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Botschaft
zur €nderung des Asylgesetzes

vom

Sehr geehrte Frau Navtionalratsprvésidentin
Sehr geehrte Frau StSnderatsprSsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

wir unterbreiten Ihnen mit der vorliegenden Botschaft den Entwurf zur €nderung
des Asylgesetzes mit dem Antrag auf Zustimmung.

Wir versichern Sie, sehr geehrte Frau NationalratsprSsidentin, sehr geehrte Frau
StSnderatsprSsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzYglichen Hoct
achtung.

Im Namen des Schwagrischen Bundesrates
Die BundesprSsidentin: Doris Leuthard

Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova



tbersicht

Seit dem 1. Januar 2008 sind das revidieksylgesetz und das neue Bundesgesetz
Yber die AuslSnderinnen und AuslSnder vollstSndig in Kraft. Die eingefYhrten
€nderungen enthalten in erster Linie Vedserungen beim Vollzug im Asylbereich,
deren Umsetzung Yberwiegend positiv verlaufen ist. vBrstSrkten Zwangsmass-
nahmen haben den Vollzug der angeordméféegweisungen verbessert. Mit der
neuen HSrtefallregelung im Asylbereich konnte die uidmifrende Situation von
Personen, die sich schon ISnger in 8ehweiz aufhalten, entschSrft werden.

In den vergangenen Jahren haben sich neue Probleme im Bdegiéd\sylverfahren
ergeben. Wurden im Jahr 2007 noch 10 8&ylgesuche eingereicht, so waren es

im Jahr 2009 16 005. Der Anstieg ab déahr 2008 ist hauptsSchlich auf vermehr-

te Asylgesuche von Personen aus dem Raum Afrika-Subsahara (Nigeria, Eritrea und
Somalia), dem nahen_Osten (Irak) und aus Sri Lanka zurYckfYhren. Die Anerken-
nungsquote (AsylgewShrung) lag im Jahr 2009 bei 16,3 % und ist im Vergleich zum
Vorjahr 2008 (23,0 %) gesunken.

Der Asylbereich steht immer wieder voeuen Herausforderungen. Eine glaubwYr-
dige und wirksame Asylpolitik muss @iesHerausforderungen laufend Rechnung
tragen und die notwendigen gesietzren Grundlagerbereitstellen.

Um die AttraktivitSt der Schv@als Zielland von Asylsuchenden zu senken, ist es
notwendig, die VerfahrensablSufe zu Isenigen und effizienter auszugestalten.
Zudem sollen MissbrSuche konsequent bekSmpft werden.

Wichtigste €nderungen im Asylgesetz

Das bisherige komplizierte und unYbersichiti Nichteintretensverfahren soll
angepasst und vereinfacht werden. Nichitetensverfahren sollen nur noch bei
Dublin-Verfahren und bei Wegweisungen inegi sicheren Drittstaat erfolgen sowie
in FSllen, in denen Asylsuehde keine Asylgr¥nde vorbringen, sondern z. B. aus-
schliesslich medizinische adeirtschaftliche GrYnde geltend machen. In den Ybri-
gen FSllen soll ein rasches und einheitlicheterielles Verfahren mit einer einheit-
lichen Beschwerdefrist von neu 15 Tagesher 30 Tage) durchgefYhrt werden. Als
flankierende Massnahme zur VerbesserurgyRiechtsschutzes soll neu anstelle der
bisherigen Hilfswerksvertretung bei ddnhSrung eine Beitragsleistung des Bundes
an eine allgemeine Verfahrens- und Charmratung fYr Asylsuchende vorgesehen
werden.

Personen, die einzig wegen Wehrdigasteigerung oder Desertion ernsthaften
Nachteilen ausgesetzt sind oder begr¥mdEurcht haben, solchen Nachteilen
ausgesetzt zu werden, sollen in der Schwiht als FIYchtlinge anerkannt werden
und kein Asyl erhalten. Sie werden aus 8ehweiz weggewiesen. Ist der Vollzug
der Wegweisung jedoch unzulSssig, weil ZzmBHerkunftsstaagine unmenschliche
Behandlung droht, werden sie in der Schweiz vorlSufig aufgenommen.

MissbrSuchliche politische TStigkeiten in der Schweiz, die nur zu einer nachtrSgli-
chen BegrYndung der FlYchtlingseigenscldédhen, sollen stfeechtlich sanktio-
niert werden kSnnen. Die strafrechtliclBanktion soll sich insbesondere auch gegen




Personen richten, die Asylsuchenden Bieisem Missbrauch helfen, z. B. durch
Planung oder FSrderung einer solchen TStigkeit.

Die M&glichkeit, auf eineschweizerischen Veetung im Ausland ein Asylgesuch zu
stellen, soll aufgehoben werden. Heute ist die Schweiz der einzige Staat in Europa,
der Asylgesuche auf der eigenen Botschaft im Herkunftsstaat der Betroffenen zu-
ISsst.

Um zukYnftig missbrSuchliche Verfahrems$gerungen zu verhindern, soll neu ein
rasches und schriftliches Verfahren BiedererwSgungs- und Mehrfachgesuchen
eingefYhrt werden. Bereits heute erhalten Personen, die ein WiedererwSgungsge-
such einreichen, Nothilfe. Neu soll dasch fYr Personen gelten, die ein Mehrfach-
gesuch einreichen.

Wichtigste €nderungen im AuslSndergesetz

Der Bundesrat soll neu Staaten bezeichk&men, in die der Wegweisungsvollzug
generell als zumutbar erachtet wird.d3e durch die gesuckdiende Person wider-
legbare Vermutung hat zum Ziel, den Alrskhgsaufwand Yber die Frage der Zu-
mutbarkeit im Einzelfall wesentlich zu vermindern.

VorISufig aufgenommene Personen, @iezialhilfe beziehen, sollen neu einem
Wohnort oder einer Unterkunft im Kantongewiesen werden k3nnen. Dies soll
grissere Gemeinden entlasten und entspreinem ausdrYcklichen Anliegen der
Kantone.
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Botschaft

1 GrundzYge der Vorlage

1.1 Vorbemerkungen

Der AusIVSnder- und Asylbereich ist aufgrurschiedener Einflussfaktoren laufend
von VerSnderungen geprSgt. Das Buneesg Yber die AuslSnderinnen und Aus-
ISnder (AuG; SR42.20 und das Asylgesetz (AsylG; SR2.3) mussten im Rah-

men der Assoziierung an Schengen ungblih und deren Weiterentwicklungen
bereits punktuell Bgepasst werden. Hinzu kommenehrere parlamentarische
Vorstssse, die eine €nderung des Asyl- und AuslSnderrechts zum Gegenstand
haben.

Das EidgenSssische shiz- und Polizeidepartement (EJPwird die verschiedenen
GesetzesSnderungen wShrend der weigedandlung im Auge tmalten. Es stellt
sicher, dass die einzelnen Vorlagarfeinander abgestimmt werden.

1.2 Ausgangslage

1.2.1 Erfahrungen mit dem teilrevidierten AsylG und dem neuen AuG

Die Botschaft zur letzten €nderung désylG wurde am 4. September 2002 vom
Bundesrat verabschiedet. Aufgrund dechtrSglich aufgetretenen Schwierigkeiten
beim Vollzug der Wegweisung nach Abteing eines Asylgesuchs hat der Bundes-
rat im Rahmen der ErgSnzungs- unadérungsantrSge vom 25. August 2004 dem
Parlament weitere VorschiSgaterbreitet. Die am Tlanuar 2007 teilweise und am

1. Januar 2008 vollstSndig in Kraft getretéRevision des AsylG enthSlt in erster
Linie Verbesserungen im Vaugsbereich, insbesondemn Bereich der Zwangs-
massnahmen, sowie integrative Massnahmen fYr Personen, die voraussichtlich
ISnger in der Schweiz verbleiben. Mitrdsusdehnung des Sozialhilfestopps auch
auf Personen mit einem rechtskrSftig abgelehnten materiellen Asylentscheid wurde
eine weitere Verbesserung d&egweisungsvollzugs erreicht.

Die Erfahrungen mit dem teilrevidierten W& und dem am 1. Januar 2008 in Kraft
getretenen neuen AuG sind Whiegend positiv ausgefallelie Anzahl Personen

im Vollzugsprozess konnte gesenkt werdgefanden sich Ende 2007 im Asyl- und
AuslSnderbereich noch 6864 aisepflichtige Personen in der Schweiz, waren dies
Ende 2008 noch 5529. Ende des Jahres 2@0S€indeichter Anstieg der ausreise-
pflichtigen Personen auf 5821 zu verzeichnen. Ende MSrz 2010 betrug die Anzahl
dieser Personen 6054.

Die Zwangsmassnahmen (Art. 73 ff. AuG) fYhrten grossmehrheitlich zum Vollzug
der angeordneten Wegweisungemn\Januar 2008 bis Ende Dezember 2009 konn-
ten 4131 Personen (d. h. rund 85 % der 4846 in diesem Zeitraum aus der Haft ent-
lassenen Personen) nach Ende einer &eitungs-, Ausschaffungs- oder Durchset-
zungshaft zurYckgefYhrt werden.

Der Vollzug konnte auch durch den gdhluss weiterer R¥Ybernahmeabkommen
oder Shnlicher Vereinbarungen verbessert werden. Bis zum heutigen Zeitpunkt
wurden insgesamt 48 solche Abkommen Medeinbarungen abgehlossen, weite-

re wichtige Abkommen stehen vor dem Abschluss.



Ferner hat die neue HSrtéfagelung im Asylbereich (Art. 14 Abs. 2 ff. AsylG) die
Probleme bei Personen, die sich schon seijda Zeit in der Schweiz aufhalten,
entschSrft; die Kantone haben dem Bundreathe gut begrYndete FSlle unterbrei-
tet, sodass im Jahr 2007 790 Aufenthaltsbewilligungen erteilt werden konnten. Im
Jahr 2008 wurden insgesamt 868, im 2409 429 HSrtefallbewilligungen erteilt.

1.2.2 GrYnde fYr eine erneute Teilrevision

In den vergangenen Jahren haben sich neue Probleme im Bereich der Asylverfahrer
ergeben. Wurden im Jahr 2007 inr dé&chweiz noch 10 844 Asylgesuche einge-
reicht, stieg die Anzahl Asylgesuche idahr 2008 auf 16 606. Im Vergleich zur
Vorjahresperiode bedeutet dies einen@ume von 53,1 %. Ebenfalls gestiegen sind

die erstinstanzlichen Pendenzen; wakgle 2007 noch 6236 Gesuche erstinstanz-
lich hSngig, betrug diese Zahl Ende 2008 12 656 (+ 103 Prozent).

Im Jahr 2009 konnte gegenYber dem Varijein leichter RYckgang der Asylge-
suchszahlen auf insgesamt 16 005 Asylges€h3,6 %) verzeichnet werden. Auch
bei den erstinstanzlichen Pendenzemrdeuim Jahr 2009 ein RYckgang von 2,1 %
verzeichnet.

Der Anstieg ab dem Jahr 2008 ist haSgtslich auf vermehrte Asylgesuche von
Personen aus dem Raum Afrika-Subsalfligeria, Eritrea und Somalia), aus dem
nahen Osten (Irak) und aus Sri Lanka zurYckfYhren.

Der Trend steigender Asylgesuchszahlen ist auch in anderen europSischen LSnder
feststellbar. So verzeichneten die meistropSischen Staaten im Jahr 2009 im
Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg désylgesuchszahlen: Belgien (+ 40,3 %
Gesuche), Deutschland (+ 25,2 % Gesuche), ...sterreich (+ 23,6 % Gesuche), Nor:
wegen (+ 19,4 % Gesuche) und Frankreich (+ 12 % Gesuche). Auch in den Nieder-
landen zeigt sich gegenYber dem Vorjaht Anstieg der GesuchseingSnge um
11,2 %. Einzig in Italien (B 56 % Gefie) und Griechenland gingen die Asylge-
suchszahlen im Vergleich zum Vorjahr zurYck.

Auch wenn der Asylbereich und insbesonddieeAnzahl der Asylgesuche gewissen
Schwankungen unterliegen (KriegssituatiorierHerkunftsiSndern, wirtschaftliche
Situation etc.), sind die offenkundigen Preole im Verfahrensbereich so rasch wie
msglich zu ISsen. Auch andere Staatere ...sterreich und Schweden haben seit
dem Jahr 2007 Gesetzesrevisionen zur Besaigung des Verfahrens durchgefYhrt.

Um die AttraktivitSt der Schweiz als Ziglland von Asylsuchenden zu senken, ist es
deshalb notwendig, die VerfahrensablSufebeschleunigen und effizienter auszu-
gestalten.

1.3 DurchfYhrung von zwei Vernehmlassungsverfahren

1.3.1 Erstes Vernehmlassungsverfahren

Vor diesem Hintergrund hat der Bundesaat 19. Dezember0B8 ein erstes Ver-
nehmlassungsverfahren ersffnet, welcheszum 15. April 2009 dauerte. Die wich-
tigsten €nderungsvorschiSge waren darsschluss von Wehreinstverweigerern

und Deserteuren aus der FlYchtlingseigeaft, Massnahmen zur Vereinfachung
und Beschleunigung des Verfahrens WéedererwSgungs- und Mehrfachgesuchen
sowie die Aufhebung der M3glichkeit, irAusland ein Asylgesuch einzureichen.
Zudem wurde ein Vorschlag unterbreitet, wonach die FSrderung und AusYbung
einer missbrSuchlichen politischen TStigke der Schweiz strafrechtlich sanktio-



niert werden soll, wenn sie ausschliesslich dazu dient, nachtrSglich die FIYchtlings-
eigenschaft zu begrYnden.

Zur Verbesserung des Wegweisungsvollzugs wurden auch Anpassungen im AuG
vorgeschlagen, z. B. die EinfYhrung einesien Hafttatbestandes, um den Vollzug
von Wegweisungen bei Dublin-FSllen wirksam sichern zu kSnnen.

1.3.2 Zweites Vernehmlassungsverfahren

Im Rahmen des ersten Vernehmlassuagahrens wurde von verschiedenen Ver-
nehmlassungsadressaten auf die unYQerstmmnd schwer verstSndliche Systema-

tik der heutigen NichteintretenstatbestShitgewiesen. Es wurde angeregt, anstelle
der Nichteintretensverfahren grundsStzlich ein beschleunigtes materielles Verfahren
vorzusehen. Dieses Anliegen wurde in den vergangenen Jahren immer wieder disku-
tiert, jedoch aus folgendem Grund nicht weiterverfolgt:

Aufgrund des am 1. April 2004 in Krtafetretenen Entlastungsprogramms 2003
(EP03) wurde eine neue Regelung eiiVgef, wonach Personen mit einem rechts-
krSftigen Nichteintretensentscheid (NEE) von der Sozialhilfe ausgeschlossen werden
und bei Bedarf nur noch Nothilfe erhalt€®ozialhilfestopp). DemgegenYber erhiel-
ten Personen mit einem rechtskrSftig alblgetien materiellen Asylentscheid weiter-

hin Sozialhilfe. Eine tberarbeitung der Sgmatik der NichteinetenstatbestSnde
wSre mit dieser besonderen RegelungStial- und Nothilfebei NEE nicht ver-
einbar gewesen. Seit dem 1. Januar 2@0i8der Sozialhilfestopp nun auch fYr
Personen mit einem rechtskrSftig abgelehnten materiellen Asylentscheid. Damit ist
einer der wesentlichsten Unsehiede zwischen Nichteintretensverfahren und mate-
riellen Verfahren weggefallen.

Das AsylG e_r_1th§|t zahlreicidichteintretenstatbestSndan denen eine prSventive
Wirkung bezYglich der Einreichung von offensichtlich unbegrYndeten Asylgesuchen
erwartet wurde. Diese Wirkung ist jedogtcht im erwarteten Umfang eingetreten.

Hinzu kommt, dass das Bundesamt fYr Migra(BFM) bei vielen Nichteintretens-
tatbestSnden vorfragewelse pr¥fen muss, ob Hinweise auf eine asylrelevante Verfol-
gung vorliegen. Auch ist in jedem Fall zu prYfen, ob die Wegweisung nach einem
NEE tatsSchlich m&glich, zulSssig und ztipan ist. Dadurch ergeben sich immer
wieder teilweise komplizite Verfahrensfragen auch vor dem Bundesverwaltungs-
gericht (BVGer). Dadurch ist der Abkiigsaufwand mindestens gleich gross wie

bei einem materielle Asylverfahren.

Vor diesem Hintergrund hat das EJPD 24n August 2009 eine Expertenkommissi-
on mit Vertreterinnen und Vertretern déantone, Hilfswerke, Lehre und Forschung
sowie der Bundesverwaltungngiesetzt, welche den Auftrag hatte, die Auswirkun-
gen des geltenden Nichteintretensveréaisr zu YberprYfen und Verbesserungsvor-
schlSge auszuarbeiten.

Die Expertenkommission hat ihre Arbeitem 30. Oktober 2009 abgeschlossen und
einen Vorschlag ausgearbeitet, dee dieltenden VerfabBnsbestimmungen im
Asylbereich unter Wahrung des Verfassunagsd VSlkerrechts wesentlich verein-
facht und damit auch die AblSufe im Asyffahren B einschliesslich des Beschwer-
deverfahrens b effizienter gestaltet.

Das AsylG enthSlt zurzeit dreizehncNieintretenstatbestSnde (Art. 32D85yIG),
welche offensichtlich unbegrYndete undssbirSuchliche Gesuche erfassen. Bei
vielen Nichteintretensgr¥nden muss wiereits erwShnt vorfrageweise geprYft
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werden, ob Hinweise auf eine asylreleteVerfolgung vorliegen. In diesen FSllen
muss in der Regel eine Anhsrung durchtiet werden. Zudem kommt es immer
wieder vor, dass das BVGer oder dasmiattee Against Torture (CAT) des UNO-
Hochkommissariates fYr Menschenrechte BeschwerdefSlle bei NEE zur Neubeurtei-
lung an das BFM zurYckweist, meist mit der Auflage, das entsprechende Gesuch
nochmals materiell zu behandeln, waseiner doppelten PrYfung fYhrt.

Die Expertenkommission war sich einigass die AblSufe im Asylbereich, unter
Wahrung der Verfahrensrechte der Betméfie, wesentlich vereinfacht werden
mYssen. Sie hat sich deshalb fYr eineavitei ausgesprochemglche diese Zielset-
zung erfYIit (vgl. nachfolgend Ziffer 1.4.1.1).

Am 16. Dezember 2009 ersffnete der Bundesrat dazu ein zweites Vernehmlassungs-
verfahren, das bis zum 22. MSrz 2010 dauerte.

1.4 Die beantragte Neuregelung
14.1 Wichtigste €nderungen im Asylgesetz

141.1 Ersatz von Nichteintretensentscheiden durch ein
beschleungtes materielles Verfahren

Nichteintretensverfahren sollen nur nochahgefYhrt werden bei Dublin-FSllen, bei
einer Wegweisung in einen sicheren Drétgtund wenn eine betroffene Person kein
Asylgesuch einreicht, weil sie beispiekge ausschliesslich wirtschaftliche oder
medizinische GrYnde geltend macht (Aria 2kyIG).

Bei diesen Nichteintretensverfahren sattiterhin eine Beschwerdefrist von fYnf
Arbeitstagen gelten. Bei allen materiellen Entscheiden soll die Beschwerdefrist
einheitlich neu auf 15 Tage festgelegt weardbisher 30 Tage; vgl. Art. 108 AsylG).
Auch andere europSische Staaten sekiee vergleichbare Beschwerdefrist bei
Asylverfahren vor (z. B. Deutschland Tége, Belgien 15 Tage oder Grossbritan-
nien 10 Tage).

Eine Mehrheit der vom EJPD eingesetztexpertenkommission (vgl. Ziffer 1.3.2)

hat festgehalten, dass sie eine generelle VerkYrzunBesehwerdefrist im mate-
riellen Verfahren nur dann unterstYtzen kann, wenn zusStzliche flankierende Mass-
nahmen zur Verbesserung des Rssthutzes von Asylsuchenden vorgesehen
werden. Deshalb soll neu anstelle diifswerksvertretung bei AnhSrungen eine
Beitragsleistung des Bundes an eineatigine Verfahrens- und Chancenberatung
f¥r Asylsuchende vorgesehen werden (Art. 17 Abs. 4 und 94 AsylG). Mit diesem
Instrument sollen sich Asylsuchende msiéit fryhzeitig Yber ihre Erfolgsaussich-

ten und rechtlichen M3glichkeiten ifsylverfahren beraten lassen kSnnen.

Die EinfYhrung einer solchen pauschaBaitragsleistung des Bundes an eine Ver-
fahrens- und Chancenberatung durch Dritte, mit welchen das BFM entsprechende
LeistungsvertrSge abschliesst, ist kostetmag weil gleichzeitig auf die heute
vorgesehene Hilfswerksvertretung bei allen AnhSrungenrisietet wird. Angesichts

der grossen Erfahrung und der Professionalisierung bei den Anhdrungen besteht fYi
diesen Beobachterstatus heute kein Bedarf mehr.

Es liegt im Interesse der beauftragterittdn, die pauschalen BeitrSge des Bundes
im Rahmen der Leistungsvereinbarungentsehatftlich sinnvoll und effizient einzu-
setzen. So k3nnen aussichtslose Besthen vermieden werden. GemSss den
heutigen Erfahrungen reichen die Rechtatagsstellen nur in rund 20% der ihnen
unterbreiteten FSlle eifgeschwerde ein.
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Mit der UnterstYtzung der Verfahrensad Chancenberatung werden keine neuen
Bundesaufgaben und insbesondere kein Baobpruch auf unentgeltliche Rechts-

beratung und Rechtsvertretung zugunstenAdgtsuchenden geschaffen. Der Bund

sorgt lediglich fYr den ungehinderten Zugang zu dieser Beratung.

Als weitere flankierende Massnahmd| e Nachfrist zur Verbesserung von Be-
schwerden von heute sieben auf zehn Tag&ngert werden. Zusdich sollen die
Behandlungsfristen beim BFM und beim BVGer verkYrzt werden.

Der Konvention zum Schutze der Mensateeite und Grundfreiheiten (EMRK; SR
0.107) und anderen internationalen Vorgabsind keine Mindestfristen fYr die
Erhebung von Beschwerden gegen negative Asylentscheide zu entnehmen. Die
vorgeschlagene VerkYrzung steht somit nichwiderspruch zu den internationalen
Verpflichtungen der Schweiz. Die Verfamsgarantien der Betroffenen bleiben
gewahrt (vgl. hierzu ErlSuterungen zu Artikel 108 AsyIG).

Eine nachhaltige prSventive Wirkung gegeissbrSuchliche Gesuche besteht dann,
wenn die Asylverfahren rasch und effektiv durchgefYhrt werden. Die vorgeschlage-
ne Regelung soll insgesamt zu eineuttiehen VerkYrzung der Verfahrensdauer im
Asylbereich fYhren. Obschon gemSss demsafdag gewisse heute geltende Nicht-
eintretenstatbestSnde neu zu einer rigdien PrYfung fYhren, k3nnte das Asylver-
fahren insgesamt wesentlich beschleunigid vereinfacht werden. Eine solche
Beschleunigung dient auch dem Ziel, mSitit viele Asylverfahren bereits in den
Empfangs- und Verfahrenszentren (EVZ) abzuschliessen.

Durch die vorgeschlagene BeschrSnkung dehtdintretenstatbestSnde auf wenige
klare TatbestSnde k3nnen Yberdies ZurYiskingen an das BFM durch das BVGer
zur nochmaligen materiellen Pu¥ify in Zukunft vermieden werden.

14.1.2 Ausschluss von Wehrdienstverweigerern und Deser-
teuren aus der FlYchtlingseigenschaft

Im Jahr 2006 versffentlichte daBVGer ein Grundsatzurtéjl wonach die Bestra-

fung von Dienstverweigerung und Desertion in Eritrea unverhSltnismSssig streng
und deshalb als politisch motiviert einzustu sei. Die betroffenen Personen seien
deshalb in der Schweiz als FlYchtlinge anzuerkennen.

Im Jahr 2005 wurden in der Schweizgesamt 181 Asylgesuche von Personen aus
Eritrea eingereicht. Nach der Versffeotiung des Grundsatzurteils nahmen diese
Asylgesuche deutlich zu (2006: 1207, 2007: 1661, 2008: 2849). Eritrea war auch im
Jahr 2009 mit 1724 Asylgesuchen dasitwichtigste Herkunftsland von Asylsu-
chenden in der Schweiz.

In der Antwort auf die Interpellatiodasmin Hutter-Huttewom 22. MSrz 2007
(07.3178) und auf die Interpellation déraktion der SVP vom 12. Juni 2008
(08.3353) hat der Bundesrat festgehaltessda die weitere Entwicklung in Eritrea
wegen der deutlichen Zunahme der Asglgehe beobachtet und gegebenenfalls eine
Gesetzesrevision prYit.

In Artikel 3 Absatz 3 AsylG wird vorgebtagen, dass Personen, die einzig wegen
Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder

1 Urteil der Schweizerischen Asylrelgkommission (ARK) vom 20. Dezember 2005
(EMARK 2006 3/29)
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begr\"(ndete__ Furcht haben, solchen Nachteilesgesetzt zu werden, in der Schweiz
nicht als FIYchtlinge anerkannt werden und kein Asyl erhalten.

Erweist sich jedoch nach Ablehnung desylgesuchs der Vollzug der Wegweisung
z. B. als unzulSssig (weil. B. im Herkunftsland einenmenschliche Behandlung
droht), wird eine vorlSufige Aufnahme dter Schweiz angeordnet. Liegen hingegen
asylrelevante GrYnde vor, wird eine b#aoe Person als FlYchtling anerkannt, und
es wird ihr in der Schweiz Asyl gewShrt.

Mit der vorgeschlagenen €nderung istwgghrleistet, dass die Rechtsprechung des
BVGer auch in Zukunft Beachtung findet. Die langjShrigen Erfahrungen des BFM
zeigen aber, dass Wehrdienstverwaiger und Desertion von Betroffenen immer
wieder als Asylgrund geltend gemachtrden, selbst wenn keine asylrelevante
Verfolgung vorliegt. Daher soll auf Gesetzesstklar festgehalten werden, dass bei
Wehrdienstverweigerung und Desertion zua$tasylrelevante Gr¥nde nstig sind,
um in der Schweiz den FIY&hgsstatus zu erhalten.

1.4.1.3 Aufhebung der M3glichkeit, im Ausland ein Asylge-
such einareichen

Die M3glichkeit, an einer Schweizer Vertwag im Ausland ein Asylgesuch einzu-

reichen (sog. Auslandgesuche), wurde d@tn ersten Asylgesetz vom 5. Oktober
1972 vor dem Hintergrund des Kalten Kriegand der Ereignisse in den fr¥heren
sYdamerikanischen Diktaturen (v. a. Arjgien und Chile) eingefYhrt. Eine Ausrei-

se aus diesen LSndern war zu dieseitpdekt kaum msglich, weshalb die Betrof-

fenen teilweise Schutz adém GelSnde auslSndischer Vertretungen suchten.

Heute ist die Schweiz der einzige Staat in Europa, der Asylgesuche auf der eigenen
Botschaft im Herkunftsstaat der Betroffenen zulSsst. Dies fYhrt zu einer ungleichen
Lastenverteilung der Asylgesuche zuungumster Schweiz: Wurden im Jahr 2000
noch 665 Auslandgesuche eingereicht, soewaes im Jahr 2007 bereits 2630. Im
Jahr 2008 wurden insgesamt 2654 und im Jahr 2009 3813 Gesuche einydfaicht
weiterer Anstieg der Geshszahlen kann nicht ausgeschlossen werden. Hinzu
kommt, dass die Einreise in die Schweiz Adeslandgesuchen nur in vergleichswei-

se wenigen FSllen bewilligt wird. Vaten im Jahr 2009 eingereichten 3813 Aus-
landgesuchen wurden nur 261 Einreisebigungen zur DurchfYhrung eines Asyl-
verfahrens in der Schweiz erteilt (2007: 218 Einreisebewilligungen; 2008: 187
Einreisebewilligungen).

FYr Personen, die nicht geféhrdet sind, abeh Europa auswdern wollen, stellt
ein Auslandgesuch eine verlockende MSgkeit dar, ihr Vorhaben zu erreichen.
Das Gesuch muss auch bei aussichésiogorbringen geprYft werden. Dadurch
werden in der Schweizer Vertretung ubeim BFM erhebliche Personal- und Fi-
nanzressourcen gebunden.

Die Bestimmungen des Asyl®elche das Verfahren bAuslandgesuchen regeln,
sollen aufgehoben werden. Auch in Zukusdllen gefShrdete Personen jedoch den
Schutz der Schweiz erhalten. Muss in ginginzelfall davon ausgegangen werden,
dass eine Person im Herkunftsstaat unmitielbrnsthaft und konkret gefShrdet ist,
kann die Einreise in die Schweiz dureme Visumserteilung in einem einfachen
Verfahren bewilligt werden (Art. 2 Abs. 4 déerordnung Yber die Einreise und die

2/AS19801718
3 Stand ZEMIS 6.4.2010
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Visumerteilung, VEV,SR142.204 vgl. EﬂSuterl_,_lngen zu Artikel 20 AsylG). Zu-
dem hat die Schweiz weiterhin die M3gliclitké=1Ychtlinge direkt aus dem Ausland
aufzunehmen. Damit wahrt sie ihre humanitSre Tradition.

Aufgrund der restriktiveren Einreisexarssetzungen und der einfacheren Verfah-
rensablSufe bei Visagesuchen kann der administrative Aufwand gesenkt werden.
Zudem werden voraussichtlich wenig&arsonen in die Schweiz einreisen.

Die Schweiz gehsrt gemessen an der Einwatatd seit Jahren zu den wichtigsten
ZiellSndern in Europa fYr Asylsuchende. Die AttraktivitSt der Schweiz fYr illegal
eingereiste Asylsuchende wurde somitaliudie Auslandgesuche keineswegs ver-
ringert.

1.4.1.4 Vereinfachung des Asylverfahrens bei WiedererwS-
gungs- und Mehrfachgesuchen

Nach heutiger Rechtslage ist es einer asylsuchenden Person auch nach einem rechts-
krSftigen Abschluss des Asylverfahren$glich, durch die Einreichung von unbe-
gr¥ndeten WiedererwSgungs- oder Mehdashchen ihren Aufenthalt in der
Schweiz zu verlSngern.

Durch die Einreichung eés Mehrfachgesuchserhalten die Betroffenen zudem
erneut den besonderen Status der Asylsuchenden, insbesondere bei der Sozialhilfe
und der ErwerbstStigkeit. Dies fYhrt dazu, dass solche Gesuche auch in aussichtslo-
sen FSllen eingereicht werden. In dentéstzdrei Jahren betrug die Anzahl der
Mehrfachgesuche rund 10 % am Total der eingereichten Asylgesuche. Demgegen-
Yber betrug die Anzahl der Mehrfachgesuche in den Jahren 199691999 nur rund 6 %
und erhshte sich dann in den Jahren 200002006 auf Yber 11 %.

Um missbrSuchliche VerfahrensverzSgemmgn Zukunft zu verhindern, soll im
AsylG unter dem Titel CWiedererwSgumd MehrfachgesucheE neu ein einheitli-
ches und rasches Verfahren eingefYhrt werden (Arb ff1AsylG). Das Verfahren

soll neu nur noch schriftlich durchgefYhrt werden. Auch soll neu wShrend der Dauer
eines Mehrfachgesuchs analog zur hgaurt Regelung bei WiedererwSgungsgesu-
chen nur noch Nothilfe gewShrt und die M3glichkeit zur ErwerbstStigkeit einge-
schrSnkt werden (Art. 43 AsylG).

Auch mit der vorgeschlagenen Regelumgss das BFM begrYndete Vorbringen bei
WledererWSgungs oder Mehrfachgesuchen weiterhin in jedem Einzelfall sorgfSltig
prYfen.

1415 Strafrechtliche Sanktionierung der FSrderung und
AusYbung einer nachtrSglichen politischen TStigkeit
in der Schweiz zur BegrYndung der FlYchtlingsei-
genschaft

In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass Asylsuchende, die im Rahmen des
Asylverfahrens keine asyleyanten Sachverhalte geite machen kSnnen, in der
Schweiz an Demonstrationen teilnehmen oder im Internet regimekritische €usse-
rungen publizieren. Mit diesen TStigleit bezwecken diese Personen sehr oft
einzig, neue asylrelevante Sachvewhatu schaffen, die zur Anerkennung der

4 Bei einem Mehrfachgesuch wird nach darhtskrSftigen Abweisung eines Asylgesuchs ein
neues Asylgesuch eingereicht.
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FlYchtlingseigenschaft fYhren sollenegir Missbrauch soll neu sanktioniert wer-
den (vgl. Art. 115 und 116 AsyIG).

Eine strafrechtliche Sanktion soll sidhsbesondere gegen diejenigen Personen
richten, die Asylsuchenden dazu verhelfen, eine missbrSuchliche politische TStigkeit
zu planen, zu organisieren, oder die dig@stigkeit in einer andern Art und Weise
fSrdern.

Die neuen Strafbestimmungen sind verfassungs- und vslkerrechtskonform. Sie
enthalten kein generelles Verbot politischer AktivitStenvvon Asylsuchenden in der
Schweiz, sofern sie nicht aus asylréicher Sicht missbrSuchlich sind. Politische
AktivitSten im privaten Rahmen, z. Bolitische €usserungen im Familien- oder
Freundeskreis, sollen nicht untBe Strafbestimmungen fallen.

1.4.2 Wichtigste €nderungen im Bundesgesetz Yber die AuslSnderin-
nen und AuslSnder

1.4.2.1 Bezeichnung von Staaten, in die der Weg- oder Aus-
weisungsvollzug zumutbar ist

Neu soll der Bundesrat Heimat- oder klerftsstaaten oder Staatsgebiete bezeich-
nen kdnnen, bei denen der Vollzug der g¥eder Ausweisung von auslSndischen
Personen generell als zumutbar erachtet wird (Art. 83 Abs. 5 ¥alugs). Diese
Regelvermutung kann die betroffene Peraagerlegen, indem sie glaubhaft macht,
dass im Einzelfall und aus pers3nlichenY&den die Zumutbarkeit des Vollzugs
nicht gegeben ist.

Die vorgeschlagene Bestimmung hatrziel, den AbklSingsaufwand Yber die
Frage der Zumutbarkeit im Einzelfall weleah zu vermindern. FYr das BFM ist es
oft schwierig und zeitintensiv, im Awstd AbkiSrungen durchzufYhren (z. B. zu
verwandtschaftlichen Beziehungen oder medizinischen Behagathiglichkeiten).
Ausserdem wird diese Aufgabe YbermSesighwert, wenn sowohl Asylsuchende
als auch auslSndische Personen siclvaisg kooperativ erweisen oder wesentliche
Tatsachen verheimlichen.

1.4.2.2 EinschrSnkung der Wohnsitzwahl bei vorlSufig
aufgenommenen Personen

Am 31. MSrz 2010 waren 23 466 Personen wiidufgenommen, rund die HSlfte
davon war sozialhilfeabhSngig. Genjéss Hefahrungen in den Kantonen halten
sich diese Personen vermehrt in Stgdted Agglomerationen auf. Diese Tendenz
wird durch die heute bestehende fréi@hnsitzwahl innerhalb des Kantons gefsr-
dert und fYhrt zu einer unerwYnschidehrbelastung gréssa Gemeinden.

Im AuG soll eine neue Regelung gedédia werden, nach der die kantonalen Be-
harden vorlSufig aufgenommenen Persontbe,Sozialhilfe beziehen, einen Wohn-

ort oder eine Unterkunft zuweisen k3nng@rt. 85 Abs. 5 AuG). Diese Anpassung
entspricht einem ausdrYcklichen Anliegen der Kantone. Von der Regelung nicht
betroffen sind vorlSufig aufgenommen@Ychtlinge, da Wohnsitzauflagen beim
Bezug von Sozialhilfeleistungen nichitrdem Abkommen Yber die Rechtsstellung
der FlYchtlinge (FK; SR.142.30 vereinbar wSren.
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1.5 Ergebnisse des ersten Vernehmésungsverfahrens und Haltung
des Bundesrats

Im Rahmen des ersten Vernehmlassuegahrens (15. Janu@009 bis 15. April _
2009) wurden folgende Meinungen zu den wichtigsten €nderungsvorschiSgen
geSussert:

1.5.1 Ausschluss von Wehrdienstverweigerern und Deserteuren aus
der FlYchtlingseigenschaf(Art. 3 Abs. 3 AsylG)

Eine Yberwiegende Mehrheit der Kantone, @vP, FDP sowie StSdte-, Gemeinde-

und Gewerbeverband erkiSren sich méséim Vorschlag einverstanden. Die SVP

kritisiert, dass das Problem der steigen@&suchszahlen von Personen aus Eritrea
mit dem Vorschlag nicht gel3st werdd@nne, da die FIYchtlingseigenschaft bei

Wehrdienstverweigerern und Deserteurarr dann ausgeschlossen werden solle,
wenn keine asylrelevanten GrYnde vorliegBie Bestimmung sei deshalb ohne

diese Ausnahmemsglichkeit zu formub® und der Vorschlag unverzYglich dem

Parlament zu unterbreiten, nachdemeinén dringlichen Bundesbeschluss verzich-
tet worden sei.

Ablehnend Sussern sich insbesondere &B,EVP, GPS, SP, Hilfswerksorganisa-
tionen, NGOs, kirchliche Organisatien und das UNO-Hochkommissariat fYr
FlYchtlinge (UNHCR). Schliesslich haben etliche Privatpersonen eine Petition gegen
diesen Vorschlag unterzeichnet.

Einerseits wird befi¢htet, dass die FK vietzt und der FIYchtlingsbegriff des AsylG
eingeschrSnkt werde. Anderseits wird derschlag als nicht notwendig erachtet, da

er im Ergebnis der heutigen Praxis entspreche. Schliesslich wird befYrchtet, dass der
Vorschlag zu einer Abkehr vom Grundsataseheid des BVGer zu den Wehrdienst-
verweigerern und Deserteuren aus Eritrea fYhren wYrde

Die EVP wYnscht in Artikel 3 AsylG eirneusdrYckliche Regelung der nichtstaatli-
chen Verfolgung.

Haltung des Bundesrates

Mit dem vorgeschlagenen Artikel 3 Absalz AsylG ist gewShrleistet, dass die
Rechtsprechung des BVGer auch in Zukunft Beachtung findet. Wehrdienstverweige-
rer und Deserteure, deren Vorbringen asyWahé sind, sollen weiterhin als FIYcht-
linge in der Schweiz anerkannt werddder von der SVP vorgeschlagene Aus-
schluss von Wehrdienstverwerern und Deserteuren aus der FIYchtlingseigenschaft
auch bei Vorliegen asylrelevanter Vdrgen wYrde die FK verletzen und wSre
vSlkerrechtswidrig.

Eine ausdrYckliche Regelung der nichaglichen Verfolgung auf Gesetzesstufe ist
nicht notwendig, da sie im Rahmen dearslegung des bestehenden Rechts bereits
berYcksichtigt wird (siehe Antwort dédundesrates zur Interpellation 06.3535,
Perspektiven fYr nichtstaatlich Verfolgte; vgl. zum Ganzen auch Ziffer 1.4.1.2 sowie
EriSuterungen zu Art. 3 Abs. 3 AsylG).

5 Urteil der Schweizerischen Asylrekikcsnmission (ARK) vom 20. Dezember 2005
(EMARK 2006 3/29)
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15.2 Aufhebung der MSglichkeit, im Ausland ein Asylge-
such einareichen (Art. 19 und 20 AsylG)

Dieser Vorschlag wird von einer Ybergémden Mehrheit der Kantone, der CVP,
vom StSdte- und vom Gewerbeverband gutgeheissen.

Die SVP lehnt den Vorschlag zwar nicht au§derinch ab, zweifelt aber an dessen
Wirksamkeit und fordert den Bundesrat alffSllige finanzielle Einsparungen klar
aufzuzeigen.

Ablehnend Sussern sich insbesondere @&@,(EVP, FDP, GPSSP, Hilfswerks-
und kirchliche Organisationen, NGOs,sddNHCR sowie mehrere Privatpersonen
im Rahmen einePetition.

Es wird befYrchtet, dass insbesondereetaithe Personen wie z. B. Kranke und

Betagte, Frauen und Kinder mit der Aallung der Auslandgesuche einem erhShten
Risiko ausgesetzt wYrden. Zudem wYrdeslandgesuche einen wichtigen Beitrag

gegen das Schlepperwesen und die ille@teeise in die Schweiz leisten, und sie

seien effizient und kostengYnstig, da keldnterbringung der Betroffenen in der

Schweiz notwendig werde. Auch das v@&undesrat vorgeschlagene Visumverfah-
ren als Ersatzmassnahme erfordere eingifdung, weshalb die angestrebte Entlas-
tung der Behsrden vernachlSgsar sei. Der Bundesrat_wird aufgefordert in der
Botschaft darzulegen, inwiefern Auslandgetse eine ZustSndigkeit der Schweiz im

Rahmen des Dublin-Verfmens begrYnden ksnnten.

Haltung des Bundesrates

Angesichts der stark ansteigenden Andigesuche (zu den aktuellen Zahlen vgl.
Ziffer 1.4.1.3) soll verhindert werdemjass jShrlich einige tausend Personen in
Schweizer Botschaften ein wenig aussigithes Asylgesuch einreichen und da-
durch erhebliche Ressourcen gebundendem® Hinzu kommt, dass die Schweiz
heute der einzige Staat in Europa ist, der Asylgesuche auf der eigenen Botschaft im
Herkunftsstaat der Betroffenen zulSsst.

Auch in Zukunft sollen aber gefShrdétersonen den Schutzrdgchweiz erhalten.

Liegt eine ernsthafte, konkrete und unmittelbare GefShrdung vor, sollen sie ein
Visum aus humanitSren Gr¥nden (Art. A% VEV) beantragen k3nnen, welches

zur Einreise in die Schweiz berechtigt. Die grundlegenden Kriterien zum Visumver-
fahren aus humanitSren Gr¥Ynden sowie die entsprechenden finanziellen Auswirkun-
gen werden in der vorliegenden Botschafher erlSutert ($ie ErlSuterungen zu

Art. 20 AsylG sowie Ziff. 3.1).

Bei der Ausarbeitung der Vernehmlassungstuagen war die Rechtslage hinsicht-

lich der ZustSndigkeit der Schweiz ber dginreichung einef\uslandgesuchs im
Rahmen des Dublin-Verfahrens nicht klar. AbklSrungen haben in der Zwischenzeit
ergeben, dass mit der Einreichung eines Auslandgesuches keine ZustSndigkeit de
Schweiz im Rahmen von Dublin begrYndet wird.

153 Vereinfachung des Asylverfahrens bei WiedererwS-
gungs- und Mehrfachgesuchen (Art. 43, 82, 1bif.
AsylG)

Alle Kantone (ausser NEXVP, FDP, SVP, GemeindeGewerbe- und StSdtever-
band begrYssen die vorgeschlagevierfahrensvereinfachungen

Ablehnend Sussern sich die CSP, EVP, G5 Hilfswerks- und kirchliche Organi-
sationen, NGOs, das UNHCR sowie das BVGer.
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Die vorgeschlagenen €nderungen wYrden in Widerspruch zur FK stehen, es wYrden
zusStzliche administrative HYrden gesedie FlYchtlinge nicht erfYllen k3nnten,

und der Rechtsschutz der Betroffenen weYzd stark eingeschrSnkt. Das BVGer
befYrchtet mit der gesetzlichen Détion der WiedererwSgungsgesuche neue Ab-
grenzungsprobleme.

Zwei der zustimmenden Kantone (VS, Zsthlagen zusStzlich vor, dass Wiederer-
wsSgungsgesuche nur noch innerhalb einer bestimmten Frist, z. B. innerhalb von
zwei Jahren nach Ergehen eines rechtskrSftigen Asylentscheides eingereicht werden
kSnnen.

Einige Vernehmlassungsteilnehmende emtitie Zweijahresist zur Abgrenzung

von begrYndeten und unbegrYndeten Mehrfachgesuchen als untauglich und schlagen
vor, dass ein Asylgesuch im ordentlichéerfahren behandelt werden soll, wenn die
Betroffenen vor Einreichung eines neuerylgesuchs in den Heimatstaat zurYckge-
kehrt seien.

Auch der Ausschluss aus der Sozialhilfe bei Mehrfachgesuehieth von einer
grossen Mehrheit der Kaoite, CVP, EVP, FDP, SV emeinde- und Gewerbever-
band gutgeheissen.

Die Kantone BE, NE, OW, SO, TI, VD, V3lie CSP, GPS, SP, Hilfswerk- und
kirchliche Organistionen, das UNHCR, NGOs sowier StSdteverband lehnen die
Ausdehnung des Sozialhilfestopps auf Mehrfachgesuche hingegen ab.

Einige Kantone und der StSdteverbandargen, dass Personen, deren Wegwei-
sungsvollzug ausgesetzt isteiterhin Sozialhilfe erhadin. Der Vorschlag k3nne zu
einer zusStzlichen Kostenverlagerung zefaster Kantone fYhren, da die vom Bund
ausgerichtete Nothilfepauschale von des$ahlichen Aufenthaltsdauer der Betrof-
fenen unabhSngig sei. DéBund seien klare Fristen zur Behandlung von Mehrfach-
und WiedererwSgungsgesuchen zu setzen.r@fowird teilweise auch, besonders
verletzliche Personen vom Mhilferegime auszunehmen.

Hinsichtlich des Arbeitsverbots bei Mehrfachgesuctighren einige Vernehmias-
sungsteilnehmende aus, dass es sinnvolleissn Asylsuchende ihren Lebensun-
terhalt selber bestreiten kSent Einige Kantone verlangedass das Arbeitsverbot
nicht wShrend dem ausgesetzten Volldeg Wegweisung gelten soll, insbesondere
dann nicht, wenn die Betroffenen wShreneshersten Asylverfahrens bereits gear-
beitet haben.

Haltung des Bundesrates

Der Vorschlag, wonach ein Asylgesuch im ordentlichen Verfahren behandelt wer-
den soll, wenn die Betroffenen vor Einreichung eines Mehrfachgesuches in den
Heimatstaat zurYckkehren, wYrde das/Mesfahren gegenYber dem geltenden
Recht nicht vereinfachen, sondern zusStzlich erschweren.

Auch mit dem Vorschlag des Bundesrats muss bei jedem WiedererwSgungs- und
Mehrfachgesuch sorgfSltig geprYft werden, ob neue AsylgrYnde vorliegen und ob
ein allfSlliger Wegweisungsvollzug zulSssigmutbar und msglich ist (vgl. Art. 44
AsylG). Damit ist gewShrleistet, dass ddon-Refoulement-Grundsatz der FK und

der EMRK eingehalten wird. Zudem sind Personen, die ein zweites oder drittes
Asylverfahren einleiten, mit den entsprectiem AblSufen bereits vertraut, so dass
die vorgeschlagenen strengeren Formedorigse (schriftliches, begr¥Yndetes Ge-
such) angemessen sind.
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Eine zeitliche Begrenzung fYr die Hivhung eines WiedererwSgungsgesuchs
wYrde die allgemeinen Verfahrensgaramtivon Artikel 29 der Bundesverfassung
der Schweizerischen Eidgessenschaft (BV; SR01) verletzen. Demnach ist eine
Behsrde u. a. dann verpftitet, sich mit einem Wiedererwégungsggsuch Zu befas-
sen, wenn die UmstSnde sisbit dem ersten Entscheicesentlich geSndert haben
oder wenn die gesuchstellende Personldidie Tatsachemnd Beweismittel gel-

tend macht, die ihr im fr¥heren Verfahren nicht bekannt waren. Soweit es sich
hierbei um neue asylrelevante Vorbringesndelt, wSre eine zeitliche Befristung
zudem auch vslkerrechtswidrig.

Hingegen erachtet es der Bundesrat als sinnvoll, im AsylG auf eine Definition der
WiedererwSgungsgrYnde zu verzichten, hier eine langjShrige und konstante
Praxis besteht. Neu soll auch eine Behamgkfrist fYr das BFM bei Mehrfach- oder
WiedererwSgungsgesuchen vorgesehen werden.

Hauptziel des bundesrStlichen Vorschliises, die Einreichung missbrSuchlicher
und unbegrYndeter Mehrfach- und WiedererwSgungsgesuche zu verhindern. Die
Statistik B Stand 4. Mai 2010 B zeiggss in den ersten zwei Jahren nach
rechtskrSftigem Abschluss eines ersten Asylverfahrens nur eine geringe Anzahl
Mehrfachgesuche eingereicht wird. Sorden von den zwischen dem 1. Januar
2006 und dem 30. April 2010 total eingeregrh 391 Mehrfachgesuchen innerhalb

der ersten zwei Jahre nach Eintritt der Rechtskraft eines ersten Asylverfahrens
lediglich 45 % aller Mehrfachgesuche eingeh¢i Innerhalb des ersten Jahres waren

es 28 % und innerhalb von drei Jahren waes 58 %. Innerhalb von fYnf Jahren
stieg der Anteil der eingereichten Mehtigesuche sogar auf 75 %, innerhalb von
sechs Jahren auf 82 % und innerhalb von 10 Jahren auf 94 % an. Somit wird die
Yberwiegende Anzahl von Mehrfachgesuchen innerhalb von fYnf Jahren nach
Abschluss eines ersten Asylverfahrens eingereicht.

Um in Zukunft missbréuchIicmehrfachgesuche effektiv zu verhindern, soll die in
der Vernehmlassung vorgeschlagene zwdigShFrist fYr das neue, beschleunigte
und vereinfachte Verfahren auf fYnf Jahre erh3ht werden. Damit soll verhindert
werden, dass Betroffene nach Erhalt eirehtskrSftig ablehnenden Asylentschei-
des mit der Einreichung eines Mehrfachgehes zwei Jahre zuwarten, nur um
erneut Sozialhilfe zu erhalten.

Der BefYrchtung, wonach der Vorschlag des Bundesrats zu einer Kostenverlagerung
auf die Kantone fYhren k3nne, soll durch eine Erfassung auch dieser Nothilfekosten
im Rahmen des Monitorings zum Salhilfestopp Rechnung getragen werden.
Zudem sollen die Bestimmungen Yber die Ausrichtung der Nothilfepauschale
(Art. 88 Abs. 4 und 5 AsylG) so ausgestaltet werden, dass der Bund den Kantonen
bei Bedarf allenfalls eine weitere Nothilfgschale ausrichten kann, z. B. wenn im
Rahmen eines WiedererwSgungsgesuchs der Vollzug der Wegweisung ausgesetz
worden ist.

Auf die M3glichkeit, wShrend der Dauemes Mehrfachgesuchs erneut einer Er-
werbstStigkeit nachzugehen, ist zu verzichten. Sie steht dem Ziel eines rascher
Abschlusses der Asylverfahren entgegen.
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154 Strafrechtliche Sanktionierung der FSrderung und
AusYbung einer nachtrSglichen politischen TStigkeit
in der Schweiz zur BegrYndung der FlYchtlingsei-
genschaft (Art. 115 und 116 AsylG)

Der tbertretungstatbestand bei einersaiirSuchlichen politischen TStigkeit zur
BegrYndung der FIYchtIingseigenschvaft (Art. A$6IG) wird von der Mehrheit der
Kantone, der CVP, FDP, $/ dem StSdtedem Gemeinde- und dem Gewerbever-
band begrVYsst.

Die CSP, EVP, GPS, SP, Hilfswerkerdtiliche Organisationen und NGOs lehnen
den Vorschlag ab.

Einige Vernehmlassungsteilnehmende isigten, dass die Wirkung des tbertre-
tungstatbestandes nur gering sei. Es sei nur schwer nachweisbar, ob Betroffene
Ceinzig mit der Absicht, subjektive NdicichtgrYnde zu schaffenE, politisch tStig
gewesen seien. Die vorgeschlagenen Strafbestimmungen wYrden die verfassungs-
rechtliche MeinungsSusserungs- und Wemnlungsfreiheit von Asylsuchenden
verletzen und seien unverhSltnismSsBig. vorgeschlagene tbergangsbestimmung
widerspreche zudem dem RYckwirkungbegvon strafrechtlichen Bestimmungen.
Schliesslich werde praktisch jede Hilfeding fYr eine politische Manifestation zur
potenziellen Straftat. Der Vorschlag vesache unnstige Straf- und Beschwerdever-
fahren und damit erhebliche Kosten.

Die Yberwiegende Mehrheit der Kantone,FG¥DP, SVP, St$et, Gemeinde- und
Gewerbeverband begrYssen den neuerit@bestand der gewerbsmSssigen Hilfe-
leistung zu missbrSuchlichen politischen AktivitSten von Asylsuchenden in der
Schweiz (Art. 115 AsylG).

Ablehnend Sussern sich insbesondere @B, (EVP, GPS, SP, Hilfswerke, kirchli-
che Organisationen und NGOs.

Haltung des Bundesrates

Beide Strafbestimmungen sind verfassungsd vslkerrechtskonfen (siehe dazu
ErlSuterungen zu Art. 115 und 116 AsylG). Die vorgeschlagenen Bestimmungen
enthalten kein Verbot fYr politische AktivitSten von Asylsuchenden in der Schweiz,
sofern sie nicht missbrSuchlich sind.

Die Busse kann nach den Regeln des Strafrechts in Haft umgewandelt werden, wenn
sie nicht bezahlt wird.

Eine ausdrYckliche fbergangsbestimmuny AsylG ist nicht notwendig, da das
RYckwirkungsverbot bereits nach den aetfgginen strafrechtlichen GrundsStzen gilt
(Art. 2 Abs. 2 des Schweizerischen Strafgesetzbuches; StGB1EB.

155 Neue Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft bei
Dublin-Verfahren (Art. 75 Abs. " und 76 Abs. 1
Bst. b Ziff. 1 AuG)

Alle Kantone ausser NE heissen diesarschlag gut. Dasselbe gilt auch fYr die
CVP, FDP, SVP sowie den StSdteverband, den Gemeindeverband und den Gewer-
beverband. Einige Kantone (GR, OW, SG,)&dwie die SVP halten aber fest, dass
auch widerrechtlich anwesende Personad nicht nur Asylsuchende bei Dublin-
FSllen in Haft genommen werden soll@udem sollen die Betroffenen bereits in

Haft genommen werden kSnnemenn Hinweise auf einen vorherigen Aufenthalt in
einem Dublin-Staat bestehen. Einige Vernehmlassuhgstenende schlagen vor,
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dass auch Personen, dieehrfrYheren Afenthalt in einem Dublin-Staat nicht
verheimlichen, in Haft zu nehmen seien.

CSP, EVP, GPS, SP, Hilfswerkskjrchliche Orgarsationen und das UNHCR
lehnen den Vorschlag ab. Es sei nicht zulSssig, Asylsuchende prSventiv in Haft zu
nehmen, nur weil eine Gefahr des Untertauchens bestehe. Das Recht auf eine wirk-
same Beschwerde nach Artikel 13 der Ewerde zudem untergraben, da es den
Betroffenen innerhalb der fYnftStigen Beserdefrist oftmalsnicht m&glich sei,

eine Rechtsvertretung zu konsultieréfudem hStten Beschwerden bei Dublin-
Verfahren keine aufschiebende Wirkuige EuropSische Kommission habe zudem
VorschlSge zur €nderung der Dublin-\d@dnung ausgearbeitet, die mit der vorge-
schlagenen L3sung nicht vereinbar seiemige Kantone (UR, OW, VD) fordern
schliesslich, dass die vom Bund ausgedthHaftpauschale erhdht werden mYsse.

Haltung des Bundesrates

Im Gegensatz zur strafprozessualen Héfirf eine ausiSnderrechtliche Administra-
tivhaft grundsStzlich nicht zu einer BasSnkung des Kontakts mit der Aussenwelt,
insbesondere zu keiner BeschrSnkung Best- und Telefonverkehrs. So sieht
Artikel 81 AuG vor, dass die Betroffenentrinren Rechtsvertretern oder Rechtsbe-
ratern mYndlich und schriftlich verkehr&3nnen. Diese Bestimmung findet auch
beim vorgeschlagenen neuen Dublinttitbestand Anwendung. Damit bestehen
ausreichende KontaktmSglichkeiten, umsdaecht auf eine wirksame Beschwerde
(Art. 13 EMRK) innerhalb der vorgesehenen Frist auszuYben.

Das BVGer hat mit Entscheid vom 2. Februar 20di@ bisherige Praxis des BFM,
wonach NEE bei Dublin-Verfahren sofarvlizogen werden, als rechtswidrig beur-
teilt. Insbesondere sollen die Betroffanein Gesuch um Wiederherstellung der
aufschiebenden Wirkung der Beschweg#ggien den NEE einreichen und den Ent-
scheid des BVGer in der Schweiz abwarten kSnnen (siehe Ara A8YIG). Das
EJPD schiSgt im Hinblick &uliese neue Ausgangslagime entsprechende Anpas-
sung des AsylG und des AuG im Rahmen der tberfYhrung der EU-
RYckfYhrungsrichtlinie vor (siehe nachfolgend Ziff. 1.5.9).

Die VorschiSge der EuropSischdtommission zur €nderung der Dublin-
Verordnung werden zurzeit im Rat der Hidkutiert. Der Ausgang dieser Beratun-
gen, insbesondere auch zur Haftanordnustgungewiss und kann noch einige Zeit
in Anspruch nehmen. Umas Dublin-Verfahren in der Praxis effektiv umsetzen zu
kSnnen, ist es notwendig, die genanntéaftbestimmungen seasch als msglich
vorzusehen. Dies entspricht auch dem Anliegen der Kantone.

Der Bundesrat teilt die Auffassung, dasstawiderrechtlich anwesende Personen
und nicht nur Asylsuchende bei Dublin-Véifan in Haft genommen werden sollen,
da eine Ungleichbehandlung nicht gerechigeiist. Beim Vollzug der Wegweisung
in den zustSndigen Dublin-Staat ist @iitksames Instrumermotwendig, welches
den Kantonen die MSglichkegibt, die Betroffenen bereits dann in Haft zu nehmen,
wenn Hinweise auf einen vorherigen Aufiegit in einem Dublin-Staat bestehen.
Dieses Anliegen wird berYcksichtigt.

6 Urteil des BVGer vom 2. Februar 2010 (E-5841/2009)
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Eine Haftanordnung bei Personen, die thférheren Aufenthalt in einem Dublin-
Staat im Verfahren offenlegen, mYsstélize begrenzt werden (analog der Auss-
chaffungshaft ab EVZ, vgl. Art. 76 Abs.Bst. b Ziff. 5 AuG). Eine allfSllige An-
passung der Haftpauschalere/§egebenenfalls im Ralem der Umsetzungsarbeiten
zur vorliegenden Revision zu prYfen.

Vgl. zum Ganzen Ziff. 1.5.9.

15.6 EinfYhrung einer Nachweispflicht bei Unzumutbar-
keit der Weg- oder Ausweisung und Bezeichnung von
Staaten, in die der Weg- oder Ausweisungsvollzug
zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 ff. AuG)

Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrenslevu. a. ein Voichlag unterbreitet,
wonach eine geltend gemachte Unzuradtbit aus perssnlichen GrYnden (z. B.
medizinische oder familiSre Gr¥nde) wien Betroffenen nicht nur glaubhaft ge-
macht, sondern neu nachgewiesen werdnuss. Zudem soll der Bundesrat neu
Staaten bezeichnen, in die der Wegwegsvollzug generell als zumutbar erachtet
werden kann.

Diesem Vorschlag haben eine Mehrhdér Kantone, die FDP, SVP sowie der
StSdte-, der Gemeinde- und der Gewerbeverband zugestimmt.

Die Kantone BS, NE, SGS0, SH, ZH sowie CSP, CVP, EVP, GPS, SP, Hilfs-
werks- und kirchliche Organisationenwie NGOs lehnen den Vorschlag ab. Sie
verlangen, dass die Zumutbarkeit einergiWeisung in den Herkunftsstaat nach wie
vor vom BFM abzukISren sei. FYr die Bé&&nen sei es zu schwierig, den Nachweis
der Unzumutbarkeit der Wegweisung von der Schweiz aus zu erbringen; eine
Glaubhaftmachung mYsse weiterhin ausesichsein. Dies gelte insbesondere bei
fehlenden medizinischen Behandlungstigdtkeiten oder Bedrohungen im familiS-

ren Umfeld. Auch mit dem neuen Vorsath mYsste das BFM zudem hSufig eine
tberprYfung der eingeforderten Informationeornehmen, wodurch sich der effek-
tive AbklSrungsaufwand nicht entscheidend verringern wYrde.

Haltung des Bundesrates

Der Bundesrat teilt die Auffassung, dass di¢ Betroffenen im Einzelfall oft Be-
weisschwierigkeiten bezYglich der Unzubarkeit einer RYckkehr bestehen k3n-
nen. In diesen FSllen mYsste das B&Mh mit der vorgeschlagenen Bestimmung
nach wie vor die entsprechendebkiSrungen von Amtes wegen vornehmen, wo-
durch das Verfahren nicht vereinfacht wird. Aus diesem Grund wird auf die EinfYh-
rung einer Nachweispflicht bei der Unzumutbarkeit der Weg- oder Ausweisung
verzichtet.

Der Vorschlag, wonach der Bundesrat &adezeichnen kann, in die der Wegwei-
sungsvollzug als zumutbar erachtet wistl hingegen beibehalten werden (vgl.
Ziffer 1.4.2.1 und ErlSuterungen zu Art. 83 Abs. 5 ufftisiG).

1.5.7 Weitere Bemerkungen der Vernehmlassungsteilnehmer

In der Stellungnahme der SVP werders&izlich insbesondere folgende €nderun-
gen vorgeschlagen:

Die HSrtefallregelung bei Asylsuchenden (A Abs. 2 AsylG) soll verschSrft und
vereinheitlicht werden. In Zukunft solienur noch Personen in den Genuss einer
HSrtefallregelung kommen, welcheedBehSrden bei der Beschaffung von ldenti-
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tStspapieren unterstYtzen. Eine tberprYfung der HSrtefallregelung aufgrund der
unterschiedlichen Praxis der Kantone der Erteilung von Aufenthaltsbewilligun-

gen wird auch vom Kanton GR verlanfter Kanton GR verlagt Yberdies, dass
nach einem rechtskrStftig abgelehnten Asylentscheid eine Wartefrist fYr die Einrei-
chung eines Gesuchs fYr eine faltbewilligung vorzusehen ist.

GemSss SVP sollen vorlSuffgifgenommene von der Sozialhilfe ausgeschlossen
werden und nur noch eine Nothilfe erialt Die heutige Regelung fYr Kinderzula-
gen (Art. 84 AsylG) fSrdere zudem défissbrauch. Die Auszahlung von Kinderzu-
lagen an im Ausland lebende Kinder seiamerkannte FlYchtlinge zu beschrSnken.

Diese Anliegen wurden bereits im Rahmen léézten Asylgesetevision diskutiert;
zum heutigen Zeitpunkt erachtet der Bumde®ine €nderung dieser Regelungen
daher nicht als erforderlictZu der vom Kanton GR geforderten Wartefrist bei der
Erteilung einer HSrtefallbewilligung ist festzuhalten, dsisk die PrYfungskriterien
bei der Wegweisungsfrage im Asylbeteigon den bei der HSrtefallregelung zu
beurteilenden Kriterien untecheiden. Die Kriterien bei der HSrtefallregelung orien-
tieren sich erster Linie an der Situation Betroffenen (Integration) in der Schweiz.

Die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren
(KKJPD) macht den Vorschlag, eine tBabank fYr Kantone und den Bund zu
schaffen, welche dazu dienen soll, deformationsfluss bei VorfYhrungen, ZufYh-
rungen und RYckfYhrungen auf dem Luftwegkoordinieren (Jail Train System;
JTS). Es soll im AuG eine entsprechende gesetzliche Grundlage geschaffen werden.

Angesichts der Tatsache, dass in dié3gienbank auch Daten von Schweizerinnen
und Schweizern gespeichert werden nefgsst eine Regelung im AuG nicht msg-
lich. Das EJPD prYft das Anliegen gemeinsam mit der KKJPD.

1.5.8 Weitere €nderungen nach cem Vernehmassungsverfahren

Nach Abschluss des Vermaehassungsverfahrens ergalotsin weiteren Bereichen
ein Bedarf fYr Gesetzesanpasgen von beschrSnkter Tragweite.

Die Ausrichtung einer ArbeitslosenentschSdigung an AuslSnderinnen und AuslSnder
kann einen unmittelbaren Einfluss auf ihr Aufenthaltsrecht gemSss dem FreizYgig-
keitsabkommen mit der EU haben. DBeh3rden, die mit der Ausrichtung von
Leistungen der Arbeitslosenversicherumgauftragt sind, mYssen die entsprechen-
den Daten den zustSndigen kantonades|SnderbehSrdebekanntgeben kSnnen.

Im AuG (Art. 97 AuG) und im Bundesgezes Yber die obligatorische Arbeitslo-
senversicherung und InsolvenzentschSdigung (AstA0MG; SR 837.0 sollen die
entsprechenden Rechtsgrundlagen gesahafferden. Dies entspricht dem Be-
schluss des Bundesrates v@rh Februar 2010 Yber Massnahmen zur konsequenten
Umsetzung des FreizYgigkeitsabkommens.

Hinsichtlich der im Vernehmlassungsentwurf enthaltenen €nderung des Artikels
102a Absatz 2 AsylG ist festzuhaltefass die vorgeseheimatenYbermittlung fYr
administrative Zwecke nach Auffassung f¥érden DatenschuzustSndigen Stellen
das Statistikgeheimnis und das Zweckelnmgsgebot (vgl. Art. 14 Abs. 1 des
Bundesstatistikgesetzes, BStatG; &R..0) tangiert. Im Hinblick auf die geringe
praktische Bedeutung fYr die Datenqualit®t die korrekte Subventionierung sowie
die geringen finanziellen Auswirkungen widdher auf diese €nderung verzichtet.
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Die Rechtsprechurigdes BVGer bedingt eine zuzkche Gesetzesanpassung, um
kYnftig die VerjShrung von finanziellen #pr¥chen des Bundes gegenYber einem
Kanton wShrend der Dauer von Beschweediahren zu verhindern (Art. 142
AsylG).

1.5.9 €nderungen im Rahmen der Umsetzung der EU-
RYckfYhrungsrichtlinie

Das BVGer hat mit Entscheid vom 2. Februar 20#i¢e bisherige Praxis des BFM,

nach welcher BE bei Dublin-Verfahren dort vollzogen werden, als rechtswidrig
beurteilt. Insbesondere st die Betroffenen ein Gesuch um GewShrung der auf-
schiebenden Wirkung der Beschwerde gegen den NEE einreichen und den Entscheid
Yber dieses Gesuch in der Schweiz abwarten k3nnen (siehe Art. 107a Asy|G).

Das EJPD schiSgt im Hinblick auf dieseue Ausgangslage eine entsprechende
Anpassung des AsylG und des AuG iRehmen der tberfYhrung der EU-
RYckfYhrungsrichtlinie vor. Sie umfasst elRegelung der Fristen fYr die Einrei-
chung und Beurteilung eines Gesuchs um @ewShrung der aufschiebenden Wir-
kung einer Beschwerde, die M3glichkeitrd&sffnung von Entscheiden zu Dublin-
Verfahren per Telefax (Art. 13 AsylGilie EinfYhrung einer Vorbereitungs- und
Ausschaffungshaft bei Dublin-Verfahren (Art. 75 und 76 AuG), die VerlSngerung
der Ausschaffungshaft ab einem EVZ von 20 auf 30 Tage (Art. 75 Abs. 2 AuG)
sowie die EinfYhrung einer objektiviertetaft von maximal 30 Tagen bei Dublin-
NEE (Art. 76 AuG). Die entsprechendBestimmungen aus deersten Vernehm-
lassungsverfahren sollen deshalb nicht nieldie Botschaft aufgenommen werden.
Eine m3glichst rasche Inkraftsetzung déafttatbestSnde entspricht dem Anliegen
vieler Kantone.

1.6 Ergebnisse des zweiten Vernehmlassungsverfahrens und Haltung
des Bundesrats

16.1 Allgemeine Bemerkungen

Alle Kantone, die CSP, CVP, GPS, ,Sfine Yberwiegende Mehrheit der Hilfs-
werksorganisationen, NGOs und kirchiic Organisationen beYssen, dass das
bestehende System der Nichteintretensverfahren weitgehend durch ein materielles
Verfahren abgelSst werden soll. GrunddiSh zustimmend Sussern sich auch der
Schweizerische StSdte- und der Gerbeverband sowie das UNHCR.

Einige der befYrwortenden Vernehmlassteitrehmenden bezwiein jedoch, dass

mit dem vorgeschlagenen Systemwechsel die Verfahren effizienter werden. Sie
Sussern Bedenken, ob die vorgeschlagdauregelung die bestehenden Probleme
im Asylbereich (Befragungspendenzen, \darensdauer, Vollzugsproblematik etc.)

zu ISsen vermag. Die bestehenden Schgiegiten im Asylbereich seien in erster
Linie auf die mangelnden personell&essourcen beim BFM und beim BVGer
zurYckzufYhren. Einige Kantone (z. B. AR, BL, GR) halten fest, dass die vorge-
schlagenen €nderungen zu keiner Kosterlagerung zulasten der Kantone fYhren
dYrfen.

7 Urteile C-1052/2006 vom 13. MSrz 2009 und C-2961/2007 vom 15. Februar 2010

8 Urteil des BVGer vom 2. Februar 2010 (E-5841/2009)
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Die SVP, FDP sowie ein Teil der Hilfswer und kirchlichen Organisationen leh-
nen die Vorlage grundsStzlich ab. Die SMRjrYsst die BemYhungen fYr eine Straf-
fung Yberlanger Asylverfahren ausdrYcklidrdert aber eine weitere VerkYrzung
der Beschwerdefrist. Die FDP erklSrt sinlvar mit der Stossrichtung der Vorlage
einverstanden, hSlt aber fest, dass Biegchleunigung der Asylverfahren nur durch
eine personelle Aufstockungei allen entscheidenden lB&den erreicht werden
kann.

1.6.2 Ersatz von NichteintretenstatbestSnden und EinfYhrung eines
raschen materiellen Verfahrens (Artikel 31a AsylG)

Alle Kantone, die CSP, CVRGPS, SVP, der StSdte- uddr Gemeindeverband, ein
Yberwiegender Teil der Hilfswerks- urdrchlichen Organisationen sowie das
UNHCR begr\"(ssen die vorgeschlagene Riedung der Nichteintretensverfahren
auf TatbestSnde, bei denen eine Wegwejsin einen sicheren Drittstaat erfolgt
oder kein Asylgesuch im Sinne des AsylG vorliegt.

Die EDU, FDP, SP sowie ein Teil deilidwerksorganisationen, NGOs und kirchli-
chen Organisationen lehnen den Vorschlag hingegen ab.

Teilweise wird bedauert, dadi NichteintretenstatbestSnigei Papierlosen (Art. 32
Abs. 2 Bst. a AsylG) und bei mangelnder Mitwirkungspflicht (Art. 32 Abs. 2 Bst. ¢
AsylG) aufgehoben werden sollen.

Die GPS warnt vor Ausweisungen ohne enegfSltige AbkiSrung des Risikos, dass
der Zielstaat das Non-Refoulement-Gebot nicht beachtet. Dies gelte auch bei Weg-
weisungen in einen sicheren Dstdat und im Dublin-Verfahren.

Einige Vernehmlassungsteilnehmende (zd&s UNHCR) kritisieren die ersatzlose
Streichung der bisherigen Ausnahmebestimmungen zur Drittstaatenregelung
(Art. 34 Abs. 3 AsylG). Vorgeschlagen wird, dass die Schweiz auch auf Asylgesu-
che eintritt, wenn die Wegweisung unzumutlsd, weil im Drittstaat die Minimal-
standards sozialer Sicherheit fYr Asylsuchende nicht gewShrleistet sind.

Das UNHCR Sussert generelle Bedenken hinsichtlich der Ausweitung des Konzep-
tes des sicheren Drittstaates auf Staaten, zu denen der Asylsuchende keine Bezie
hung hat und die allein danach bestinmerden, dass der Asylsuchende die Gele-
genheit gehabt hat, in dies€taat Schutz zu suchen.

Einige Vernehmlassungsteilnehmende erachtsNichteintretensverfahren fYr die
PrYfung von Dublin-FSllen als nicht geeigrad, auch im Dublin-Verfahren be-

stimmte Fragen, z. B. die Zumutbarkeisd&ufenthalts im Drittstaat oder die Reise-
fShigkeit der Betroffenen, mateligeprYft werden mYssen.

Haltung des Bundesrates

Der Nichteintretenstatbestand bei Papiero@at. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG) hat auch
nach Yber zwei Jahren das Problem dargeimden Papierabgabe nicht entschSrift.
So haben im Jahr 2006 24,9 % der Asylsudeerein Reise- oder IdentitStspapier
abgegeben. Wohl als kurzfristige Folge @Revision des AsylG waren es im Jahr
2007 33,2 %. Bereits im Jahr 2008 ist dipieeabgabe auf 28,2% und im Jahr 2009
auf 29,1 % gesunkén

9 Stand ZEMIS 31.3.2010
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Bei vielen Nichteintretensgr¥Ynden (Art. 3283%ylG) muss heute vorfrageweise
YberprYft werden, ob Hinweise auf emsylrelevante Verfolgung vorliegen, was
einer materiellen PrYfung der Asylgesuche gleichkommt. Das geltende komplizierte
und unYbersichtliche System der Nichteimnetrerfahren soll deshalb vereinfacht
und auf wenige TatbestSnde reduziert werdDer Bundesrat hSIt an der vorge-
schlagenen Regelung fest.

Aufgrund der guten Erfahrungen mit dem Nichteintretensverfahren fYr die PrYfung
von Dublin-FSllen sowie bei den sicherBnittstaaten sieht der Bundesrat hier
keinen Anlass zu einem SystemwechZeir Verfassungs- und Vslkerrechtskonfor-
mitSt der Aufhebung der Ausnahmebestimigren vgl. ErlSuterungen zu Artikele81
Absatz 2 AsylG.

1.6.3 EinfYhrung einer BeitragsleistungdesBundes an die Verfahrens-
und Chancenberatung und Aufhebung der Hilfswerksvertretung
(HWV) bei AnhSrungen (Art. 17 Abs. 4, 30 und 94 AsylG)

Die EinfYhrung eineBeitragsleistung des Bundes aime Verfahrens- und Chan-
cenberatungArt. 17 Abs. 4 AsylG) als flakierende Massnahme zur Reduktion der
Beschwerdefrist wird von einer Yberwieden Mehrheit der Kantone, der CSP,
CVP, dem Gemeindeverbanginem Teil der Hilfswéesorganisationen sowie dem
UNHCR begrYsst.

Die Kantone FR, GR, JU, NE, OW, SH, SG, VD, die EDU, FDP, GPS, SP, SVP, ein
Teil der Hilfswerksorganisationen, d&lGOs und der kirchlichen Organisationen
sowie der StSdteverband lehnen den Vorschlag ab.

Einige der befYrwortenden Kantone (z.BE, GE) sowie die CSP erachten es als
geboten, den Zugang zur Verfahrens- @tthncenberatung bereits auf Gesetzes-
ebene genauer zu regeln. Um den Resaftutz der Asylsuchenden zu verbessern,
wird von einigen Vernehmlassungsteilnemden verlangt, dass der Anspruch auf
unentgeltliche Rechtsberatung im Gesetfgamommen wird. Es wird zudem be-
zweifelt, ob durch die Verfahrens- ur@hancenberatung unnstige Beschwerden
vermieden werden kSnnen. Die CVP fertl den Nachweis, dass die Verfahren
damit effizienter ausgestaltet werden.

Ein grosser Teil der Vernehmlassungaghmenden erachtet die vorgeschlagene
Regelung als zu offen formuliert und sgpt vor, die GrundzYge der Verfahrens-
und Chancenberatung zu konkretisieren.

SP, GPS sowie ein Teil der Hilfswerks- und kirchlichen Organisationen fordern eine
staatlich finanzierte Rechtsberatung undti®ge des Bundes an die Rechtsvertre-
tung von Asylsuchenden. Zumindest fYr gtaliche Personen solle die Rechtsver-
tretung von Amtes wegen angeordnet werki&nnen. Gefordert wird zudem, dass
der Bund den Zugang zur Rechtsberatung-uadretung garantieren und sicherstel-
len muss und dass unentgeltliche Rechtsibeg auf allen Stufen des Verfahrens
gewShrt wird. Der Bund solle fYr jede/laschende Personre angemessene Pau-
schale entrichten, welche die Kostem fife Rechtsberatung und -vertretung sowie
die Verwaltungs- und tbersetzungskosten deckt.

Einige der ablehnenden Kantone sodie FDP sind hingegetier Auffassung, dass
der bestehende RechtsschgenYgend sei. Zudem sei es nicht realistisch, dass mit
diesem Vorschlag aussichtslose Besetden vermieden werden kSnnten. Die SVP
sieht in diesem Vorschlag einen deefitn Widerspruch zur BemYhung, das Asyl-
verfahren zu straffen.
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Die Aufhebung der Hilfswerksvertretungitien AnhSrungen von Asylsuchenden
(Art. 30 AsylG) wird von einer Yberwiegden Mehrheit der Kantone, der CSP,
CVP, SVP sowie dem Gemeieverband gutgeheissen.

Ablehnend Sussern sich die Kantone GIE, SH, VD, die EDU, FDP, GPS, SP,
Hilfswerks- und kirchliche Organisationgder StSdteverband, das UNHCR sowie
das BVGer.

Die ablehnenden Vernehmlassungsteilnehreendachen im Wes#ichen geltend,
dass die Hilfswerksvertretung bei AnhSrungeneiner besseren Sachverhaltsermitt-
lung und StSrkung der LegitimitSt des Veréads gefYhrt hat und ein gewichtiges
Indiz bei der PrYfung von verfahrensrechitic RYgen darstellt. Die neu vorgesehe-
ne Verfahrens- und Chancenberatung seitrigteignet, das bewShrte Instrument
der Hilfswerksvertretung bei AnhSrungen ersetzen. Der Bund mYsse ein wirksa-
mes Rechtsschutzmodell einfYhren, Wwek die Rechte der Asylsuchenden im
Verfahren stSrkt.

Haltung des Bundesrates

Der Bundesrat hSIt am vorgeschlageKenzept der Verfahrens- und Chancenbera-
tung (Art. 17 Abs. 4 AsylG) fest. Aufgnd der vorgeschlagenen VerkYrzung der
Beschwerdefrist von heute 30 auf 15 Tagé kS eine zusStzliche flankierende
Massnahme zur Verbesserung des Restifutzes von Asylsuehden als sinnvoll
und notwendig.

Die BefYrchtung, dass mit der Verfahrens- und Chancenberatung in Zukunft mehr
Beschwerden eingereicht werden, teilt Bendesrat nicht. Die BeitrSge des Bundes
sollen pauschal ausgerichtet werderedei Pauschalen sollen auf Verordnungsstufe
kostenneutral festgelegt werden; sie &e die heutige Finanzierung der Hilfs-
werksvertretung (Art. 30 AsylG). Es ist Aufige der Leistungserbringer, die BeitrS-

ge aufgrund der vom Bundesrat festgeseta/oraussetzungen und der im Rahmen
der Leistungsvereinbarung stgehaltenen Kriterien wirtschaftlich sinnvoll und
effizient einzusetzen. Nur so kann erhgigverden, dass mit einer objektiven Bera-
tung aussichtslose Beschwerden vermieden werden.

Der Bundesrat teilt hingegen die Auffasg, wonach der Bund auch pauschale
BeitrSge an die Verwaltungskosten deistengserbringer aushten soll; diese
werden bereits heute an die Dachorganisation der Hilfswerke fYr den Einsatz der
Hilfswerksvertretung entrichtet (vgiArt. 80 Abs. 1 der Asylverordnung 2 Yber
Finanzierungsfragen, AsylV 2; SRI2.312 vgl. ErlSuterungen zu Art. 94 AsyIG).

Die Forderung nach einer umfassenden,tithafinanzierten Rechtsberatung und
-vertretung lehnt der Bundesrat ab. Die nigeltliche Rechtspflege wird bereits
durch die Bundesverfassung und das Bunelsstg Yber das Verwaltungsverfahren
(VWVG; SR 172.02) garantiert. Mit der Verfahrens- und Chancenberatung sollen
deshalb keine neuen Bundesaufgaben Agsylverfahren und insbesondere kein
Rechtsanspruch auf unentgeltliche Rechtsberatung geschaffen werden.

Die ErlSuterungen zur Ausgestaltung Werfahrens- und Chancenberatung wurden
auf Wunsch vieler Vernehmlassungsteilmgnden in der vorliegenden Botschaft
konkretisiert (vgl. ErlSuterungen zu dertikeln 17 Abs. 4, 30 und 94 AsylG sowie
Ziffer 3.1.3).
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1.6.4 KYrzung der Beschwerdefrist im materiellen Verfahren (Art. 108
AsylG)

Die KYrzung der Beschwerdefrist von 30 auf 15 Tagd von der Mehrheit der
Kantone, der CVP, der EVP, grundsStzhon der SVP und vom Gemeindeverband
unterstYtzt.

Einige Kantone (BE, BS, FR, GE, NE, SH, SZ, Tl, JU, VD, VS), die CSP, FDP,
GPS, SP, der StSdteverband, die ddifrksorganisationen, der NGOs und der
kirchlichen Organisatiomesowie das UNHCR lehneten Vorschlag ab.

Einige der befYrwortenden Kantone (b@weise SG, TG, UR) bezweifeln je-
doch, dass mit VerkYrzung der Beschwdedeer alleine (insbesondere ohne Ver-
stSrkung der personellen Ressourcen) eine wesentliche Beschleunigung des Verfah-
rens erreicht werden kann. Die IWmg der ablehnenden Kantone wird
unterschiedlich begr¥Yndet. EinzelnefYehten, dass die Nachbesserung der Be-
schwerdeeingaben aufgrund der KYrzutey Beschwerdefrist zur Regel werden
wird. Andere Kantone erwarten durchedverkYrzung der Beschwerdefrist finan-
zielle Einbussen. Die SVP ist mit der W¥rzung der Beschwerdefrist zwar grund-
sStzlich einverstanden, fordert jedocheeiveitere VerkYrzung, da die vorgeschla-
gene Frist im internationalen Vergleighrer noch zu lang sei. Die Hilfswerke und
kirchlichen Organisationen erachten Hi¥rzung der Beschwertiist als unverhSit-
nismSssig. Sie bemSngeln dabei insbesondere, dass im Asylbereich ein Abweichen
von den allgemeinen GrundsStzen des Verwaltungsverfahrens (in der Regel 30-
tSgige Beschwerdefrist) nicht gerechtfertigt sei und verlangen teilweise zusStzliche
flankierende Massnahmen, wie die VerlSngerung der Nachfrist zur Beschwerdeer-
gSnzung bzw. Einreichung zusStzlicher Beweismittel.

Haltung des Bundesrates

Der Bundesrat hSlt an der vorgeschlagérenmYrzung der Besclexdefrist fest. Sie

ist ein wirksames Instrument, die Asylhafen zu beschleunigen; dies auch im
Hinblick auf die wesentliche Reduktion der geltenden NichteintretenstatbestSnde.
Der EMRK und anderen intestionalen Vorgaben sind ke Mindestfristen fYr die
Erhebung von Beschwerden gegen negative Asylentscheide zu entnehmen. Die
vorgeschlagene VerkYrzung steht somit nichwiderspruch zu den internationalen
Verpflichtungen der Schweiz (vgl. hierErSuterungen zu Artikel 108 AsylG). Sie
entspricht im tbrigen auch der Beschwerdefrist anderer europSischer Staaten. Eine
weitere Herabsetzung der ®dwerdefrist erachtet dBundesrat demgegenYber aus
rechtsstaatlichen GrYnden als problematisch.

1.6.5 VerkYrzung der Behandlungsfristen (Art. 37 AsylG, 109 AsylG)

Die vorgeschlagen®¥erkYrzung der erstinstdichen BehandlungsfristeArt. 37
AsylG) wird von einer Yberwiegenden Mehrhadtr Kantone, der 8P, CVP, EDY,
GPS, SVP, einem Teil der Hilfswerks- ukidchlichen Organisationen, dem StSdte-
und dem Gemeindeverbandise dem UNHCR begrYsst.

Der Kanton NE, die FDP, die SP, ein Tadr Hilfswerksorgaisationen, NGOs und
kirchlichen Organisationen lehnen den Vorschlag ab.

Die Vernehmlassungsteilnehmenden fondégilweise zusStzliche Ressourcen im
Asylverfahren, damit die vorgeschlagenEristen tatsSchiic eingehalten werden
k3nnen. Zudem wYrden bereits die gatten Ordnungsfristen oftmals nicht ein-
gehalten, insbesondere im Dublin-Verfahren.
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Die KYrzung der zweitinstanztien BehandlungsfristefArt. 109 AsylG)wird von

einer Yberwiegenden Mehrheit der Kantone,Gi8P, der CVP, der EDU, der SVP,
der Mehrheit der Hilfswerks- und kirchlichen Organisationen, dem StSdte- und dem
Gemeindeverband sowitem UNHCR begrVYsst.

Die Kantone NE, SH, ZG, die SP, die FDdie GPS und die FDP, ein Teil der
Hilfswerksorganisationen, der NGOs und der kirchlichen Organisationen und das
BVGer lehnen den Vorschlag ab.

Auch beim BVGer verlangen die Vermalassungsteilnehmenden teilweise, dass
anstelle der EinfYhrung unverbindlicheisken die Ressourcen erhsht und organisa-
torische Massnahmen getroffen werdenesollDas BVGer erachtet eine generelle
Behandlungsfrist von 20 Tagensalinrealistisch. In der Praxis wYrde die tber-
schreitung der Frist die Regel bilden.

Haltung des Bundesrates

Der Bundesrat hSlt an den vorgeschlagerBehandlungsfristen im erst- und
zweitinstanzlichen Verfahren fest. Mit délerabsetzung dieser Fristen soll dem
berechtigten Anliegen nach raschen Asyfahren Rechnung getragen werden. Da
es sich um Ordnungsfristen handelt, kdmrsée in begrYndeteRSllen verlSngert
werden.
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2 ErlSuterungen zu den einzelnen Artikeln
2.1 ErlSuterungen zu den €nderungen des Asylgesetzes

2.1.1 Ersatz des Begriffes Empfangsstellen durch Empfangs- und
Verfahrenszentren

Die Empfangsstellen des Bundes werdeit 2006 als Empfangs- und Verfahrens-
zentren (EVZ) bezeichnet. Der neue Name bringt zum Ausdruck, dass dort nicht
mehr nur der Empfang der Asyls@tden und deren Registrierung und Befragung
erfolgt. Vielmehr werden zur Beschlegaing des Asylprozesses in den EVZ weitere
Verfahrensschritte wie Anhdrungen und SachverhaltsabkiSrungen durchgefYhrt
sowie Asylentscheide gefSiDie neue Bezeichnung sollin auch im AsylG und im

AuG aufgenommen werden.

2.1.2 1. Kapitel: GrundsStze

Art. 3 FIYchtlingsbegriff
Absatz 3 (neu)

Inhalt des Gesetzgebungsvorschlags

Der vorgeschlagene Artikel 3 Absatz 3 AsylG sieht vor, dass Personen, die einzig
wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt
sind oder begrYndete Furcht haben, sol®tachteilen ausgesetzt zu werden, in der
Schweiz nicht als FIYchtlinge anerkannraen. lhr Asylgesuch wird abgelehnt, und

sie werden aus der Schweiz weggewiesen. Erweist sich der Vollzug der Wegwei-
sung als nicht durchfYhrbar, so wirch@ivorlSufige Aufnahme in der Schweiz
angeordnet. Dies ist insbesondere dann der Fall, denkollzug der Wegweisung
v&lkerrechtliche Verpflichtungen der Schiz verletzen wYrde. Demnach darf eine
auslSndische Person nicht zur Ausréisein Land gezwungen werden, in dem ihr
Folter oder eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung droht.

Bei der Leistung von MilitSrdienst handeltsésh in der Regel um eine staatsbYrger-
liche Pflicht. Kommt eine Person dieséerpflichtung nicht nach, so hat der Staat
grundsStzlich das Recht, dissVerhalten strafrechtticzu sanktionieren. GemSss
der bisherigen Praxis des BFM und des BVGer ist eine solche strafrechtliche Sank-
tion fYr sich alleine nicht asylrelevamient eine Wehrdienstverweigerung oder
Desertion hingegen als Anlass dazu, édseson wegen ihrer Rasse, Religion oder
StaatszugehSrigkeit, ZugehSrigkeit zu @ifmstimmten sozialen Gruppe oder we-
gen ihrer politischen tberzeugung unverhStifissig streng zu bestrafen, wird ihr
nach Artikel 3 Absatz 1 AsylG in der Schiz weiterhin Asyl gewShrt. Sie ist ge-
stYtzt auf das AsylG und die FK als FIYchtling anzuerkennen.

Mit dem vorgeschlagenen Artikel 3 AbsaBz AsylG ist gewShrleistet, dass die
Rechtsprechung des BVGer auch in Zukunft Beachtung findet. Auf Gesetzesstufe
soll jedoch klar festgehalten werdenssldei Wehrdienstverweigerung und Deserti-

on zusStzlich asylrelevante Gr¥nde nsfigd, um in der Scheiz den FIYchtlings-
status zu erhalten. Dies entspricht bisherigen Praxis des BFM und des BVGer.
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Vereinbarkeit mit deWerfassung und dem Vslkerrecht

Der vorgeschlagene Artikel 3 AbsatZA8yIG schrSnkt deAnwendungsbereich des
FIYchtlingsbegriffs, wie er in der FK und Amtikel 3 AsylG verankert ist, nicht ein.
Diese Bestimmung ist nicht anwendbar, weime asylsuchende Person aus den in
Artikel 3 Absatz 1 AsylG genannten GrYndéRasse, Religion, NationalitSt, be-
stimmte soziale Gruppe oder politisches&hauung) wegen einer Wehrdienstver-
weigerung oder Desertion unverhSltnismgssieng bestraft wird oder begrYndete
Furcht hat, unverhSltnism3géiestraft zu werden. Umfasst der verweigerte MilitSr-
dienst verbotene Handlungen, wie zum Beispiel Kriegsverbrechen, Verbrechen
gegen die Menschlichkeit oder schwere nicht politische Verbrechen, liegt wie bis
anhin in der Regel eine politische Vdduong vor, und die Betroffenen erhalten
Asyl10,

Auch das verfassungs- und vslkerrechtlichagierte Non-Refoulement-Gebot (vgl.
Art. 5 AsylG; Art. 25 Abs. 3 BV; Art33 FK; Art. 3 EMRK) wird durch die vorge-
schlagene Bestimmung nicht tangiert. Wiid Wehrdienstverweigerer oder Deser-
teur nicht als FlYchtling anerkannt, darf diese Person nicht in ihr Herkunftsland
rYckgefYhrt werden, wenn ihr dort eimech Verfassung und V3lkerrecht verbotene
Behandlung oder Bestrafung droht. In dieséati wird sie gestYtzt auf Artikel 83
AuG vorlSufig aufgenommen.

2.1.3 2. Kapitel: Asylsuchende, 1. Abschnitt: allgemeine Bestimmun-
gen

Art. 10 Sicherstellung und Einziehung von Dokumenten

Absatz 2

Die Neufassung von Artikel 10 Absatz 2 AGykchafft die M3glichkeit, die aufge-
fYhrten Dokumente auch dann sicherziemewenn das Asylverfahren des Inhabers
der Dokumente bereits atsghlossen ist. GemSss tigem Wortlaut k3nnen Do-
kumente nur wShrend eines hSngigen Asylverfahrens sichergestellt werden.

Ein zentraler Anwendungsfall betrifft digicherstellung von Dokumenten, welche
im Rahmen der zur ErfYllung der Aafgen der Eidgen3ssischen Zollverwaltung
(EZV) Vdurchgef\"(hrten Personen- und réf&kontrollen auftauchen und auf die
IdentitSt von Asylsuchenden hinweisen.

In der Praxis zeigt sich, dass die Mehrheit der im Postverkehr aufgefundenen Identi-
tStsdokumente Personen mithiskrSftig abgeschlossenem Asylverfahren (negati-
ver Asylentscheid, Nichteintretensentscheder vorlSufige Aufnahme) zugeordnet
werden k3nnen. Nach geltendem RechtdiatEZV in diesen FSllen keine ausrei-
chende Rechtsgrundlage, um die YbergnYfitokumente zuhanden des BFM sicher-
zustellen.

10vgl. EMARK 2006/3 Erw. 4.2, siehe auch Arik9 Absatz 2 Buchstabe e der Richtlinie
2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 YWiedestnormen fYr die Anerkennung und den
Status von Drittstaatsangehsrigen oder Staasenl@ls FIYchtlinge oder als Personen, die
anderweitig internationalen Schutz benstigemd Yber den Inhalt des gewShrenden Schut-
zes, ABI. L 304 vom 30.9.2004, S. 12.

31



Art. 12 Zustelladresse

Absatz 3 (aufgehoben)

Bei der Aufhebung von Absatz 3 handels&h um eine redaiinelle Anpassung in
Zusammenhang mit der Aufhebung von ArtiR@l AsylG. Da neu keine Asylgesu-
che aus dem Ausland mehr eingereichtdea kSnnen, soll dieser Absatz aufgeho-
ben werden (vgl. ErlSuterungen zu Art. 19 und 20 AsylG).

Art. 16 Verfahrenssprache
AbsStze 2 und 3

Der geltende Artikel 16 Absatz 2 AsylGebt vor, dass das Verfahren in der Amts-
sprache gefYhrt wird, in der die kantienAnhrung stattfandder die am Wohnort

der asylsuchenden Person AmtspracheSisit dem 1. Januar 2008 ist das BFM fYr
alle Anhsrungen von Asylsuchenden zust§ndirt. 29 Abs. 1 AsylG). Aus diesem
Grund muss die Anhgrung als Kriterium fYr die Bestimmung der Amtsprache, in
welcher der Entscheid ausgefertigt bzvéferet werden soll, aufgehoben werden.

Neu soll in Artikel 16 Absatz 2 Asyl@stgehalten werden, dass VerfYgungen oder
ZwischenverfYgungen des Bundesamtesdém Regel in der Amtssprache des
Wohnortes der Asylsuchenden ersffnet wardDiese PrSzisierung ist notwendig, da
die Sprache der AnhSrung nicht mehr wendigerweise der Amtssprache am
Wohnort der Asylsuchenden entspricht. S@szum Beispiel aus organisatorischen
GrYnden nicht immer m3glich, bereits im Zeitpunkt der Anh3rung zu wissen, wel-
chem Kanton eine betroffef®erson zugewiesen wird.

Es ist weiterhin gewShrleistet, dass Bietroffenen nach Erhalt einer VerfYgung
oder ZwischenverfYgung ihre Verfahrensrechte wahrnehmen k3nnen. So stellt das
BFM in der Praxis bereits heute auf \éerjen der Betroffenen sicher, dass eine
thersetzung in die am Wohnort gesprochene Sprache vorgenommen wird, wenn ein
Asylentscheid ausnahmsweise in einer anderen Amtssprache ersffnet wurde.

Der geltende Artikel 4 der Asylvemmung 1 Yber Verfahrensfragen (AsylV 1;
SR142.31) regelt die Ausnahmen, gemSss wetctier Entscheid des BFM auch in
einer anderen Amtssprache ersffnet werden kann. Diese Ausnahmebestimmungen
sollen neu aus GrYnden der Rechtssicliedne Transparenz materiell unverSndert

auf Gesetzesstufe geregelt wamdArt. 16 Abs. 3 AsylG).

Art. 17 Besonder¥erfahrensbestimmungen

Absatz 3° (neu)

Mit der Revision des AsylG vom 16. Dember 2005 wurde durch das Parlament ein
neuer Artikel 26 Absatz® AsylG eingefYhrt. Diese Bestimmung sieht vor, dass das
EVZ ein Altersgutachten veranlasst, werm Rahmen eines auslSnderrechtlichen
Verfahrens oder eines Strafverfahrenswise auf MYndigkeit einer angeblich
minderjShrigen Person vorliegen.

Die Anordnung eines Altersgutachtens kgadoch auch ausserhalb der EVZ not-
wendig sein, z. B. beinfFlughafenverfahren oder nach einer Zuweisung in einen
Kanton. Die Anordnung von Altersgutachten Rahmen eines Strafverfahrens ist
nicht im AsylG zu regeln. Zudem ist esgebracht, die Anordnung von Altersgut-
achten fYr auslSnderrechtliche Verfahren im AuG zu regeln.
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Aus diesem Grund soll Artikel 26 Absatf'SZAsyIG aufgehoben und durch eine
generelle Regelung in Artikel 17 Absaﬁsz\syIG ersetzt werderDer in Artikel 26
Absatz 2° AsylG bisher enthaltene Begriff @mderjShrige auslSndische PersonE
wird in Artikel 17 Absatz 3° AsylG durch den Begriff CminderjShrige asylsuchende
PersonE ersetzt.

FYr auslSnderrechtliche Verfahren soheeanaloge Bestimmung in Artikel 102
Absatz £ AuG aufgenommen werden (vgl. ErlSuterungen zu Art. 102 Abs. 1
AuG).

Absatz 4

Neu soll die Beschwerdefrist bei allen ter@ellen Asylentscheiden von bisher 30
Tagen auf 15 Tage herabgesetzt werfial. ErlSuterungen zu Art. 108 Abs. 1
AsylG; vgl. ErlSuterungen in Ziffer 1.4.1.14ls flankierende Massnahme zu dieser
VerkYrzung soll neu anstelle der Hilfsk®vertretung bei den Anhsrungen (Art. 30

und 94 AsylG) eine durch Bundesbeitr$gjtfinanzierte Verfahrens- und Chancen-
beratung fYr Asylsuchende durch Dritte efithrt werden. Mit diesem Instrument
sollen sich Asylsuchende in jedem Stadium des Verfahrens Yber ihre Erfolgsaussich-
ten beraten lassen kSnnen. Damit kSnoenstige Beschwerden vermieden und der
Rechtsschutz der Betroffenen insgesamt verbessert werden.

Die im Rahmen der Verfahrens- und Charieratung zu erbringende Leistung soll
gestYtzt auf eine Ausschreibung nachmdBundesgesetz Yber das Sffentliche
Beschaffungswesen (BSB; SR72.056.} vergeben werden. Mit den ausgewShlten
Leistungserbringern schliesst deruril Leistungsvereinbangen (Sffentlich-
rechtliche VertrSge) ab.

Bei den Leistungserbringern kann es sicBzum Hilfswerke oder andere mit dem
Asylbereich vertraute Organisationeler Personen handeln. Die Auswahl der
Leistungserbringer durch das BFM erfolgt im Hinblick auf eine sachgerechte, kom-
petente und objektive Beratung.

Die Verfahrens- und Chancenberatung s&cHendeckend in der ganzen Schweiz
angeboten werden. Deshalb wird das BB& der Auswahl der Leistungserbringer
darauf achten, dass alle Regionen$iehweiz berYcksichtigt werden.

Die zu erbringenden und vom Bund mitfizérten Leistungen umfassen die Bera-
tung von Asylsuchenden im Asylverfahren, insbesondere Yber ihre Chancen betref-
fend eine allfSllige Beschwae. Nicht unter diese Leistungen fallen die Begleitung

an die AnhSrung und das Verfassen einesdeverdeschrift. Asylsuchende haben
nach wie vor die M3glichkeit, sich anne AnhSrung begleiten zu lassen oder einen
privaten Rechtsvertter beizuziehen.

Artikel 29 BV sieht vor, dass jede Persalie nicht Yber die erforderlichen Mittel
verfYgt, Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege hat, wenn ihr Rechtsbegehren
nicht aussichtslos erscheint. DiesesfassungsmSssige Recht steht allen Personen
in der Schweiz B einschliesslich asylhender Personen B zu. Auch das VwVG
sieht in Artikel 65 eine entsprechendegBleing vor. Die genannten Rechte stehen
den Betroffenen unabhSngig von der vorgeschlagenen Verfahrens- und Chancenbe
ratung zu, sofern die Voraussetzungen Igréfhd. Somit ergSnzen die Bundesbei-
trSge fYr die Verfahrens- und Chancenbegtlie unentgeltliche Rechtspflege nach

BV und VWVG und stellen keine Doppelsubtienierung dar. Zudem erhalten die
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Betrofferen weiterhin eine Parteientstligung, wenn ihre Beschwerde vom BVGer
gutgeheissen wird.

FYr unbegleitete MinderjShrigieht das AsylG bereits heute vor, dass die zustSndi-
gen kantonalen Beh3rden fYr die Daues dsylverfahrens unverzYglich eine Ver-
trauensperson zu bestimmen haben (ArtAh. 3 AsylG). Sie wahrt die Interessen
der MinderjShrigen bei entscheidreletean Verfahrensschritten im Rahmen des
Flughafenasylverfahrens, des Aufenthglte den EVZ oder des Verfahrens nach
Zuweisung in einen Kanton. GemSss Remtechung des BVGer muss die Vertrau-
ensperson eine rechtskundige Person €igs setzt genYgende Rechtskenntnisse
im Bereich des Asylverfahrens voraus, eine wirksame UnterstYtzung gewShren
zu k3nneri’.

Mit der Verfahrens- und Chancenberatungdea keine neuen Bundesaufgaben im
Asylverfahren und insbesondere kein Reghtpruch auf unentgeltliche Rechtsbera-
tung geschaffen. FYr den Bund besteht dethe Verpflichtung, die Verfahrens-
und Chancenberatung zu gewShrleisten.

Die Aufgaben des Bundes bestehen nurrdatie Betroffenen Yber die Verfahrens-

und Chancenberatung zu informieren, dieslie ungehinderte Kontaktaufnahme zu

erm3glichen und BeitrSge an die Verfahs- und Chancenberatung an geeignete
Leistungserbringer auszurichten (vgl. Art. 94 AsylG).

Die BeitrSge des Bundes sollen pauschagerichtet werden. Diese Pauschalen
sollen auf Verordnungsstufe kostenneutralgelgtgt werden; sie ersetzen die heuti-
ge Finanzierung der Hilfswerksvertmeg bei den AnhSrungen (Art. 30 AsylG). Es
liegt im Interesse der Leistungserbringdie BeitrSge aufgrund der vom Bundesrat
festgesetzten Voraussetgen und der im Rahmen rdéeistungsvereinbarung
festgehaltenen Kriterien wirtschaftlicmaivoll und effizient einzusetzen. So kSnnen
mit einer objektiven Beratung aussichts#oBeschwerden vermieden werden. Ge-
mSss den heutigen Erfahrungen reichenREchtsberatungsstellen nur in ca. 20%
der ihnen unterbreiteten FSlle eine Besatue ein. Wird die Leistungsvereinbarung
nicht eingehalten, k3nnen die Beitragsleistungen des Bundes gestVYizt auf Artikel 28
und 29 des Bundesgesetzes Yber Finaephilhd Abgeltungen (Subventionsgeset-
zes, SuG; SR16.1) gekYrzt oder zurYckgefordert werden. Die entsprechende Leis-
tungsvereinbarung kann gegebenenfalls gekYndigt werden.

Art. 17b GebYhren

(aufgehoben)

Diese €nderung steht in Zusammenhang mit dem neuen dritten Abschnitt CWieder-
erwSgung und MehrfachgesucheE im 8. Kapitel des AsylG. Die GebYhren, die
bisher fYr WiedererwSgungs- und Mehrfachgesuche erhoben wurden, sollen aus
systematischen GrYnden neu ebenfalldi@sem neuen Abschnitt geregelt werden
(vgl. ErlSuterungen zu Art. 1dAsylG). Dies hat zur Folge, dass ArtikelhlXsylG
aufgehoben werden muss.

11vgl. hierzu insb. EMARK 2003/1 und 2006/14
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2.1.4 2. Kapitel: Asylsuchende, 2. Akcnitt: Asylgesuch und Einreise

Art. 19 Einreichung

Absatz 1, Absat?'1und Absatz 2 (aufgehoben)

Neu soll die MSglichkeit, bei einer scleerischen Vertretung ein Asylgesuch
einzureichen, aufgehoben werden (vgl. E@8utgen zu Art. 20 AsylG). Artikel 19
Absatz 1 AsylG ist entsprechend anzupassen.

Zudem wird der vorgeschlagene Absatus GrYnden der Klarheit ergSnzt mit dem
Hinweis, dass das Asylgesuch auch tbei Grenzkontrolle eines schweizerischen
Flughafens eingereicht werden kann (siehe dazu Art. 22 Abs. 1 AsylG). Wie bisher
soll ein Asylgesuch des Weiteren bei denrEise an einem gesffneten GrenzYber-
gang oder an einem EVZ gestellt werden k3nnen.

Absatz P sieht vor, dass sich die gesuefisnde Person aniSsslich ihrer Ge-
suchseinreichung in der Schweiz oderdan Schweizer Grenze befinden muss. Da
aufgrund der Aufhebung von Artikel 20 AsylG neu keine Asylgesuche aus dem
Ausland eingereicht werden k3nnen, soll aifedlich festgehalten werden, dass die
Einreichung eines Asylgesuchs die pers3midnwesenheit des Betroffenen in der
Schweiz voraussetzt. Ein Asylgesuch, vhele z. B. von einer Rechtsvertretung
einer sich im Ausland befindenden Rersingereicht wird, soll damit vom BFM
nicht mehr entgegengenommen werden. Bei Gesuchen um Familiennachzug im
Ausland muss nur geprYft werden, ob B&rsonen anspruchsberechtigt sind (vgl.
Art. 51 Abs. 4 AsylG).

Die Aufhebung von Artikel 19 Absatz 2 Asyl@&Sngt mit der im Ranen der letzten
AsylG-Revision eingefYhrten ZustSndigkdes BFM zusammen, die Asylsuchen-
den zu ihren AsylgrYnden nach Artikel 29 Absatz 1 AsylG anzuhSren.

Art. 20 Asylgesuch aus meAusland und Einreisebewilligung

(aufgehoben)

Artikel 20 AsylG, welcher das Verfahrelpei der Gesuchseinreichung auf einer
schweizerischen Vertretung im Auslancdje#t, soll aufgehoben werden (zur Be-
grYndung siehe Ziffer 1.4.1.3).

Auch in Zukunft sollen ernsthaft und unmittar gefShrdete Personen den Schutz
der Schweiz erhalten. GestYtzt auf ArtiRehbsatz 4 VEV kann das BFM in tber-
einstimmung mit dem Schengen-tbereinkommen aus humanitSren Gr¥Ynden ein
Einreisevisum erteilen. Dabei ist eiddweichung von den inschengenrecht vor-
gesehenen allgemeinen Vassetzungen fYr die Visumeilung gestattet. Von
dieser MSglichkeit macht das BFM schbeute Gebrauch; ein solches Visum ist
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rSumlich auf die Schweiz beschrSnkt (ArAbs. 4 Schengener &rzkodex i. V. m.
Art. 25 Visakode*2).

HumanitSre Visa k3nnen ausnahmsweise erteilt werden, wenn bei einer Person
aufgrund des konkreten Einzelfalls offartglich davon ausgegangen werden muss,
dass sie im Heimat- oder Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib
und Leben gefShrdet ist. Die betroffenesBa muss sich in einer besonderen Notsi-
tuation befinden, die ein behSrdlichemgieifen zwingend erforderlich macht und

es rechtfertigt, ihr B im Gegensatz anderen Personen B ein Einreisevisum zu
erteilen. Dies kann etwa bei akuten geeischen Ereignissen oder bei einer auf-
grund der konkreten Situation individusil GefShrdung gegeben sein. Das Visum-
gesuch ist unter BerYcksichtigung detuaken GefShrdung, der perssnlichen Um-
stSnde der betroffenen Person und Hage im Heimat- oder Herkunftsland
sorgfSltig zu pr¥fen. Die Einreisevoraussetzungen sind somit beim Visumsverfahren
restriktiver als bei den Auslandgesuchen.

Eine Person, die mit eineVisum aus humanitSren GrYnde die Schweiz reist,
muss in der Schweiz zusStzlich ein Asylgesuch einreichen (vgl. Art. 19 Zbs. 1
AsylG). Reicht sie dieses nicht ein, hat sie die Schweiz nach einem Aufenthalt von
drei Monaten wieder zu verlassen.

Im Unterschied zum bisherigen Asylgebuim Ausland findet im Rahmen eines
auslSnderrechtlichen Einreise- und Visumverfahrens keine asylverfahrensrechtliche
Befragung der Person statt. Die betroffene PersoniboeNertretung kSnnen auf

der zustSndigen schweizerischen Auslartdsting einen schriftlichen Visumantrag
einreichen, in dem sie die GrYnde fYr eine Einreise in die Schweiz mittels eines
Visumantragsformulars geltend machemeEformelle AnhSrung muss nicht durch-
gefYhrt werden. Ist das BFM der Ansiatiss die Voraussetzungen fYr eine Visum-
erteilung gestYtzt auf Artikel 2 AbsatZVEV nicht erfYllt sind, weist es die Aus-
landvertretung an, eine negative VerfYggegnSss den Vorschriften des Schengen-
Rechts zu erlassen. Ist die gesuchstdiePerson damit nitkeinverstanden, kann

sie beim BFM Einsprache erheben (AtAuG). Gegen einen negativen Einspra-
cheentscheid des BFM kann beim BVGersé&everde erhoben werden. Damit ist
der Rechtsschutz vollumi§lich gewShrleistet.

Mit diesem bereits bestehenden Visumverfahren kann humanitSren Anliegen Rech-
nung getragen werden. DarYber hinausnkdie Schweiz weiterhin FlYchtlinge
direkt aus dem Ausland aufnehmen (Art. 56 AsylG).

Vgl. zum Ganzen auch die weiteren AusfYhrungen in Ziffer 1.4.1.3.

12 verordnung (EG) Nr. 562/2006 des EuropSiscRarlaments und des Rates vom 15.
MSrz 2006 Yber einen Gemeinschaftskodedd¥rtberschreiten der Grenzen durch Per-
sonen (Schengener Grenzkodex), ABI. L 10618.4.2006, S. 1; zuletzt geSndert durch
Verordnung (EU) Nr. 265/2010, ABI. L 85 vom 31.3.2010, S. 1. und Verordnung (EG)
Nr. 810/2009 des EuropSischen Parlamentsdes Rates vom 13. Juli 2009 Yber einen
Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex)der Fassung gemSss ABI. L 243 vom
15.9.2009, S. 1.
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Art. 22 Verfahren am Flughafen

Absatz 3, zweiter Satz

Nach Artikel 22 Absatz 3 AsylG weist das BFM den Asylsuchenden gleichzeitig mit
der Verweigerung der Einreise einen Aufaitsort am Flughafen zu und sorgt fYr
angemessene Unterkunft.

Die vorgeschlagene ErgSnzung regelt\téepflichtung der Flughafenbetreiber, im
Asylbereich angemessene und kosteng\"{elstimterk\"(nfte beizustellen. Sie
entspricht der heutigen Praxis an den FlughSfen Genf und ZYrich. Die Regelung auf
Gesetzesstufe soll erfolgen, damite dinterbringung von Asylsuchenden auch
zukYnftig garantiert ist. Die Unterbgung muss den BedYrfnissen von Asylsuchen-
den und schutzbedYrftigen Personen fYmeinie zu 60 Tage dauernden Aufenthalt

in der Non-Schengen-Zone eines Flughafentsprechen (vgl. hierzu Verordnung

des EJPD zum Betrieb von Unterktémf des Bundes im Asylbereich;
SR142.311.23 Dabei gilt es, die speziellen VerhSltnisse und Infrastrukturen in der
Transitzone bzw. Non-Schengen-Zoneesi Flughafens zu berYcksichtigen.

Die neuen AsylunterkYnfte an den Flugm&&rich und Genf erfYllen die Anforde-

rungen an eine angemessene Umiegong und werden insbesondere dem zur
VerfYgung stehenden Platzangebot in der ditaone gerecht. In ZYrich ist eine

Unterbringung fYr insgesamt 60 Personen in Genf fYr maximal 30 Personen

vorgesehen.

Durch die Verpflichtung, UnterkYnfte f¥sylsuchende bereitzustellen, entstehen
den Flughafenbetreibern keine zusStaichiKosten. Der Bund muss wie bis anhin
fYr die Unterbringungskosten aufkommenk(isive Miet-, Betreuungs-, Verpfle-
gungskosten und Kosten fYr die medizihis&/ersorgung). Vom Flughafenbetreiber
wird verlangt, dass er die Miet- bzw. Amisationskosten msglichst tief hSIt. Die
Unterkunft sollte nach M3glichkeit in mér Zone des Flughafens betrieben werden,
in welcher die Mietkosten tief sind. Sie sollen den Kosten entsprechen, die fYr
Shnliche LokalitSten an véegchbarer Lage entrichtet werden mYssen. Die Einzel-
heiten zur Unterbringung und zu den Ubtengungskosten sollen auf Verordnungs-
stufe geregelt werden.

Im AuG soll eine analoge Regelung fYrd2men im AuslSnderbereich vorgesehen
werden (vgl. Art. 98 AuG).

Absatz 6

Mit der EinfYhrung einer Verfahrensind Chancenberatung fYr Asylsuchende

(Art. 17 Abs. 4 und Art. 94 AsylG) und der Aufthebung der Hilfswerksvertretung bei
AnhSrungen wird Artikel 30 AsylG (Vertretung der Hilfswerke) aufgehoben. Der
entsprechende Verweis in Artikel 22 Absatz 6 AsylG soll daher gestrichen werden.

Art. 23 Entscheide am Flughafen

Absatz 1

Es handelt sich hier um eine redakille und systematische Anpassung an die
vorgeschlagenen €nderungen in Bezug dief Neuregelung bei den NEE (vgl. Art.
3la AsylG).
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2.1.5 2. Kapitel: Asylsuchende, 3. Abschnitt: Das erstinstanzliche
Verfahren

Art. 26 Empfangs- und Verfahrenszentren

SachYberschrift und Absat?s2

Neu sieht Artikel 17 Absatz™8 AsylG vor, dass das BFM bei Hinweisen auf MYn-
digkeit einer angeblich minderjShrigerylaschenden Person ein Altersgutachten
veranlassen kann. Demzufolgell Artikel 26 Absatz %° AsylG, der diese M3glich-
keit nur fYr das Verfahren an den EVZ vetgj aufgehoben werden (vgl. ErlSute-
rungen zu Art. 17 Abs."8 AsylG und Art. 102 Abs.” und 2 AuG).

Art. 27 Verteilung auf die Kantone

Absatz 4 Einleitungssatz und Buchstabe ¢ (aufgehoben)

Zur GewShrleistung effizienter Asyl- und Wegweisungsverfahren sollen erstinstanz-
liche Asylentscheide nach MSglichkeit in den EVZ getroffen, ersffnet und durch die
Beh3rden des Standortkantons vollzogemdea. Eine Zuweisung an einen Kanton
erfolgt in diesen FSllen grundsStzlich nicht.

Bei komplexeren Asylgesuchen und insbesondere aufgrund der vorgegebenen Fris-
ten im Dublin-Verfahren kann es vorkommelass die maximal&ufenthaltsdauer

in den EVZ von 60 Tagen fYr den Vollzug rielusreicht (vgl. Art. 16 Abs. 2 AsylV

1). Die betroffenen Personen mYssen ddba Kantonen zugewiesen werden. Diese
MSglichkeit ergibt sich aus der offen&ormulierung in der Einleitung von Absatz 4

(vgl. zweiter Satz).

Art. 29 Anh&rung zu den AsylgrYnden

Absatz 3

Es handelt sich hier um eine retlakelle Anpassung an die Aufhebung von Atrti-
kel 30 AsylG (Abschaffung der Vertretung der Hilfswerke bei AnhSrungen).

Art. 29a Zusammenarbeit bei der Ermittlung des Sachverhalts

(neu)

Nach den allgemeinen GrundsStzen des Verwaltungsverfahrens ist der Sachverhalt
immer nur so weit abzuklSren, dasseerechtsgenYglich begrYndete VerfYgung
erlassen werden kann. Die entsprechanBestimmungen des AsylG (Art. 38, 40

und 41 AsylG) sind daher nicht notwendig wuadlen im Hinblick auf eine Verein-
fachung der Gesetzgebung aufgehoben werden.

Bei der Kompetenzdelegation, wonach Beindesrat mit Drittstaaten und internati-
onalen Organisationen Verdarungen Yber die Sachvdtkermittlung abschliessen

kann (Art. 41 Abs. 3 AsylG), handelt sich jedoch um eine spezifische Bestim-
mung des Asylrechts. Sie soll deshalbteniall unverSndert neu in Artikel 29a
AsylG aufgenommen werden. Es ist weitarldarauf zu achten, dass beim Ab-
schluss solcher Vereinbarungéer Datenschutz sichergetitédt (Art. 98 AsylG).
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Art. 30 Vertretung der Hilfswerke

(aufgehoben)
Siehe hierzu die ErlSuterungen zu Artikel 17 Absatz 4 und Artikel 94 AsylG.

Art. 31 Entscheidvorbereitung durch die Kantone

Nach geltendem Recht kSnnen Angestedlée Kantone lediglich NEE sowie mate-
rielle Asylentscheide vorbereiten edkeiner weiteren AbkISrungen bedYHeikine

solche EinschrSnkung ist nicht sachgere8htkann es in Zeiten hoher Gesuchsein-
gSnge angezeigt sein, dass auch materielle Entscheide, die weiterer AbkiSrunger
bedYrfen, durch Angestellte der Kantone unter der Leitieyy BFM vorbereitet
werden. Diese Entscheidvorbereitung soliter@in im EinverstSndnis der Kantone
erfolgen.

Der Begriff Ckantonale Beamtinnen und BeamteE soll Yberdies durch den Begriff
Csffentlich-rechtliche Angestellte der KantoneE ersetzt werden, da der Beamtensta-
tus mit der €nderung der kantonalenrfmalgesetzgebungen entfallen ist.

Art. 31a Entscheide des Bundesamtes

(neu)
Absatz 1

Artikel 31a Absatz 1 AsylG soll neu noch fYnfdliteintretenstatbestSnde vorsehen:
die NichteintretenstatbestSnde dargenannten Drittstaatenregelung (Art. a31
Abs. 1 Bst. a, cbe AsylG) sowie den Nichteintretenstatbestand bei Dublin-Verfahren
(Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsyIG).

Diese NichteintretenstatstSnde sollen materiell um@ndert vom geltenden Arti-
kel 34 Absatz 2 Buchstaben abe AsylG Ybernommen werden.

Damit werden in Artikel 34 Absatz 1 alle TatbestSnde in einem Nichteintretensver-
fahren geregelt, bei denen eine betroff@®eson in einen sicheren Drittstaat weg-
gewiesen werden kann. Ein Verzicht aifien NEE in diesen FSllen wYrde dazu
fYhren, dass einer betroffenen Person, welche die FIYchtlingseigenschaft erfYlit, in
der Schweiz Asyl gewShrt werden mYsste, selbst wenn sie in einen sicheren Dritt-
staat zurYckkehren k3nnte.

Auch bei Dublin-Verfahren mYssen weiteriNEE gefSIIt werden kSnnen, da die
Schweiz mit der materiellen PrYfung einfesylgesuchs ihre ZustSndigkeit fYr die
DurchfYhrung eines Asyl- oder Wegweisungsverfahrens begrynden wYrde. Dies
wYrde dem Grundsatz der Dublin-Verordntfrguwiderlaufen.

Wie bereits heute soll zudem ein NEEotgen, wenn kein Asylgesuch im Sinne
dieses Gesetzes vodie(vgl. ErlSuterungen zu Abs. 3).

Die Ybrigen Nichteintretenstqtbestérmies geltenden AsylG sollen aufgehoben
werden. Dies gilt u. a. auch fYr den Nichteintretenstatbestand bei sicheren Heimat-

13 Zurzeit bestehen keine solchéareinbarungen mit den Kantonen.

14 Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Ratesn 18. Februar 2003 zur Festlegung der
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung de&dWedstaats, der fYr die PrYfung_eines von
einem Drittstaatsangehsrigen in einem Mitglieds gestellten Asylantrags zustSndig ist,
ABI. L 50 vom 25.2.2003, S. 1.
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oder Herkunftsstaaten (Art. 34 Abs. 1 AsylG). Neu sollen solche Asylgesuche im
Rahmen eines materiellen Verfahrens geprYft werden. Dies ist sachgerecht, da auch
gemSss der heutigen Rege in jedem Einzelfall geprYft werden muss, ob trotz-
dem Hinweise auf eine Verfolgung vorliegeDiese PrYfung kommt im Ergebnis
einer materiellen PrYfung gi#i. Der Bundesrat soll abaiterhin siclere Heimat-

oder Herkunftsstaaten beeknen k3nnen (vgl. Art. &Abs. 2 Bst. a AsylG). Damit

wird sichergestellt, dass in diesen FSllen ein rasches materielles Verfahren durchge-
fYhrt werden kann.

Weitere NichteintretenstatbestSnde, die aufgehoben werden sollen, sind z. B. die
TSuschung der Behsrden Yber die Iden@$t. 32 Abs. 2 Bst. b AsylG), die
schuldhafte Verletzung der Mitwirkungspflicht (Art. 32 Abs. 2 Bst. ¢ AsylG) oder
die Einreichung gefSlschter oder verfSisctBeweismittel (Art. 32 Abs. 2 Bst. b
AsylG).

In all diesen FSllen sollen rasche materielle Entscheide mit einer generell kYrzeren
Beschwerdefrist gefSlit werden. In MisabchsfSllen soll zudem wie bisher keine
Anhsrung durchgefYhrt werden; den Betroffenen ist lediglich das rechtliche Gehsr
zu gewShren (vgl. ArB6 Abs. 1 AsylG).

Absatz 2

Der geltende Artikel 34 Absatz 2 AsylG sieht vor, dass auf Asylgesuche in der
Regel nicht eingetreten wird, wenn Asylsuchende in einen sicheren Drittstaat weg-
gewiesen werden kSnnen (sog. Drittstasdégelung). Hat die asylsuchende Person
jedoch nahe Angehsrige in der SchweidYdt sie offensichtlich die FlYchtlingsei-
genschaft oder bestehen Hinweise, dass im Drittstaat kein effektiver Schutz vor
RYckschiebung besteht, sdis Asylgesuch nach gatidlem Recht materiell behan-
delt werden (Art. 34 Abs. 3 AsylG).

Da fYr die Schweiz keine vslkerrechtliche Verpflichtung besteht, Asylgesuche von
Personen mit nahen Angehsrigen in der Schweiz im Rahmen der Drittstaatenrege-
lung materiell zu behandeln, soll die #aahmebestimmung in Artikel 34 Absatz 3
Buchstabe a AsylG aufgehoben werden.

Auch hinsichtlich der Ausnahmebestimmung in Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe b
AsylG (offensichtliche ErfYllung der FIYchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG) ist
die Schweiz nicht verpflitet, einer asylsuchenden Person Schutz zu gewShren,
wenn dieser bereits durch den Drittstaav§brt werden kann (sog. SubsidiaritSts-
prinzip). Mit dieser Ausnahmebestinumg wird verhindert, dass Personen, die
bereits in einem sicheren Drittstaat geschVYtzt werden k3nnten und in der Schweiz
ein Asylgesuch eingereicht haben, wiederdiesen Staat weggewiesen werden
kSnnen. Vor diesem Hintergrund soll audiese Ausnahmebestimmung aufgehoben
werden.

Hingegen soll die Ausnahmebestimmundiitikel 34 Absatz 3 Buchstabe c AsylG
beibehalten werden. Demnach erfolgt ematerieller Entschdi wenn Hinweise
vorliegen, dass im Drittstaat kein effektiver Schutz vor RYckschiebung besteht
(Verletzung des Non-Refoulement-Gebots im Einzelfall).

Nur bei den vom Bundesrat als siclzeichneten Drittstaaten (Art. 8Abs. 1
Bst. a AsylG, heute EU- und EFTAgiten) und den Dublitaaten (Art. 34
Abs. 1 Bst. b AsylG) kann davon ausgegen werden, dass das Non-Refoulement-
Gebot grundsStzlich eingehalten wird, walbhdiese TatbestSnde nicht unter die
Ausnahmebestimmung von Artikel 8 Absatz 2 AsylG fallen. Der Begriff Cin der
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RegelE in Artikel 34 Absatz 1 AsylG (Einleitungssatstellt jedoch klar, dass das
BFM auch in diesen FSllen Asylgesucheteniall behandeln kan. Dies gilt zum
Beispiel, wenn das Verfassungs- und Vstkeht einer Wegweisung im Einzelfall
entgegenstehen. Zudem muss immer gepr¥fden, ob der Vollzug der Wegwei-
sung zulSssig oder zumutbar ist (vgl. Art. 44 AsylG).

Absatz 3

Absatz 3 entspricht materiell unverSnaigin geltenden Artikel 32 Absatz 1 AsylG.

Es soll zusStzlich beispielhaft erwShnt werden, dass auf ein Asylgesuch nicht einge-
treten wird, wenn eine betroffene Rersausschliesslich wirtschaftliche oder medi-
zinische GrYnde fYr ihr Gesuch vorbringte®entspricht der heutigen Praxis des
BFM.

Absatz 4

Bei allen Asylgesuchen, die nicht unter Artikela%bsétze 1 und 3 AsylG fallen,
soll ein materielles Asylverfaen durchgefYhrt werden.

Art. 32 bis 35a

NichteintretenstatbestSnde

(aufgehoben)
Siehe hierzu die ErlSuterungen zu Artikeh 26ylG.

Art. 36 Verfahren vor Entscheiden
(neu)

Diese Bestimmung legt fest, dass bei rallichteintretensverfahren nach Arti-
kel 31a Absatz 1 AsylG nur das rechtlicheehdr gewShrt wird; es findet keine
AnhSrung (Art. 29 AsylG) statt.

Macht eine betroffene Person bei Eioheing ihres Asylgesuchs z. B. ausschliess-
lich wirtschaftliche odemedizinische GrYndgeltend (vgl. Art. 34 Abs. 3 AsylG),
soll eine Anhsrung durchgefYhrt werden. Hieuss im EinzelfalabgekiSrt werden,
ob zusStzlich asylrelevante GrYnde vorliegen.

Ebenfalls nur das rechtliche Gehsr sgtwShrt werden, wenn die asylsuchende
Person die Behsrden Yber ihre IdentitSt tSuscht, ihr Asylgesuch massgeblich auf
verfSischte oder gefSlschte BeweisritidstYtzt oder ihre Mitwirkungspflicht
schuldhaft auf andere Weise grob verldft. 36 Abs. 1 Bst. a bis ¢ AsylG). In
diesen FSllen sollen rasche materielle Entscheide gefSlit werden, da die Betroffener
aufgrund ihres missbrSuchlichen Verhalteles Schutz der Schweiz offensichtlich
nicht benstigen (vgl. ErlSuterungen zu Artikeb3bs. 1 AsylG).

In den Ybrigen FSllen soll eine Anhsrung nach Artikel 29 AsylG durchgefYhrt
werden.

Art. 37 Erstinstanzliche Verfahrensfristen
Absatz 1 und 2, Absatz 3 (aufgehoben)
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GemSss dem geltendentikel 37 Absatz 1 AsylG sollen NEE in der Regel inner-
halb von 10 Arbeitstagen nach der Gesuchseinreichung getroffen werden. Zur Be-
schleunigung des Verfahrens soll diese Ordnungsfrist neu auf fYnf Arbeitstage
herabgesetzt werden. Die BegrYndungsdidige NEE soll aus systematischen
GrYnden neu in Artikel 237AsylG geregelt werden.

Materielle Entscheide sollen neu innalthvon 10 Arbeitstagen (heute 20 Arbeitsta-
ge) nach der Gesuchstellung getroffen werden (Art. 37 Abs. 2 AsylG). Dies soll
grundsStzlich auch dann gelten, wenn Rahmen der PrYfung des Asylgesuchs
weitere AbkISrungen, z. B. eine Tipe¥fung von Dokumenten, notwendig sind. Der
geltende Artikel 37 Absatz 3 Agglsoll deshalb aufgehoben werden.

MYssen jedoch notwendige AbklSrungemzZBachverhalt vorgenommen werden,

die mehr Zeit in Anspruch nehmen (z.éne Anfrage an die Schweizer Vertretung

im Ausland) oder reichen die perstiae Ressourcen des BFM aufgrund hoher
GesucheingSnge nicht aus, k3nnen gémannten Ordnungsfristen Yberschritten
werden. Dies wird durch den Begriff Glar RegelE verdeutlicht. Auch bei NEE im
Rahmen eines Dublin-Verfahrens kags notwendig sein, die genannte Ordnungs-
frist zu Yberschreiten, da das BFMe dibernahmezusicherung des zustSndigen
Dublin-Staates zuerst abwarten muss, bevor es einen Nichteintretensentscheid ver-
fYgen kann.

Mit der Herabsetzung der erstinstanzlichéerfahrensfristen soll das BFM dazu
angehalten werden, das erstinstanzlichgaheen rasch durchzufYhren, sofern dies
sachlich und rechtlich msglich ist.

Art. 37a BegrYndung
(neu)

NEE sollen wie bis anhin nur summarisclyti¥éndet werden (Art. 37 Abs. 1 AsylG).

Die notwendige BegrYndungsdichte bei matlm Entscheiden ahtet sich nach

den allgemeinen Verfahrensgarantien der @¥t. 29 BV), wonach eine VerfYgung

so weit zu begrYnden ist, als es fYr eiitksame Beschwerde notwendig ist. Eine
explizite Regelung fYr materielle EntscheigeAsylG ist deshalb nicht notwendig.

Die allgemeinen Verfahrensgarantien der BV sind auch bei der summarischen
BegrYndung zu beachten.

Art. 38 Asyl ohne weitere AbklSrungen
(aufgehoben)

Sowohl bei Nichteintretensverfahren wie auch bei materiellen Verfahren soll der
Sachverhalt nach den GrundsStzen des eimgsverfahrens generell nur so weit
abgekISrt werden, als dies fYr einehtegenYgliche BegrYndung des Entscheids
notwendig ist. Die Bestimmmgen des AsylG zu den SachverhaltsabklSrungen
(Art. 38, 40 und 41 AsylG) sollen dahewecks Vereinfachung der Gesetzgebung
aufgehoben werden.

Art. 39 GewShrung vorYbergehenden Schutzes

Da die Bestimmungen zu den SachveraaldSrungen aufgehoben werden sollen,
muss Artikel 39 AsylG entsprechend apgsst werden. Die Terminologie Cohne
weitere AbklSrungenE soll daher gestrichen werden.
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Art. 40 Ablehnung ohne weitere AbklSrungen
(aufgehoben)
Siehe ErlSuterungen zu Artikel 38 AsyIG.

Art. 41 Weitere AbklSrungen
(aufgehoben)
Siehe ErlSuterungen zu Artikel 38 AsylG.

2.1.6 2. Kapitel: Asylsuchende, 4. Abschnitt: Stellung wShrend des
Asylverfahrens

Art. 43 Bewilligungzur ErwerbstStigkeit
Absatz 2

Diese €nderung steht in Zusammenhamit der Neuregelung der WiedererwS-
gungs- und Mehrfachgesuche (Art. biff. AsylG). Die M3glichkeit, wShrend der
Verfahrensdauer eines Mehrfachgesuchs einer ErwerbstStigkeit nachgehen zu k3n:
nen, kann zur Einleitung solcher Verfahrauch in aussichtslosen FSllen fYhren.
Dies steht dem Ziel einemschen Abschlusses der Asylverfahren entgegen. Die
M3glichkeit zur AusYbung einer Erwerb;iag@eit bei einem Mehrfachgesuch soll

wie bisher schon bei den WiedererwSgungsgesuchen B ausgeschlossen werdel
Absatz 3

Auch diese €nderung steht im Zusanmhang mit der Neuregelung der Wiederer-
wSgungs- und Mehrfachgesuche (Art. AHL AsylG). Neu soll die in Absatz 3
vorgesehene M3glichkeit zur VerlSngerudgr Bewilligung der ErwerbstStigkeit
analog auch auf Mehrfachgesuche (Art. Ad1AsylG) Anwendung finden. Dies
bedeutet, dass wShrend druer eines Mehrfachgesscin AusnahmefSllen eine
Bewilligung zur ErwerbstStigkeit erteilt werden kann.

2.1.7 2. Kapitel: Asylsuchende, 5. Abschnitt: Vollzug der Wegweisung
und Ersatzmassnahmen

Art. 44 Wegweisung und vorlSufige Aufnahme

Absatz 1, Absatz 2 (aufgehoben)

Die Wegweisung aus der Schweiz wirdr dann vollzogen, wenn diese zulSssig,
zumutbar und technisch msglich ist. Dieser Grundsatz wird sowohl im geltenden
Artikel 44 Absatz 2 AsylG als auch in #el 83 Absatz 1 AuG festgehalten.

Die Rechtsfolgen der vorlSufigen Aufnahmerden im AuG (11. Kapitel, Art. 83D

88) umfassend geregelt. Im AsylG reictgther ein genereller Verweis auf die An-
wendbarkeit des AuG. Es ist unbeachtlich, ob eine AuslSnderin oder ein AuslSnder
ursprYnglich aus dem Asyl- odem AuslSnderbereich stammit.
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2.1.8 3. Kapitel: AsylgewShrung und Rechtsstellung der FIYchtlinge,
1. Abschnitt: AsylgewShrung

Art. 52 Aufnahme in einem Drittstaat

Absatz 2 (aufgehoben)

Die Aufhebung von Artikel 52 Absatz &sylG steht in Zusammenhang mit der
Aufhebung von Artikel 20 AsylG. Neu seh keine Asylgesuche mehr aus dem
Ausland eingereicht werden kSnnen. Adiilb2 Absatz 2 AsylG kann daher aufge-
hoben werden (vgl. ErlSuterungen zu Art. 19 und 20 AsylG).

2.1.9 3. Kapitel: AsylgewShrung und Rechtsstellung der FlYchtlinge,
4. Abschnitt: Beendigung des Asyls

Art. 64 ErlSschen

Absatz 1 Buchstabe d

Mit der am 1. Januar 2007 in Kraft getreganTeilrevision des ljemeinen Teils des
StGB wurde die gerichtliche Landesverweig (alter Art. 55StGB) abgeschafft.
Die Gerichte kSnnen somit keine Landesveisungen mehr anordnen. Zudem
erlischt das Asyl auch beim Vollzug ein&egweisung (siehe hierzu ErlSuterungen
zu Art. 65).

Art. 65 Weg- und Ausweisung

Im Interesse einer systematischen Vereinfachung wurde mit dem Inkrafttreten des
AuG die Ausweisung nach Artikel 10 ANAG in die Artikel 62 und 63 AuG Yber-
fYhrt. Anstelle der Ausweisung wird inegien FSllen neu generell der Widerruf der
Bewilligung verfYgt. Die Folge des Widerrufd die Wegweisung der betroffenen
AuslSnderinnen und AuslSnder des Schweiz (Art. 66 AuG).

Eine Ausweisung kann nur noch durchsd@undesamt fYr Polizei (fedpol) zur
Wahrung der inneren oder der Susseren Sicherheit der Schweiz angeordnet werden
(Art. 68 AuG, vgl. auch Art. 121 Abs. 2 BV). Artikel 65 AsylG ist entsprechend
anzupassen. Eine materielle €nderunfplgt mit dieser PrSzisierung nicht.

2.1.10 4. Kapitel: GewShrung vorYbergehenden Schutzes und Rechts-
stellung der SchutzbedYrftigen, 2. Abschnitt: Verfahren

Art. 68 SchutzbedYrftige im Ausland

Absatz 3 (aufgehoben)

Aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung von Artikel 20 AsylG fSlit die M3glich-
keit einer Gesuchseinreichung auf eisehweizerischen Vertretung im Ausland
weg. Dies gilt auch fYr individuelle Mgesuche von SchutzbedYritigen. Dieser
Absatz muss daher aufgehoben werden.
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2.1.11 4. Kapitel: GewShrung vorYbergehenden Schutzes und Rechts-
stellungder SchutzbedYrftigen, 4. Abschnitt: Beendigung des vorYber-
gehenden Schutzes und RYckkehr

Art. 76 Aufhebung des vor¥¥gehenden Schutzes und Wegweisung
Absatz 3

Diese redaktionelle Anpassung stémtZusammenhang mit der Aufhebung von
Artikel 30 AsylG (Vertretung der Hilfswerke bei den AnhSrungen) und von Arti-
kel 35 AsylG (Nichteintreten nach Aufhebung des vorYbergehenden Schutzes).

Art. 78 Widerruf
Absatz 4

Diese redaktionelle Anpassung staémtZusammenhang mit der Aufhebung von
Artikel 30 AsylG (Vertretung der Hilfswerke).

2.1.12 5. Kapitel: Sozialhilfe und Nothilfe, 1. Abschnitt: Ausrichtung
von Sozialhilfeleistungen, Nothilfe und Kinderzulagen

Art. 80 ZustSndigkeit
Absatz 1

Diese redaktionelle Anpassung stéhtZusammenhang mit der Aufhebung von
Artikel 30 AsylG (Vertretung der Hilfswerke).

Art. 82 Sozialhilfeleistungen und Nothilfe

Absatz 2

Diese €nderung steht in Zusammenhamit der Neuregelung der WiedererwS-
gungs- und Mehrfachgesuche (Art. biff. AsylG). GemSss geltendem Recht sind
Asylsuchende, die einen rechtskrSftig ablehnenden Entscheid erhalten haben, vor
der Sozialhilfe ausgeschlossen. Sie kemaauf Antrag und bei Bedarf nur noch
Nothilfe. Dies gilt auch wShrend der Dauer eines ausserordentlichen Rechtsmittel-
verfahrens B also nach Einreichung eiéedererwSgungs- oder Revisionsgesuchs

B unabhSngig davon, ob der Vollzug ausgesetzt wird.

DemgegenYber erhalten heute Personen, die ein Mehrfachgesuch einreichen, wSt
rend der Dauer des Verfahrens weiterhideotliche Sozialhilfeleistungen. Dies
kann dazu fYhren, dass auch in aussichtslosen FSllen solche Verfahren eingeleite
werden und steht dem Ziel eines rascAdschlusses der Asylverfahren entgegen.
Zudem besteht die Gefahr, dass daduretSaeialhilfestopp unterlaufen wird.

Deshalb sollen neu auch Personen, dieMehrfachgesuch einreichen, wShrend der
gesamten Verfahrensdauer (inkl. allfSlli@eschwerdeverfahren) von der Sozialhil-
fe ausgeschlossen werden und bei BedarfauidAntrag hin Nothilfe erhalten. Dies
gilt auch, wenn der Vollzug der Wegweisung sistiert wird.

Es ist angebracht, dass der AusgangseMehrfachgesuchs in der Schweiz abge-
wartet werden kann. Es ISsst sich aber nicht rechtfertigen, dass deshalb wiedel
Sozialhilfeleistungen ausgerichtet werden.
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2.1.13 6. Kapitel: BundesbeitrSge

Art. 88 Pauschalabgeltung
AbsStze 4 und 5

Die Ausdehnung des Sozialhilfestopps &ersonen mit einem Mehrfachgesuch
(vgl. Art. 82 Abs. 2 AsylG) erfordertine Anpassung der subventionsrechtlichen
Bestimmungen im Bereich der Nothilfe. &tormellen Gr¥nden werden alle von der
Nothilfe betroffenen Personenkategorien meAbsatz 4 zusammengefasst. Folglich
ist Absatz 5 aufzuheben.

Wie bis anhin wird generell festgehalten, dass die Nothilfepauschalen eine EntschS-
digung fYr die GewShrung der Nothilfe ieu wird auf den Begriff der Ceinmali-
genE Pauschale auf Gesetzesstufe verzidbieser Begriff ist zu eng. Der Bundes-

rat soll die Kompetenz erhalten, auf Vehoungsstufe weitere Pauschalen, z. B. fYr
die Dauer eines Mehrfachgesuchs otféiedererwSgungsgesuchs, einzurSumen.
Diese €nderung fYhrt zu keinen Mehrkais, da der Bund den Kantonen bereits
heute die Kosten im Bereich der SozidéhwShrend der Dauer eines Mehrfachge-
suches bzw. die Nothilfekosten wShrefed Dauer eines WiedererwSgungsgesuches
vergYtet.

Art. 89a (neu) Mitwirkungsppéht der SubventionsempfSnger

Die geltende Aufgabenteilung im Asylbae sieht vor, dass die Kantone fYr die
Ausrichtung der Sozialhilfe fYr Persondes Asyl- und FlYchtigsbereichs sowie

fYr deren Integration zustSndig sind. Band gilt den Kantonen die Sozialhilfekos-

ten mittels Pauschalen ab, resp. zahlt pauschale BeitrSge an die Integrationskosten.
Seit dem 1. Januar 2008 berechnet und vergYtet das BFM die pauschalen Abgeltun-
gen an die Kantone auf Grundlage der Dates Zentralen Migrationsinformations-
systems (ZEMIS).

Die ZEMIS-Daten werden zum Teil voden Kantonen erfasstder gemeldet.
ZEMIS enthSlt jedoch nicht alle Informatien, die zur Festlegung bzw. zu einer
allfSlligen Anpassung der Pauschalen Zbgeltung der Sozial- und Nothilfekosten
resp. der IntegrationsbeitrSge der Kaatmmtwendig sind. Zum Beispiel fehlt in
ZEMIS die Angabe, wie viele Personen in einer Familie durch eine erwerbstStige
Person unterstYtzt werden (sog. Faktgrvgl. Art. 23 und 27 AsylV 2). Nur mit
dieser Information kann das BFM die Zahl unterstYtzungsbedYrftiger Personen,
fYr die die Pauschale vergYtet wird, kortetechnen. Diese DatenlYcke soll durch
eine ErgSnzung der Sozialhilfatstik geschlossen werden.

Die Sozialhilfestatistik ist ein besteltas Instrument unter der FederfYhrung des
Bundesamtes fYr Statistik (BFS), mitntedie Daten unterstYtzungsbedYrftiger
Personen mit Wohnsitz in der Schweizl{@&eizerinnen und Schweizer, auslSndi-
sche Personen mit Niederlassungs- odefeAthaltsbewilligung) erfasst werden.
Neu sollen nun auch die Daten von Asglsenden und vorlSufig Aufgenommenen
(Projekt eAsyl) und von FlYchtlingen (PrkijeFlY Stat) aufgenommen werden. Die
Kantone wurden in diese Projekte einbezogen. Gleiches gilt fYr die Neuausrichtung
des Monitorings zur Erhebung der Nothidfssten. Die FYhrung dieser Finanzin-
strumente (Sozialhilfestatistik und Mtoring Nothilfekosten) ist indessen nur
sinnvoll, wenn alle Kantone sich darartédigen und die Erhebung der Daten nach
einheitlichen Kriterien und KostenaufschlYsselungen erfolgt. Mit der vorgeschlage-
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nen neuen Gesetzesbestimmg sollen daher die Kantone verpflichtet werden kSn-
nen, diese Daten zu erheben und dem BFM zur VerfYgung zu stellen oder in ZEMIS
zu erfassen. Kommt ein Kanton dieS&rpflichtung nicht nach, so kann das Bun-
desamt die finanziellen Abgeltungen diesen Kanton kYrzen oder aufgrund der
vorhandenen Daten festlegdts handelt sich dabei um eine PrSzisierung der ohne-
hin auch fYr den Asylbereich geltendgsstimmungen des Subvionsgesetzes und

um deren Konkretisierung itkontext des Asylbereichs.

Art. 91 Weitere BeitrSge

Absatz 4 (aufgehoben)

Diese €nderung steht im Zusammenhang mit der Neuformulierung von Artikel 55
AuG. Die Regelung in Artikel 91 Absatz 4 AsylG soll neu in Artikel 55 enthalten
sein (vgl. ErlSuterungen zu Art. 55 und 87 AuG).

Art. 94 BundesbeitrSge fYr die Verfahrens- und Chancenberatung
SachYberschrift, AbsStze 1, 2 und 3

Der Bund richtet fYr die DurchfYhrung der Verfahrens- und Chancenberatung Bei-
trSge aus. Diese pauschalen BeitrSgeen vom Bundesrat auf Verordnungsstufe
kostenneutral festgelegt werden. Sie solite heutige Abgeltung der Hilfswerks-
vertretung bei den AnhSrungen und die damit verbundenen Verwaltungskosten
ersetzen (Art. 94 AsylG V. m. Art. 80 AsylV 2).

Der Beitrag an die HilfswerksvertretuihgtrSgt zur Zeit 306.85 Franken pro Anhs-
rung (Art. 80 Abs. 2 AsylV 2). Der Beitragn die Verwaltungs-, Personal- und
Arbeitsplatzkosten der Daclganisation der Hilfswerke (Art. 80 Abs. 1 AsylV 2) ist
heute vertraglich auf 750 000 Franken jShriiestgelegt. Die pauschalen BeitrSge

an die Leistungserbringer der Verfahrens- und Chancenberatung sollen voraussicht-
lich pro Asylgesuch berechnet werden. 8¥érden sich zur Zeit bei einem Volumen

von 15 000 Asylgesuchen auf rund 4,5 Millionen Franken pro Jahr belaufed

sollen periodisch der Teueng angepasst werden.

Werden mehrere Leistungserbringeiit rder Verfahrens- und Chancenberatung
betraut, so erfolgt die Ausrichtung deri88ge nach einem vom Bundesrat in der
Verordnung festgelegten VerteilschlYsd&alrch periodische Rechenschaftsberichte
seitens der Leistungserbringer und Kolém durch das BFM wird sichergestellt,
dass die BundesbeitrSge zweckkonform vede¢ werden (vgl. auch ErlSuterungen
zu Artikel 17 Absatz 4 AsylG).

15 Der Kredit fYr die BeitrSge pro Anhsrung fYr das Jahr 2010 betrSgt zur Zeit bei 15 000
Asylgesuchen bzw. 12 000 Anh8rungen 3 720 Banken. ZuzYglich des Beitrags an
die Verwaltungs-, Personal- und Arbeitsplatzten der Dachorganisan der Hilfswerke
von 750 000 Franken ergibt dies aktuell eigesamtbetrag vomimd 4,5 Millionen Fran-
ken.
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2.1.14 7. Kapitel: Bearbeitung vonPersonendata, 1. Abschnitt:
GrundsStze

Art. 101 Personendossier- und Dokumentationssystem

(aufgehoben)

Die formell-gesetzliche Grundlage fYrsdan Titel erwShnte Persondossier- und
Dokumentationssystem (ZEMJ®ildet das Bundesgesetz Yber das Informationssys-
tem fYr den AuslSnder- undrdésylbereich (BGIAA; SRL42.5), das am 29. Mai
2006 in Kraft getreten ist. Artikel 101 Agylkann daher aufgehoben werden.

2.1.15 8. Kapitel: Rechtsschutz, WedererwSgung undViehrfachgesu-
che, 2. Abschnitt: Beschwedeverfahren auf Bundesebene

Art. 108 Beschwerdefristen

AbsStze 1 und 2

Die Beschwerdefrist im materiellen Verfahren soll von 30 Tagen auf 15 Tage herab-
gesetzt werden (Art. 108 Abs. 1 AsylG;lvEriSuterungen in Ziffer 1.4.1.1). Als
flankierende Massnahme zur VerkYrzung Beschwerdefrist im materiellen Ver-
fahren soll neu anstelle der Hilfswevistretung bei AnhSrungen (Art. 30 AsylG)

ein Beitrag des Bundes fYr die Verfahremsd Chancenberatung fYr Asylsuchende
vorgesehen werden (vgl. Art. 17 Abs.und Art. 94 AsylG). Der kYrzeren Be-
schwerdefrist ist bei deAusgestaltung der Verfahrens- und Chancenberatung im
Rahmen der Leistungsvereinbarung mit den beauftragten Dritten Rechnung zu
tragen. Eine weitere flankierende Massnatbesteht in der VerlSngerung der Nach-
frist zur Verbesserung einer Beschwefdlgl. ErlSuterungen zu Art. 110 Abs. 1
AsylG).

Weder die EMRK noch andere vélkerrecfhﬁacVertrSge enthalten Mindestfristen

fYr die Erhebung von Beschwerden. Ebenso wenig ISsst sich aus der Rechtsprechung
der einschiSgigen Kontrollorgane eine keldrist bestimmen. Somit verfYgt der
nationale Gesetzgeber Ybeinen ErmessensspielraurDie vorgeschlagene Be-
schwerdefrist von neu 15 Tagen bewegt sicterhalb dieses Spielraums und beach-

tet die allgemeinen Verfahrensgarantien (Recht auf eine wirksame Beschwerde; Art.
29a BV, Art. 13 EMRK). Die vorgeschlagene VerkYrzung steht somit nicht in Wi-
derspruch zu den internationalarpflichtungen der Schweiz.

Beschwerden gegen ZwischenverfYgungetersavie bereits heute innerhalb von
10 Tagen seit der Ersffnung der VerfYgung eingereicht werden.

Die €nderungen in Absatz 2 stehém Zusammenhang mit der Neuregelung der
WiedererwSgungs- und Mehrfachgesuche (Artbifl1AsylG). Das Verfahren soll

neu nur noch schriftlich durchgefYhrt werden. Sind die in Artikebdirid 11t
AsylG geregelten Formerfordernisse nicht erfYllt, so wird auf das WiedererwS-
gungs- oder Mehrfachgesuch nicht eingetreten.

Gegen eine VerfYgung im Rahmen einéliedererwégungggesuchs (materieller
Entscheid oder NEE; Artikel 1blAsylG) ist innerhalb von fYnf Arbeitstagen Be-
schwerde zu erheben.
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Die Beschwerdefrist bei einem Entscheid zu einem Mehrfachgesuch (Artikel 111
AsylG) betrSgt bei materiellen Entsathen 15 Tage (Absatz 1) und bei NEE fYnf
Arbeitstage (Absatz 2).

Die Ybrigen €nderungen in Absatz 2 sind redaktioneller Natur.

Art. 109 Behandlungsfrist
Absatz 1, Absatz 2 (aufgehoben) und Absatz 4
Absatz 1

GemSss dem geltenden Artikel 109 AbdatesylG soll das BVGer Yber Beschwer-

den gegen NEE sowie gegematerielle Asylentscheide ohne weitere AbkISrungen
innerhalb von sechs Wochen entscheiden. Neu soll diese Ordnungsfrist bei NEE auf
fYnf Arbeitstage herabgesetzt werden.

Wie bis anhin soll das BVGer bei Besamden gegen Entscheide am Flughafen
(Art. 23 Abs. 1 AsylG) ebenfalls innertbalon fYnf Arbeitstagen entscheiden; dies
wird aus systematischen GrYnden nedlisatz 1 geregelt. Der Verweis auf Arti-
kel 40 AsylG ist hinfSllig, da diesBestimmung aufgehoben werden soll.

Da es sich um eine Ordnurigst handelt, kann diese sofern notwendig verlSngert
werden. Dies wird durch den Begriff Cin der RegelE in Absatz 1 verdeutlicht.

Absatz 2

Absatz 2 soll aufgehoben werden, da grurmlisBtalle Entscheide nach Absatz 1
innerhalb von fYnf Arbeitstagen vdaVGer entschieden werden sollen.

Absatz 4

tber Beschwerden gegen materielle Entsde soll das BVGer neu innerhalb von
20 Tagen entscheiden. Hierbei handelt eb sim eine Ordnungsfrist, welche z. B.
Yberschritten werden kann, wenn da&G2r von der gesuchstellenden Person einen
Kostenvorschuss erhebt (vgl. Art. 63 AdsVwVG). Dies wird durch den Begriff
Cin der RegelE verdeutlicht. Der Verweis auf Artikel 41 AsylG soll gestrichen
werden, da diese Bestimmung aufgehoben werden soll.

Mit der Herabsetzung der Behandlungséisbeim BVGer soll dem Anliegen eines
m3glichst raschen Asylverfahrens Rechnung getragen werden.

Ar. 110 Verfahrensfristen
Absatz 1

Als flankierende Massnahme zur Herabsetzung der Beschwerdefrist bei materiellen
Verfahren (Art. 108 Abs. 1 AsylG) soll @iNachfrist fYr die Verbesserung der
Beschwerde von heute sieben auf zehn TagkSngert werden. Bs erm3glicht es

dem BVGer, bei einer ung¥gend begrYndeten Beschwsathgift eine angemesse-

ne Frist zur Verbesserung einzurSumen.

Bei Beschwerden gegen VerfYgungen nach Artikeb1AdylG soll die Nachfrist
zur Verbesserung der Beschwerde analog zu den NEE drei Tage betragen.
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2.1.16 8. Kapitel: Rechtsschutz, WedererwSgung undviehrfachgesu-
che,
3. Abschnitt: WiedererwSgung und Mehrfachgesuche

Gliederungstitel voArtikel 111b (neu)

3. Abschnitt: WiedererwSgung und Mehrfachgesuche

Neu soll fYr WiedererwSgungs- und Mehrfachgesuche ein einheitliches und rasches
Verfahren eingefYhrt werden. Das Verfahsafi nur noch schriftlich durchgefYhrt
werden. Auch soll wShrend der Daueesdis Verfahrens nur Nothilfe gewShrt
werden (Art. 82 Abs. 2 AsylG). Das BFmuss auch mit der neuen Regelung be-
gr¥ndete Vorbringen in jedemrielfall sorgfSltig pr¥fen.

Art. 111b (neu) WiedererwSgung

Absatz 1 regelt neu das Verfahren bele\AbrerWSgungsgesuchen Ist eines dieser
Formerfordernisse nicht erfYllt und fehlt z. B. die BegrYndung, so wird auf das
WiedererwSgungsgesuch nicht eingetref@ie. Beschwerdefrist gegen eine solche
NichteintretensverfYgung betrSgt fYnf Arbeitstage (vgl. Art. 108 Abs. 2 AsylG).

Sind im Rahmen eines WiedererwSguegsichs AbkiSrungen durch das BFM
angezeigt, so kann es gestYtzt aufkal 12 des VwVG weitere SachverhaltsabkIS-
rungen wie z. B. eine UrkundenprYfung nemmen. Im tbrigen richtet sich das
Verfahren nach dem VwVG.

Die Frist zur Behandlung eines WiedereguSgsgesuchs betrSgt beim BFM analog
den Bestimmungen beim erstinstanzlichenf&feren (vgl. Art. 37 AsylG) bei NEE
f¥nf und in den Ybrigen FSllen zehn ArbejjstéAbs. 2). Hierbei handelt es sich um
eine Ordnungsfrist, welche B. Yberschritten werdeé@nn, wenn das BFM von der
gesuchstellenden Person einen GebYhrenvorschuss verlangt (vgl. ArAsiAc).

Die Behandlungsfrist beim BVGer riteght sich nach Artikel 109 AsyIG.

Gegen die Ablehnung des WiedererwSgungstesoder einen Nichteintretensent-
scheid kann Beschwerde erhoben werdRie. Beschwerdefrist betrSgt fYnf Ar-
beitstage (vgl. Art108 Abs. 2 AsylG).

Aus systematischen GrYnden soll der diiigie Artikel 112 AsylG, welcher die
Wirkung eines WiedererwSgungsgesuchs Itegeateriell unverSndert in Artikel

111b Absatz 3 AsylG YberfYhrt werden.tikel 112 AsylG kann deshalb aufgeho-

ben werden. Wie bis anhin hemmt sodié Einreichung eines WiedererwSgungsge-
suchs den Vollzug der rechtskrSftigétegweisungsverfYgung nicht, es sei denn,
das BFM entscheide anders (Art. blAbs. 3 AsylG). Dies kan z. B. dann der Fall

sein, wenn die geltend gemachten Vorbringen nicht abschliessend beurteilt werden
ksnnen und weitere SachverhaltsabklSrungen angezeigt sind.

Die Betroffenen erhalten wie bisher lw8nd der Dauer eines WiedererwSgungsver-
fahrens auf Ersuchen hin Nothilfe (vgl. Art. 82 Abs. 2 AsylG).

Art. 111c (neu)  Mehrfachgesuche

Macht eine asylsuchende Person neue gk8ylde geltend, die sich nicht auf das
vorangegangene rechtskrSftig abgeschlosasgiverfahren beziehen, so handelt es
sich um ein neues Asylgesuch. Imgeasatz zu einem WiedererwSgungsgesuch
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handelt es sich um neue Asylgr¥nde, die nach der Rechtskiest A$ylentscheids
eingetreten sind. In der Praxis wurde vehmt festgestellt, dass solche Mehrfachge-
suche, die relativ kurze Zeit nach Ablehnweiges ersten Asylgesuchs eingereicht
werden, oftmals den einzigen Zweck vertoig den Aufenthalt in der Schweiz zu
verlSngern. Deshalb sollen diese Gesuohanem raschen Verfahren geprVYft wer-
den (vgl. ErlSuterungen zum 3. Abschnitignn sie innerhalb von fYnf Jahren nach
Eintritt der Rechtskraft des vorangegangemsylverfahrens eingereicht werden
(vgl. hierzu ErlSuterungen in Ziffer 1.5.3).

Im Gegensatz zum ordentlichen Asylvérfan ist das Mehrfachgesuch ausschliess-
lich schriftich und begrYndet einzureiche®ind diese Formerfordernisse nicht
erfYllt, wird auf das Asylgesuch nicht eingetreten. Auch die Ybrigen im AsylG
vorgesehenen NichteintretensgrYnde (Ara B8bs. 1 bis 3 AsylG) finden Anwen-
dung.

Sind im Rahmen eines Mehrfachgesuchs AbklSrungen durch das BFM angezeigt, Sc
kann es wie beim WiedererwSgungsgesyestYtzt auf Artikel 12 VwVG weitere
SachverhaltsabklSrungen wie z. B. eundenprYfung vornehmen. Im tbrigen
richtet sich das Verfaen nach dem VwVG.

Wird ein Mehrfachgesuch nach Ablauf von fYnf Jahren ab Rechtskraft des vorange-
gangenen Verfahrens eingereicht, wird d&esn Rahmen des ordentlichen Asylver-
fahrens behandelt. In diesefall gelten die besonderéferfahrensbestimmungen,

der Sozialhilfestopp und ddsbeitsverbot nicht.

Gegen einen Nichteintretensentscheid dieem Mehrfachgesin kann innerhalb

von fYnf Arbeitstagen beim BVGer Besande erhoben werden; die Beschwerde-
frist gegen einen materiellen Entscheid betrSgt 15 Tage (vgl. Art. 108 Abs. 1 und 2
AsylG). Die Beschwerde bei Entscheiden im Rahmen eines Mehrfachgesuchs hat
aufschiebende Wirkung.

Art. 111d (neu) GebYhren

Die GebYhren, die bisher fYr Wiederegw&s- und Mehrfachgesuche gestYtzt auf
Artikel 17b AsylG erhoben wurden, sollen aus systematischen GrYnden neu eben-
falls im dritten Abschnitt des 8. Kapitels geregelt werden. Dies hat zur Folge, dass
Artikel 17b AsylG aufgehoben werden muss. Die neue Bestimmung soll keine
materiellen €nderungen erfahren; dienpassungen sind lediglich redaktioneller
Natur.

Art. 112 Wirkung ausserordentlicher Rechtsmittel

(aufgehoben)

Artikel 112 AsylG soll aus systematisch@iYnden materiell unverSndert in Arti-
kel 111 Absatz 3 AsylG geregelterden (vgl. Art. 116 AsylG).

Art. 112a (neu) Hemmung der VerjShrung

In seinen Urteilen C-1052/2006om 13. MSrz 2009 und C-2961/2007 vom
15. Februar 2010 hat das BVGer festdim dass eine subwgonsrechtliche
RYckforderung des Bundes gegenYber einentolazwar materiell rechtens gewe-
sen sei, aber infolge VerjShrung Cunter Hand des RichtersE bei seiner VorgSn-
gerorganisation (Beschwexdienst EJPD) bzw. beinfh nicht mehr durchgesetzt
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werden k3nne. Um kYnftig diese Einnahmenstd des Bundes zu verhindern, soll
in solchen FSllen die VerjShrung wstd der Dauer von Rechtsmittelverfahren
gehemmt sein. Nach der Rechtsprechdeg Bundesgerichts (Urteil 2A.52/2000

E. 2.c) ist dafYr eine gesetzliche Grunelagtwendig, d. h. ohne eine verjShrungs-
hemmende Gesetzesnorm ISuft die VetiBgsfrist auch wShrend eines Rechtsmit-
telverfahrens weiter.

Der VollstSndigkeit halber soll die Ver@hg nicht nur gegenj'(ber Subventions-,
sondern auch gegenYber SozialhitipéSngerinnen und -erf§ngern gehemmt
werden.

2.1.17 9. Kapitel: Internationale Zusammenarbeit und beratende
Kommission

Art. 114 Beratende Kommission

(aufgehoben)

Die Aufhebung steht in Zusammenhamgt der vorgeschlagenen €nderung von
Artikel 58 AuG. Per 1. Januar 2008 warddie Eidgensssische Kommission fYr
AuslSnderfragen (EKA) und aiEidgensssische Kommissi fYr FIYchtlingsfragen
(EKF) aufgelSst. An ihrer Stelle wurdiie Eidgen3ssische Kommission fYr Migrati-
onsfragen (EKM) gebildet. Vor diesemrtérgrund muss Artikel 114 AsylG, wel-
cher die Einsetzung einer Kommission fYr FlYchtlingsfragen durch den Bundesrat
regelt, aufgehoben werden (vgl. ErlSuterungen zu Art. 58 AuG).

2.1.18 10. Kapitel: Strafbestimmungen,1. Abschnitt: Strafbestimmun-
gen zum 5. Kapitel 2. Abschnitt

Um eine missbrSuchliche politische TStigkeler deren Planung, Organisation oder
FSrderung in Zukunft strafrechtlich ahnden zu k3nnen, sollen in Artikel 115 Ab-
satz 1 Buchstabe d und Artikel 116 Buethst ¢ und d AsylG drei neue Bestimmun-
gen im AsylG eingefYhrt werdeSiehe hierzu Ziffer 1.4.1.5.

Art. 115 Vergehen

Buchstabe d (neu)

Der neue Straftatbestand hSngt mimdeeuen Artikel 116 Buchstabe ¢ AsylG
zusammen und bezweckt in erster Limjegen Personen und Organisationen vorzu-
gehen, welche eine Notlage von Asylsuai@mausnYtzen, um sich zu bereichern.

Die AufzShlung der Tathandlungen isthti abschliessend. Eine Bereicherungsab-
sicht muss sich nicht nur auf Geldleistundeeziehen. Vielmehr fSlit jeder wirt-
schaftliche Vorteil wie z. B. Naturalien oder unentighe Arbeitsleistungen darun-

ter. Es spielt somit keine Rolle, ob die Asylsuchenden Geldzahlungen oder
Leistungen zu erbringen haben. tberdigseis nicht erforderlich, dass die Bereiche-
rung sich tatsSchlich realisiert hat,lediglich die Absichimassgebend ist.

Die Straftat nach Artikel 115 BuchstabésyIG soll stSrker sanktioniert werden als
die AusYbung der politischen TStigkeit von Asylsuchenden nach Artikel 116 Buch-
stabe c AsylG; sie soll als Vergehen qualifiziert werden.
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Im Gegensatz dazu werden die missbrfiahe politische TStigkeit einer asylsu-
chenden Person nach Artikel 116 Buchstabe ¢ AsylG oder die Gehilfenschaft dazu
nach Artikel 116 Buchstabe d AsylG nur als tbertretungen qualifiziert.

Die DurchfYhrung eines Strafverfahrens gestYtzt auf Artikel 115 Buchstabe d AsylG
liegt in der Kompetenz der Kantone.

Art. 116 tbertretungen
Buchstaben c und d (neu)

Zu Buchstabe ¢ (neu)

Neu soll eine Sffentliche politische TStig_Igeit von Asylsuchenden, die einzig mit dem
Zweck erfolgt, subjektive NachfluchtgrYnde im Sinne von Artikel 54 AsylG zu
schaffen, mit Busse bestraft werden.

Die Bestimmung tangiert zwar Grundrechtie das Recht auf freie MeinungsSusse-
rung (Art. 16 Abs. 1 BYArt. 10 EMRK, Art. 19 dednternationalen Pakts Yber
bYrgerliche und politische Rechte, Pakt-1l, BR03.3 und das Recht auf Versamm-
lungs- und Vereinigungsfreiheit (Art. 22 B¥rt. 11 EMRK, Art. 21 Pakt-Il). Eine
EinschrSnkung dieser Rechte ist jedoch ratikel 36 BV zulSssig, wenn diese im
ffentlichen Interesse liegt, verhS#mSssig ist und den Kerngehalt des Grundrech-
tes nicht tangiert. GemSss EMRK und Pakt-1l dYrfen diese Rechte beispielsweise zur
Aufrechterhaltung der Sffentlichen OrdnungngéschrSnkt werden, sofern dies in
einer demokratischen Geseligft notwendig ist. Es liegt im Sffentlichen Interesse
und dient der Aufrechterhaltung der ffichen Ordnung, dass Massnahmen gegen
einen Missbrauch des Asylrechts effgn werden kSnnen. Die vorgeschlagene
Strafbestimmung sanktioniert lediglich eingssbrSuchliche Sffentliche politische
TStigkeit. Politische Aktivit®n im privaten Rahmen, B. politische €usserungen
im Familien- oder Freundeskreis, die fizéelle UnterstYtzung von Parteien oder
Organisationen etc., fallen nicht unter diesen Tatbestand.

Die vorgeschlagene Bestimmung enthStern kein generelles Verbot politischer
AktivitSten von Asylsuchenden in der Schaveind 1Ssst eine $ffentliche politische
AktivitSt weiterhin zu, sofern diese nicht missbrSuchlich erfolgt. Aus diesen GrYn-
den ist die vorgeschlagene Strafbmstiung mit der Verfassung und dem Vslker-
recht vereinbar.

FYhrt die missbrSuchliche nachtrSgliche politische AktivitSt einer asylsuchenden
Person in der Schweiz zu einer glaubhafenfolgung nach Artikel 3 AsylG, soll

die betroffene Person weiterhin als FIYchtling anerkannt und vorlSufig aufgenom-
men werden, was den Anforderungen der FK entspricht.

Die DurchfYhrung des Strafverfahrens néctikel 116 Buchstabe ¢ AsylG liegt in

der Kompetenz der Kantone. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die CAb-
sicht, einzig subjektive NachfluchtgrYndesahaffen ... E, im Vergleich zur Berei-
cherungsabsicht (Art. 115 Bst. d AsylG)gawissen FSllen schwierig nachzuweisen
sein dVYrfte. Das laufende Asylverfahrerrdvidurch ein allfSlliges Strafverfahren
nicht tangiert.

Zu Buchstabe d (neu)

Im Unterschied zu Artikel 115 Buchsiald AsylG setzt diese Bestimmung keine
Bereicherungsabsicht voraus. Es handelt $ightbei um eine Gehilfenschaft zu
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Buchstabe c. Darunter kSnnen z. B. Been fallen, die aus rein ideologischen
GrYnden und ohne einen wirtschaftlicherrtei erlangen zu wollen Asylsuchenden
helfen, eine missbrSuchliche politische TStigkeit zu begehen. Da es sich bei diesem
Tatbestand um eine Hilfeleistung zu eifibertretung handelt, wird dieser ebenfalls

als tbertretung qualifiziert.

2.1.19 tbergangsbestimmungen zur €nderung des Asylgesetzes

In Absatz 1 wird der Grundsafestgelegt, dass slameue Recht auch bei den Verfah-
ren zur Anwendung gelangt, die im Arinkt des Inkrafttretens der vorliegenden
€nderungen hSngig sind.

Die AbsStze 2 bis 3 regeln die Ausnahnven diesem Grundsatz. Absatz 2 sieht
vor, dass die neuen Bestimmungen\éerfahren nach den Artikeln 1bf. nur auf
WiedererwSgungs- und Mehrfachgesuciie Anwendung gelangen, die nach In-
krafttreten der vorliegenden €nderungen des AsylG eingereicht werden. Auf Wiede-
rerwSgungs- und Mehrfachgesuche, welche vor dem Inkrafttreten der vorliegenden
€nderungen des AsylG eingereicht wurden, sind die Bestimmungen des AsyIG in
der Fassung vom 1. Januar 2008 anwendbar. Dies gilt auch fYr die Arik8R17
Absatz 2 Buchstabe e, 36 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 112 AsylG sowie fYr
Beschwerden an das BVGer gegen ablaeeEntscheide des BFM (Art. 105 ff.
AsylG).

Die M3glichkeit, wShrend deDauer des Verfahrens ibeinem Mehrfachgesuch
einer ErwerbstStigkeit nachzugehen o@erzialhilfe zu beziehen, kann auch in
aussichtslosen FSllen zur Einleitung von neuen Asylverfahren fYhren und steht somit
dem Ziel eines raschen Abschlusses degdvisfahrens entgegen. Daher sollen die
€nderungen von Artikel 43 Absatz 2 und Artikel 82 Absatz 2 AsylG auch bei Mehr-
fachgesuchen anwendbar sein, die im#eikt des Inkrafttretens der vorliegenden
€nderungen bereits hSngig sind.

Absatz 3 sieht vor, dass fYr Auslandgesuche (Art. 19 und 20 AsylG), die vor dem
Inkrafttreten der vorliegenden €nderungemggreicht worden sind, die Artikel 12,
19, 20, 41 Absatz 2, 52 und 68 AsylG in der bisherigen Fassung gelten.

An den beiden grsssten interkontinentalElughSfen der Schweiz, ZYrich-Kloten
und Genf-Cointrin, sind im Hinblic auf die Umsetzung der Schengen-
Assoziierungsabkommen entsprechendetetkY nfte bereitgestellt worden. Falls
weitere Anpassungen notwendig werdendsiliese spStestemmerhalb von zwei
Jahren durch den Flughafenbetreiber zaliseren. An denYbrigen Schweizer
FlughSfen wird aufgrund desassiv geringeren Passagiefkommens und der sehr
tiefen Gesuchszahlen kein Asylverfahren tigefYhrt. Sollte sich die Ausgangslage
bei Inkraftsetzung der neuen Gesetzstibenungen Sndern tisine thergangszeit
von zwei Jahren fYr allenfalls notwendigassnahmen angemessggl. Abs. 4).
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2.2 ErlSuterungen zu den €nderungen des Bundesgesetzes Yber die
AuslSnderinnen und AuslSnder

2.2.1 8. Kapitel: Integration

Art. 55 Finanzielle BeitrSge

Nach geltendem Recht richtet der Busheh Kantonen im Rahmen des vom Parla-
ment genehmigten Budgefimanzielle BeitrSge zur FSrderung der Integration von
AuslSnderinnen und AuslSnderrsdArt. 55 AuG und Art. 11 ffVerordnung Yber
die Irtegration von AuslSnderinnen und AusISndsintA; SR 142.205.

Zudem zahlt der Bund den Kantonen einerdén VIntA festgelegten pauschalen
Beitrag fYr die Integration von anerkannten FIYchtlingen, vorlSufig aufgenommenen
Personen und schutzbedYrftigen PersanénAufenthaltsbewilligung aus (Art. 87
AuG, Art. 88 AsylG und Art. 18 VIntA)FYr diese Personengruppen kann der Bund
zudem finanzielle BeitrSg&r Projekte und Modellvorhaben von nationaler Bedeu-
tung ausrichten (Art. 19 VintA).

Am bisherigen System der Integratitérslerung soll grundsStzlich festgehalten
werden. Neu sollen aber alle gesetzlichen Grundlagen zur Finanzierung der Integra-
tion B sowohl im AuslSnder- als auchAsylbereich B der besseren tbersichtlich-

keit wegen im AuG geregelt werden. Damit erfolgt auch eine klare finanzielle Tren-
nung zwischen Sozialhilfe und Integration.

In Absatz 1 wird prSzisiert, dass eshsbei den Bundessubventionen nur um BeitrS-
ge handelt, die die von den Kantonenlgistenden finanziellen Aufwendungen im
Bereich der Integration ergSnzen, aber hifsetzen. Dies entspricht bereits der
heutigen Praxis.

Die Formulierung von Absatz 2 soll edaaiben, k¥Ynftig anstelle der Zahlung von
pauschalen BeitrSgen fYr die Integration von FlYchtlingen und vorlSufig Aufge-
nommenen in der VIntA festgelegte BusbeitrSge (im Umfang der bisherigen
pauschalen BeitrSge) fYr kantonale draéionsprogramme auszurichten. Damit
sollen die administrativen AblSufe vergioht und soll dem Anliegen der Kantone
nach einer bedYrfnisorientierten B und inigher statusorientierten B Integration
besser Rechnung getragen werden.

Vorerst soll jedoch an der pauschalen Ausrichtung der BeitrSge fYr vorlSufig Aufge-
nommene und FlYchtlinge festgehalterrdea. Die Erfahrungen im Rahmen der
Umsetzung der IntegrationsfSrderung werdeigen, ob bzw. ab wann eine €nde-
rung des Finanzierungsmodells sinnvoll und ersefit ist. Hierzu hat der Bundesrat
den Eidgensssischen RSten im MSrz 20h@reBericht in ErfYllung der Motionen
Schiesser (06.3445) und SP-Fraktion (06.376§eleitet. Dieser Bicht stYtzt sich
unter anderem auf die Empfehlungen einestlabgestYizten Prozesses im Rahmen
der Tripartiten Agglomerationskonferen(TAK) zur CWeiterentwicklung der
schweizerischen IntegrationspolitikE. Im Rahmen des Berichts wird die bisherige
Erfahrung mit der Umsetzung der IntegoatfSrderung im Hinblick auf mSgliche
Optimierungen gewYrdigt und angeregt, akgsBund seine BeitrSge an die Integra-
tionsf8rderung durch (Teil-)Finanzierungn kantonalen Integrationsprogrammen
leistet.

Durch Absatz 4 soll den in der Vernehmlassung geSusserten Bedenken der Kantone
bezYglich finanzieller Ptauingssicherheit im Integratisbereich Rechnung getragen
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werden, indem alle BundesbeitrSge f¥r lditegrationsfSrderung vom Bundesrat in
der VIntA festgelegt werden; heute ddiodiese Festlegung teilweise nur Yber das
Budget.

Art. 58 Kommission fYr Migrationsfragen

Per 1. Januar 2008 wurden die EKA und die EKF aufgelSst und durch die Eidgenss-
sische Kommission fYr Migrationsfragerk(#) ersetzt. Die gesetzlichen Grundla-
gen wurden bisher noch nicht angepasst.

Das Mandat der EKM umfasst neu diehBadlung von Fragen, die sich aus der
gesamten Migrationsthematik ergebddnter dem Begriff AuslSnderinnen und
AuslSnder sind auch Personen aus demlbg&seich (Asylsuchende, anerkannte
FIYchtlinge, vorlSufig aufgenommene Fitfiage, vorlSufig aufgenommene Perso-
nen und schutzbedYrftige Personen) zu verstehen (Abs. 2).

Die bisherigen Aufgaben der EKA im Bach der IntegrationsfSrderung werden
bereits seit 2008 weitgehend durch &M sowie die Kantone wahrgenommen.
Die Bestimmung sieht gemSss der heutigafgabenverteilung zwischen BFM und
EKM eine klare Regelung der ZustSndiigkn im IntegrationsfSrderungsbereich
vor.

Im Rahmen der IntegrationsfSrderungsdgundes kann die EKM als migrationspoli-
tische Kommission zu ausgewShlten Fragegehsrt werden. Ebenso ist die Kom-
mission berechtigt, fYr die DurchfYhrung von Integrationsprojekten von nationaler
Bedeutung beim BFM finanzielle ReSge zu beantragen (Abs. 4).

Die Ybrigen Anpassungen sind formeliatur und widerspiegeln den Umstand,
dass die EKM fYr alle auslSndischen Penspimlusive derjenigen aus dem Asyl-
und FlYchtlingsbereich, zustSndig ist.

2.2.2 10. Kapitel: Beendigung de®ufenthaltes, 5. Abschnitt:
Zwangsmassnahmen

Art. 76 Ausschaffungshaft
Absatz 1 Buchstabe b Ziffern 1, 2 und 5
Absatz 1 Buchstabe b Ziffern 1 und 2 (aufgehoben)

Artikel 76 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 2 Gudes geltenden Rechts legt fest, dass
die zustSndige Behsrde nach einentiestanzlichen Weg- oder Ausweisungsent-

scheid eine Person in Ausschaffungsimgftimen kann, wenn ein NEE nach Artikel

32 Absatz 2 Buchstabe a bis ¢ und Artikel 33 AsylG ergangen ist.

Diese bisherigen NEE-TatbestSnde sehen vor, dass auf Asylgesuche nicht eingetre-
ten wird, wenn eine betroffene Person nicht innerhalb von 48 Stunden ein Reise-
oder IldentitStspapier abgibt, die Behsrdérer die IdentitSt tSuscht, ihre Mitwir-
kungspflicht schuldhaft verletzt oder ein Asylgesuch einreicht, um den drohenden
Vollzug einer Weg- oder Ausweisung zu veigden. Da diese Nichteintretenstatbe-
stSnde aufgehoben werden sollen (vgl. ErlSuterungen zu ArtA8AG), muss
Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 2 gestrichen werden.

Damit in den genannten MissbrauchsfSlegiterhin eine Asschaffungshaft ange-
ordnet werden kann, soll Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 1 ergSnzt werden. Neu soll
eine Ausschaffungshaft nach einem esttinzlichen Entscheid (auch bei NEE)
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verfYgt werden, wenn eine betroffene Persich weigert, ihre IdentitSt offenzule-
gen, mehrere Asylgesuche unter verschiedenen IdentitSten einreicht oder eine be
h3rdliche Anordnung missachtet (Art. 75 Abs. 1 Bst. a AuG).

Zudem soll eine Ausschaffungshaft negtadann angeordnet werden k3nnen, wenn
sich eine betroffene Person rechtswidingder Schweiz aufhSlt, ein Asylgesuch
einreicht und damit offensichtlich bezweckt, den Weg- oder Ausweisungsvollzug zu
vermeiden (Art. 75 Abs. 1 Bst. f AuG).

Die Ausschaffungshaft stellt eine freiheittziehende Massnahntar. Artikel 5
EMRK legt fest, dass der Freiheitsentziger gesetzlichen Grundlage bedarf, in
einem rechtlich korrekten Verfahrenf@gen muss und fYr die Erreichung des
Zwecks notwendig und verhSltnismSssig zu sein hat.

Das Sffentliche Interesse am vorgeschlagehafttatbestand liegt darin, den Voll-
zug von Weg- oder Ausweisungen bei einmissbrSuchlichen Verhalten sicherstel-
len und vollziehen zu k3nnen. Bei den intikel 76 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 1
AuG genannten FSllen handelt es sichRemsonen, die missbrSuchlich ein Asylge-
such eingereicht haben. Sie sind demnaicht auf den Schutz der Schweiz ange-
wiesen und mYssen deshalb weggewiesmden k3nnen. Mildere Massnahmen zur
Sicherung des Vollzugs einer Wegweisung wi®. die Anordnung einer Ein- oder
Ausgrenzung nach Artikel 74 AuG sind wemiirksam. Die zust®lige Beh3rde hat
nach Artikel 80 AuG in jedm Einzelfall zu prYfen, ob die Anordnung der Ausschaf-
fungshaft verhSltnismSssig (qgreet, erforderlich und verhSltnismSssig i. e. S.) ist.

Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 5

Da die Artikel 32 bis 3& AsylG aufgehoben werden und NEE neu in Artikea 31

AbsStze 1 und 3 AsylG geregelt werdsall die Bestimmungentsprechend ange-

passt werden. Ziffer 5 undat die NichteintretenstatbestSnde nach Artikel 31
AbsStze 1 und 3 AsylG.

Art. 82 Finanzierung durch den Bund

Einleitungssatz

Artikel 82 AuG soll so ergSnzt werdetass die fYr Zwangsmassnahmen vorgesehe-
ne Tagespauschale auch im Zusammeghenit der kurzfristigen Festhaltung
(Art. 73 AuG) ausgerichtet werden kann.

Die kurzfristige Festhaltung bis zu digagen wurde am 1. Januar 2007 eingefYhrt.
In Artikel 82 AuG fehlt bisher eine ausdrYckliche Grundlage dafYr, dass der Bund
die Haftkostenpauschale auch fYrikliezfristige Festhaltung Ybernimmt.

Diese KostenYbernahme ist gerechtfertigt,die Kantone vor der EinfYhrung der
kurzfristigen Festhaltung in der Regeh@iVorbereitungs- oder Ausschaffungshaft
anordneten, fYr die der Bund ebdisfaine Pauschale entrichtete.
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2.2.3 11. Kapitel: VorlSufige Aufnahme

Art. 83 Anordnung der vorlSufigen Aufnahme

Absatz 5 (neu), AbsatZHneu)

Ist die Weg- oder Ausweisung aus der Setawnicht zumutbar, nicht zulSssig oder
nicht msglich, wird die vorlSufige Aufnafe angeordnet (Art. 83 Abs. 1 AuG). Der
Vollzug kann fYr AuslSnderinnen und AuslSnalezumutbar sein, wenn sie z. B. in
Situationen wie Krieg, B\"(rgerkrieg,lga&mginer Gewalt und medizinischer Notlage
im Heimat- oder Herkunftsstaat konkgetfShrdet sind (Art. 83 Abs. 4 AuG).

Die vorgeschlagene Bestimmung sieht \aass der Bundesrat Heimat- oder Her-
kunftsstaaten oder Gebiete dieser Staateribenen kann, bei demes generell als
zumutbar erachtet wird, die Weg- od&usweisung abgewiesener auslSndischer
Personen zu vollziehen. BBersonen aus einem diestaaten oder einem Gebiet
eines solchen Staates wird vermutktss der Vollzug der Weg- oder Ausweisung
zumutbar ist. Bezeichnet der Bundesrat den Vollzug in ein Teilgebiet eines Staates
als zumutbar, so gilt diese Vermutung nur fYr Personen, die aus diesem Gebiet
stammen.

Diese Regelvermutung kann von der biémmen Person widerlegt werden, indem
sie zumindest glaubhaft macht, dassHinzelfall und aus pers3nlichen Gr¥nden die
Zumutbarkeit ihres Weg- oder Ausweisungizugs nicht gegeben ist. Andernfalls
wird ihre Weg- oder Ausweisung vollzogespfern diese vslkerrechtlich zulSssig
und technisch m3glich ist (Ar83 Abs. 2 und 3 AuG).

Abgrenzung zur geltenden Safe-Country-Regelung

Eine vergleichbare Regelvermutung ist AsylG bereits enthalten. So bezeichnet
der Bundesrat verfolgungssichere Heimatd Herkunftsstaaten (sog. Safe-Country-
Regelung, Art. & Abs. 2 Bst. a AsylG).

Als verfolgungssicher gelten Staaten, die auch mittelfristig eine politisch stabile
Lage aufweisen sowie die Wahrung der Miwesirechte garantieren. Die Herkunft
aus einem solchen Staat fYhrt grundsStdaztu, dass ein rasches materielles Asyl-
verfahren durchgefYhrt werden kann (Arta3ibs. 4 AsylG). Bei dieser Regelung
steht die Frage der FIYchtlingseigenschaft im Vordergrund.

Im Unterschied hierzu stellt sich die Frage der Zumutbarkeit einer RYckkehr erst im
Rahmen einer Weg- oder Ausweisung, z.nBch der Ablehnung eines Asylgesu-
ches.

In der Regel kann davon ausgegangemdes, dass bei den vom Bundesrat als
verfolgungssicher bezeichneten Staaten (safe countries) der Vollzug der Weg- oder
Ausweisung generell zumutbar ist. Esaser auch m3glich, dass die RYckkehr in
einen Staat, der nicht zu den Csafe coesfirigehsrt, generell als zumutbar erachtet
werden kann. Dies ist z. B. dann der Fainn die allgemeine Situation im Bereich

der wirtschaftlichen, sozialen und medischen Strukturen unabhSngig von der
politischen Lage stabil ist.

Analog zur Safe-Country-Regelung sedi¢ Bezeichnung von Heimat- oder Her-
kunftsstaaten oder Staatsgebieten, in denen der Vollzug als zumutbar erachtet wird,
einen Beschluss des Bundesrats voraus (A"&}; Br prYft bei den hauptsSchlichen
HerkunftsiSndern von Asylsuchenden undl&ndischen Persen periodisch, ob
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eine Situation wie Krieg, BYrgerkrieg oddigemeine Gewalt vorliegt und ob z. B.
eine medizinische Grundvergonng gewShrleistet ist. Ebenfalls wird geprYft, auf
welche Landesteile sich diese Situation erstreckt.

Art. 85 Ausgestaltung der vorlSufigen Aufnahme

Absatz 5

VorlSufig Aufgenommene haben nach gelemndRecht einen Anspruch auf die freie
Wahl des Wohnortes innerhalb des Kanténiese Regelung wurde unverSndert
aus dem Bundesgesetz Yber Aufentbatl Niederlassung der AuslSnder (ANAG)
in das AuG (Art. 85 Abs. 5) YberfYhrt.

Am 31. MSrz 2010 waren 23 466 Personen wiidufgenommen, rund die HSlfte
davon war sozialhilfeabhSngigsemSss den Erfahrungen d@ntone halten sich
vorlSufig Aufgenommene heute vermehrSitSdten und Agglomationen auf. Dies
fYhrt zu einer unerwYnschten Mehrisalag gr3sserer Genmelen. Die Kantone
besitzen heute keine M3glichkeitedier Entwicklung entgegenzuwirken.

Zwar verfolgen einzelne Kantone berdisute die Praxis, vorlSufig aufgenommene
AuslSnderinnen und AuslSnder, die St beziehen, bestimmten Gemeinden
zuzuweise#’. In der Praxis macht jedoch audiese Personengruppe ihren An-
spruch auf freien Wohnsitz geltend.

Kantonale Behsrden sollen neu vorlSudigigenommenen Personen einen Wohnort
oder eine Unterkunft zuweisen k3nnen,nnesie Sozialhilfe beziehen. Diese Anpas-
sung entspricht einem ausdrYcklichen égdin der Kantone. Sie entspricht auch
dem Grundsatz, wonach Sozialhilfeleistungen in der Regel in Form von Sachleis-
tungen auszurichten sind (Art. 86 Abs. 1 AuG. m. Art. 82 Abs. 3 AsylG). Dazu
gehsrt namentlich auch die Bereitstelty bzw. Zuweisung einer Unterkunft.

Von der vorgeschlagenen Regelung nibktroffen sind \_(orléufig aufgenommene
FlYchtlinge, da solche Wohnsitzauflageicht mit der FlYchtlingskonvention ver-
einbar wSren (insb. Art. 23 FK)

Art. 87 BundesbeitrSge

Absatz 1 Buchstabe a

Artikel 87 Absatz 1 Buchstabe a AuG, zweiter Teil des Satzes, kann aufgrund der
Neuformulierung von Artikel 55 AuG gesthien werden (vgl. ErlSuterungen zu
Art. 55 AuG und Art. 91 Abs. 4 AsylG).

16BBI 198611 S. 33

17vgl. z. B. Antwort des Regierungsrates des Kt. BL zur Interpellation 2004-158 Hess Urs
(SVP-Fraktion) vom 24. Juni 2004: fanthalt der Asylbewerber, Ziffer 5

18\V/gl. auch AuslSnder- und Asylrecht, AUAS, Nummer 9/2008, S. 98
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2.2.4 12. Kapitel: Pflichten, 3. Abschnitt: Pflichten der Flughafen-
betreiber

Gliederungstitel voArtikel 95a (neu):

3. Abschnitt: Pflichten der Flughafenbetreiber

Mit Artikel 95a AuG werden neben den BefSrderungsunternehmen neu auch den
Flughafenbetreibern Pflichten auferlegus systematischen GrYnden werden diese
Pflichten in einem eigenen Abschnitt aufgefYhrt.

Art. 95a Bereitstellung von Unte¥kften durch den Flughafenbetreiber
(neu)

Nach geltendem Recht besteht fYr dieigRfenbetreiber keine Verpflichtung,
UnterkYnfte fYr Personen zur VerfYgungsiellen, welche @i Einreisevorausset-
zungen nicht erfYllen. Dies gilt auchr fifersonen, die sich mangels der fYr den
ursprYnglichen Zielstaat erforderlichéReisedokumente im #nsitbereich des
Flughafens aufhalten. Deshalb ss¥n sich diese Personen (sogdmissible per-
sons INAD) bis zu ihrer Ausreie teilweise in den CDaymsE oder in den Warte-
zonen der FlughSfen aufhalten. Dort sifiel Anforderungen an eine ISnger dauern-
de Unterbringung nicht erfYIIt.

Die Zahl der INAD in den Transitbereichen der interkontinentalen FlughSfen der
Schweiz ist in den letzten Jahren kontinliglr angestiegen, und eine Trendwende
ist nicht in Sicht. Mit der Inkraftseting der Schengen-Ass®rung wird jeder
Person, welcher die Einreisa einem Flughafen verweigert wird, ein Standardfor-
mular ausgehSndigt, welches die GrYfide die Einreiseverweigerung und eine
Rechtsmittelbelehrung enthSIt. Aus diesémind ist davon auszugehen, dass sich
die Aufenthaltsdauer der INAD im Flughafeansit tendenziell verlSngern wird.

Die Kosten fYr notwendige bauliche 84mahmen und den Unterhalt trSgt der Flug-
hafenbetreiber. FYr die Kosten der Untieigung haben wie bis anhin die betroffene

Person bzw. das Transportunternehmed subsidiSr die Flughafenstandortkantone
aufzukommen. Die Unterbringungskostendsdurch den Flughafenbetreiber m3g-

lichst tief zu halten.

Deutschland kennt eine analoge Regglund sieht die Bereitstellung von geeigne-
ten UnterkYnften auf dem FlughafengelSaldePflicht des Flughafenunternehmers
vor.19

2.2.5 13. Kapitel: Aufgaben und ZustSndigkeiten der Behsrden

Art. 97 Amtshilfe und Datenbekanntgabe
Absatz 3 und Absatz 3 Buchstabe e (neu)
Absatz 3

194 65 Gesetz Yber den Aufenthalt, die ErwerbstStigkeit und die Integration von AuslSndern
im Bundesgebiet (Aufen#iitsgesetz B AufenthG)
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Es handelt sich hier um eine redaktiteménpassung, welcheur die franzSsische
Version betrifft.

Absatz 3 Buchstabe e (neu)

An seiner Sitzung vom 24. Februar 2018dieoss der Bundesritassnahmen, mit
denen insbesondere unberechtigte oder migshtishe SozialleistungsbezYge durch
Staatsangehsrige der EU oder der EFTA verhindert werden sollen.

Das FreizYgigkeitsabkommen (FZBR 0.142.112.681regelt primSr das Aufent-
haltsrecht von Arbeitnehmerinnen und Athehmern aus der EU/EFTA und deren
Familienangeh&rigen. Daraus k3nnen adatsprYche gegenVYber den Sozialwerken
entstehen. Das FZA bietdagegen denjenigen Persoik@inen Schutz, die nur zum
Bezug von Sozialleistungen in die Saizveinwandern und éi bleiben wollen.

Damit die Migrationsbehdrden Yber die rdlossetzungen des famthalts korrekt
entscheiden k3nnen, benstigen sie rechizalie Daten, die das Aufenthaltsrecht
dieser AuslSnderinnen und AuslSnder hiissen kSnnen. Wird AuslSnderinnen
oder AuslSndern z. B. die Ausriohg einer ArbeitsloseentschSdigung wegen
VermittlungsunfShigkeit verweigert oder dtba sie bei der ersten VerlSngerung
der Aufenthaltsbewilligung bereits wShremethr als zwslf Monaten in Folge Ar-
beitslosenentschSdigung, hat dies einenittelbaren Einfluss auf ihr Aufenthalts-
recht in der Schweiz. Die BehSrden, dit der Ausrichtung dieser Leistungen der
Arbeitslosenversicherung beauftragt simd¥Yssen die entsprechenden Daten den
zustSndigen kantonalen AuslSnderbehsrden bekanntgeben.

In Absatz 3 Buchstabe e soll die Risgrundlage fYr den notwendigen Datenaus-
tausch geschaffen werden. Der BundesrahKastlegen, welche Daten beim Bezug
von ArbeitslosenentschSdigung den AusliSretestilen zu melden sind. GemSss den
GrundsStzen des Datenschutzes mussnndbe Pflicht zur Datenbekanntgabe im
betreffenden Bundesgesetz auch die gathende ErmSchtigung zur Auskunftser-
teilung in der Sozialversicherungsgesetagng statuiert werden. Deshalb soll die
ErmSchtigung zur Datenbekanntgabe anAlisISnderbehSrden zusStzlich in Arti-
kel 97a Absatz 1 Buchstabé®hdes Bundesgesetzes Yber die obligatorische Arbeits-
losenversicherung und InsolvenzentschSdigung (AVIG;83RQ eingefYgt wer-
den.

2.2.6 14. Kapitel: Datenschutz

Art. 102 Datenerhebung zur Idi#fikation und zur Altersbestimmung

SachYberschrift, Absat?*I(neu), Absatz 2

Die bisher in Artikel 26 Absatz’® AsylG vorgesehene M&glichkeit fYr Altersgut-
achten in auslSnderrechtlichen Verfahsetl aus systematischen Gr¥nden neu in
Artikel 102 Absatz gs AuG geregelt werden (siefsich ErlSuterungen zu Art. 17
Abs. 3 und Art. 26 Abs. %° AsylG). Die Anpassungen in Absatz 2 sind redaktio-
neller Natur.
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2.2.7 16. Kapitel: Strafbestimmungenund administrative Sanktionen

Art. 117 BeschSftigung von AuslSndeen und AuslSndern ohne Bewilli-
gung
Absatz 3

Bei der Ausarbeitung der Strafbestimmungies AuG wurde die im alten Gesetz
(Art. 23 Abs. 4 ANAG) vorgesehene Stiarkeit der fahrlSssigen BeschSftigung
von AuslSnderinnen und AuslSndern ohne Bewilligung unbeabsichtigt nicht Yber-
nommen. Der Artikel 117 AuG soll nun eptechend ergSnzt werden. Das Straf-
mass orientiert sich an Artikel 115 Abs&@zAuG (rechtswidrige ErwerbstStigkeit
ohne Bewilligung). Die HSchstbusse wiedif 20 000 Franken fagtlegt. Damit ist

in schweren FSllen eine angemessener&@esig msglich, z. B. bei der rechtswidri-
gen fahrlSssigen Besch§ttng von mehreren AuslSnderinnen oder AuslSndern.

Art. 121 Sicherstellung und Einziehung von Dokumenten

SachYberschrift, AbsStze 1, 2 und 3 (neu)

Mit der vorgeschlagenen €nderung vontikel 121 AuG soll die Missbrauchsbe-
kSmpfung im AuslSnderrecht verstSrkt werden.

GemSss dem geltenden Aeikl21 AuG k3nnen Reisedokumente und IdentitStspa-
piere nur dann sichergestellt werden, weligse verfSischt, gefSischt oder bereits
missbrSuchlich verwendet wurden. Neu soltBe Dokumente auchkichergestellt
werden k3nnen, wenn Hinweise bestghdass sie zukYnftig missbrSuchlich ver-
wendet werden sollen (Abs. 1) oder wenn Hiise auf einen illegalen Aufenthalt in

der Schweiz bestehen (Abs. 2). Zudem erlaubt der geltende Artikel 121 AuG nur die
Sicherstellung und den Einzug von Reisedo&nten. Neu sollen auch IdentitStspa-
piere und weitere Dokumente, welche Hinweisé die IdentitSt der Inhaberin oder
des Inhabers geben, eingezogen und sichergestellt werden kSnnen (Abs. 3).

Die EZV st3sst bei ihren Postkontrollen nach Artikel 23 de#igesetes (ZG;
SR631.0 auf Dokumente, welche wedeerv oder gefSischt noch nachweislich
missbrSuchlich verwendet wurden. Allergls bestehen zum Teil Hinweise, dass
sich die Inhaberin oder der Inhaber @miginaldokumente illegal in der Schweiz
aufhSIt und sich die Dokumente auf d@wstweg aus dem Herkunftsland zuschi-
cken ISsst. Teilweise werden zudem auslSndische Aufenthaltstitel sowie Geburts-
oder Heiratsurkunden im Rahmen von Visaler Ehevorbereitungsverfahren ver-
fSlscht, gefSischt oder missbrSuchlich verwendet. Auch in solchen FSllen sollen der
Einzug und die Sicherstellung deokumente kYnftig m3glich sein.

Die BehSrden und Amtsstellen, welche die Dokumentkesstellen k3nnen, werden

in Absatz 1 wie im analogen Artikel 10 AsylG nicht mehr einzeln aufgefYhrt. Zu-
dem soll der Titel von Artikel 121 Au@us GrYnden der Klarheit entsprechend
Artikel 10 AsylG angepasst werden.

2.2.8 tbergangsbestimmungen zur €nderung des Bundesgesetzes Yber
AuslSnderinren und AuslSnder

In Absatz 1 wird analog zu den tlgamgsbestimmungen z€nderung des AsylG
der Grundsatz festgelegt, wonach die veoigagenen €nderungen im AuG auch
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fYr die im Zeitpunkt des Inkrafttreteh$ngigen Verfahren zur Anwendung gelan-
gen.

Absatz 2 sieht vor, dass Artikel 83 AbsStze 5 ARG (Bezeichnung von Staa-
ten oder Staatsgebieten durch den Bundesrateiche eine RYckkehr zumutbar ist)
nicht auf Verfahren Anwendung findet,edim Zeitpunkt des Inkrafttretens der
vorliegenden €nderungen des AuG noch hSngig sind.

An den beiden grsssten interkontinentalElughSfen der Schweiz, ZVYrich-Kloten

und Genf-Cointrin, sind im Hinblic auf die Umsetzung der Schengen-
Assoziierungsabkommen die entsprechendénterkYnfte bereitgestellt worden.

Falls weitere Anpassungen notwendig werdgind diese spStestens innerhalb von
zwei Jahren durch den Flughafenbetreiberealisieren. FYr die Ybrigen Schweizer
FlughSfen, welche aufgrund der geringénzahl von FIYgen von ausserhalb des
Schengen-Raums nicht im gleichen Aass von der illegalen Migration durch

Drittstaatsangehsrige betroffen sind, &he tbergangszeit von zwei Jahren fYr
allenfalls notwendige hdiche Massnahmeangemessen (vgl. Abs. 3).
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2.3 ErlSuterungen zu den €nderungen des Bundesgesetzes Yber die
obligatorische Arbeitslosenversickrung und die InsolvenzentschSdi-
gung (AVIG)

2.3.1 Sechster Titel: Verschiedene Bestimmungen

Art. 97a Datenbekanntgabe

Absatz 1 Buchstabé®b
Siehe hierzu ErlSuterungen zu Artikel 97 Absatz 3 Buchstabe e (neu) AuG.

2.4 ErlSuterungen zu den €nderungen des Bundesgesetzes Yber das
Informationssystem fYr den AuslSnder- und den Asylbereich (BGIAA)

2.4.1 1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Gegenstand

Abs. 2
Redaktionelle Anpassung an die Aufhebung von Artikel 101 AsylG.

64



3 Auswirkungen
3.1 Auswirkungen auf den Bund

3.1.1 €nderungen im Asylbereich

Die im Asylbereich vorgeschlagenen $4mahmen sollen auch zu Einsparungen
fYhren. PrSzise Angaben zu den msglichen Einsparungen lassen sich jedoch nich
machen, da keine genaue Prognose Ybe[ die kYnftige Entwicklung der Anzahl, der
QualitSt und dem Profil der Asylgesuchggnge msglich ist. Es ist jedoch davon
auszugehen, dass sich die vorgeschlagenen Bestimmungen insgesamt positiv aus
wirken werden, da Verfahrensbeschleuniggmgngestrebt werden, die individuelle
Aufenthaltsdauer von Personen im Aspipess verkYrzt und der finanzrelevante
Gesamtbestand von Personen im Asytesss reduziert werden kann.

Namentlich die vorgeschlagene RegelungnZtrsatz von NEE (vgl. Ziffer 1.4.1.1
und ErlSuterungen zu Art. 8sylG) fYhrt insgesamt zu einer wesentlichen Ver-
kYrzung der Verfahrensdauer im Asylbene Im Jahr 2007 wurden 2671 NEE und
3800 materiell ablehnende Entscheide ifeigh Jahr 2008 waren es 3073 NEE und
4483 materiell ablehnende EntscheidemBowurde eine deutliche Mehrheit der
Asylentscheide des BFM materiell entschieden; bei diesen soll die Beschwerdefrist
gemSss dem Vorschlag verkYwatrden. Seit Januar 2009 jedoch hat sich dieser
Trend geSndert, was auf die EinfYhrung Beklin-Verfahrens zurYckzufYhren ist:
2009 belief sich die Zahl der NEE auf 76@8d jene der materiell negativen Ent-
scheide auf 5750. Vom Total der NEE weindrund 3500 gestYtzt auf die Drittstaa-
ten-Verfahrensbestimmungen (v. a. Dop gefSlit; gemSss dem Vorschlag des
Bundesrates soll hier auch weiterhin ein NEE erfolgen.

Obschon gemSss dem Vorschlag gewisse heute geltedideinliretenstatbestSnde
neu zu einer materiellen PrYfung fYhremrkdas Asylverfahren insgesamt deutlich
beschleunigt werden. Im Bereich derzfhilfekosten kann mit einer Einsparung
von rund 2,5 Millionen Franken gerechnetrden. Die Berechnung stYtzt sich auf
folgende Annahmen: Bei rund 4000 NEE wercheu materielle Verfahren durchge-
fYhrt, was bei einer Beschwerdefrist vifh Tagen zu einer VerlSngerung der Ver-
fahren von 10 Tagen fYhrt. Hingegen whrei rund 5700 materiellen Verfahren eine
VerkYrzung der Beschwerdefrist von 3G 46 Tage zu einer Beschleunigung von

15 Tagen pro Fall fYhren. Mit der Globalpauschale von 55 Franken pro Tag ergibt
dies einen Zusatzaufwand von 2,2 Millioneranken bzw. eine Einsparung von 4,7
Millionen Franken, was Netto zu einEinsparung von rund 2,5 Millionen Franken
fYhrt. Es ist davon auszugehen, dassranftydes Effizienzgewinns in den Verfah-
rensablSufen weitere Kosten eingespart werden, welche heute nicht genau beziffer
werden kSnnen.

Die Beitragsleistungen an die Verfahrensd Chancenberatung (vgl. ErlSuterungen
zu Art. 17 Abs. 4 und 94 AsylG) werdelem Bund keine Mehrkosten verursachen.
Dem vom Bundesrat anlSsslich der Vechiisdung des Subventionsberichtes im
Mai 2008 gefSliten Entscheid wird Rechnungragen. Es ist vorgesehen, dass eine
Evaluation zur Verfahrens- und Chancenberatung durchgefYhrt wird (vgl. hierzu
auch ziffer 3.1.3).

Auch mit dem vorgeschlagenen vereinfachten, schriftlichen Verfahren bei Wiede-
rerwSgungs- und Mehrfachgesuchen (Art.iiihd 11Tt AsylG) soll die Einrei-
chung unbegrYndeter oder missihchlicher Gesuche reduziert und die rasche und
effiziente Behandlung dieser Gesuche genefstet werden. Dies fYhrt zu einer
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deutlichen Entlastung des Asylverfalsem Bereich der unbegrYndeten Asylgesu-

che und erms$glicht die Fokussierung aué diubstanziellen Asylgesuche. Zudem
sollen Personen mit Mehrfachgesuchen, wie heute bereits die Personen mit Wieder-
erwSgungsgesuchen, nur noch Nothilfe erhaBei gleichbleibenden VerhSltnissen

wird dies zu Einsparungen von melemerMillionen Franken fYhren. Das BFM
rechnet mit rund 20 000 Franken, welagden Kantonen pro Jahr und unterstYt-
zungsbedYrftige asylsuchende Person vetglYitder Annahme, dass mit der vorge-
schlagenen Massnahme 2200250 sozialhilfeabhSngige Personen weniger ein Mehr-
fachgesuch einreichen, besteht demnach ein Einsparungspotenzial von 4,5 Millionen
Franken jShrlich.

Von einer Entlastung des Asylverfahretenn auch bei der vorgeschlagenen Be-
zeichnung von Herkunftsstaaten oder Gebielieser Staaten durch den Bundesrat
(Art. 83 Abs. 5 und % AuG), in die der Vollzug generell als zumutbar erachtet
wird, ausgegangen werden. Kommt eine betroffene Person aus einem dieser Staaten
oder einem Gebiet eines solchen Staatesyird vermutet, dass der Vollzug zumut-

bar ist. Die vorgeschlagene Bestimmungzam Ziel, den AbkISrungsaufwand Yber

die Frage der Zumutbarkeit im Einzelfall zu vermindern. Das BFM rechnet mit rund
20 000 Franken, welche es den Kantonen pro Jahr und unterstYtzungsbedYrftige
asylsuchende oder vorlSufig aufgenommBaeson vergYtet. In der Annahme, dass

mit der vorgeschlagenen Massnahmeli&hrl00D150 sozialhilfeabhSngige Perso-
nen weniger vorlSufig aufgenommen werden, besteht demnach ein Einsparungspo-
tenzial von 2,5 Millionen Franken im ersten Jahr und von 5 Millionen Franken pro
Jahr in den Folgejahren.

Schliesslich wYrde auch der Wegfall deiskamdgesuche (Art. 19 und 20 AsylG) zu
einer Entlastung des Asylverfahrens imdhweizerischen Vertretungen im Aus-
land fYhren. Im Durchschnitt werden j&fr Yber 2'000 Asylgesuche im Ausland
eingereicht. Aufgrund des Vorschlags wYrd@se Gesuche wegfallen. Dies wYrde
auch zu einer Entlastung der Schweizertiégungen im Ausland fYhren, da diese
keine asylverfahrensrechtliche BefragunghmeurchfYhren mYssten. So sind z. B.
heute in den drei Schweizerischen Vetingen, auf denen rund 90 % aller Aus-
landgesuche eingereicht werden (ColomBogot¥, Ankara), rund sieben Stellen
mit der Behandlung von Agslandgesuchesdbéftigt (insbes. DurchfYhrung von
Befragungen, DolmetschertStigkeit).

Der Wegfall der Auslandgesuche dYrftelemn zu einem RYckgang der Einreisebe-
willigungen in die Schweiz fYhren. In den letzten zehn Jahren (2000 bis 2009) sind
im Durchschnitt jShrlich rund 100 PersortatsSchlich in die Schweiz eingereist,
nachdem sie im Asylverfahren im AuslandeiEinreisebewilligng erhalten hatten.

In der Annahme, dass aufgrund der resitrédcen Voraussetzungen bei der Erteilung
eines humanitSren Visums jShrlich rundP20sonen weniger in die Schweiz einrei-
sen, fallen diese nicht mehr in die finale ZustSndigkeit des Bundes. Der Sparef-
fekt im ersten Jahr wSre demnach mit lijllionen Franken zu beziffern und in den
Folgejahren progressiv steigend auf maximal 2 Millionen Franken im fYnften Jahr.

Die vorgeschlagene Verpflichtung der Flufgrbetreiber, angemessene UnterkYnfte
fYr Asylsuchende bereitzustellen (Art. RBs. 3 AsylG), verursacht keine Mehrkos-
ten beim Bund, da dieser im Asylbeteibereits heute fYr die Unterhaltskosten
(inklusive Mietkosten, Betreuungskostevierpflegungskosten und Kosten fYr die
medizinische Versorgung) aufkommen muss.
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Ebenso wenig fYhrt die €nderung von A88 Abs. 4 AsylG (Flexibilisierung der
Nothilfekostenabgeltung) zu einer Mehrbelastung des Bundes, da der Bund den
Kantonen bereits heute die Kosten imréeh der Sozialhilfe wShrend der Dauer
eines Mehrfachgesuches bzw. die No#kdsten wShrend d&auer eines Wieder-
erwSgungsgesuches vergVYtet.

Es sind fYr den Bund insgesamt keieesonellen Auswirkungen zu erwarten.

3.1.2 €nderungen im AuslSnderbereich

GestVtztguf Artikel 15 der Vermung Yber den Vollzug der Weg- und Ausweisung
von auslSndischen Personen (VVWA; $#2.28) beteiligt sich der Bund bei der
Anordnung einer Haft nach den Artikeln B 78 AuG mit einem Pauschalbetrag
von 140 Franken pro Tag. Mit zusStzlish&usgaben in Zusammenhang mit der
neuen Haftkostenpauschale des Bundesdf¥rkurzfristige Festhaltung (Art. 73
i. V. m. Art. 82 AuG) ist nicht zu rechneda die Kantone bersibisher anstelle der
kurzfristigen Festhaltung in einer Mehitheler FSlle eine Vorbereitungs- oder
Ausschaffungshaft angeordnet und damitelis heute Haftpauschalen erhalten
haben.

Auch die EinschrSnkung der freien Wohnsitzwahl bei sozialhilfeabhSngigen vorlSu-
fig Aufgenommenen (Art. 85 Abs. 5 AuG)galtet sich fYr den Bund kostenneutral,

da die pauschale Abgeltung unabhSngig Wohnsitz erfolgt. Hingegen kann sich
diese Massnahme positiv auf die Finanden Kantone auswirken, da damit inner-
halb eines Kantons eine gYnstigere Bmehaftung der UnterkYnfte sowie eine
Entlastung der stSdtischen Zentren erzielt werden kann.

Die Verpflichtung der FlugHanbetreiber, fYr INAD arflughafen geeignete Unter-
kYnfte bereitzustellen, ist fYr den Bunit keinem finanziellen Mehraufwand ver-
bunden. Die Kosten fYr notwendige belit Massnahmen und den Unterhalt trSgt
der Flughafenbetreiber. FYr die Unterbringltogen mYssen die betroffene Person
bzw. das Transportunternehmen und #liBs der Flughafenstandortkanton auf-
kommen (vgl. Art. 98 AuG).

Die Ybrigen €nderungen im AuG, wie B. die EinfYhrung eines Straftatbestandes
auch bei fahrlSssiger illegaler Besitiggng, haben keine finanziellen Auswirkun-
gen fYr den Bund.

Es sind fYr den Bund insgesamt kgieesonellen Auswirkungen zu erwarten.

3.1.3 Einhaltung der GrundsStze des Bundesgesetzes Yber Finanzhil-
fen und Abgeltungen (Subventionsgesetz) in Bezug auf die Bundesbei-
trSge fYr die Verfahrens und Chancenberatung

3.1.3.1 Die Bedeutung des Bundesbeitrags fYr die vom Bund
angestrebten Ziele

Damit Asylsuchende trotz kYrzeren Besehiefristen (Reduktion der Beschwerde-
frist von bisher 30 auf neu 15 Tage) eiieksame Beschwerde einreichen k3nnen,
besteht ein Interesse des Bundes anralnech Dritte gewShrten Verfahrens- und
Chancenberatung zugunsten Asylsucherfugt. Ziffer 1.4.1.1 und ErlSuterungen
zu Art. 17 Abs. 4 und zu Art. 94). Dier Verfahrens- und Chancenberatung durch
die VerkYrzung der Beschwerdefrist eneehtsstaatliche Furikn verliehen wird,
kann deren Wahrnehmung nicht der Finaaftkprivater Dritter Yberlassen werden.
Die Ausrichtung von Bundessubventionen motwendig, obwohl bereits heute
Dritte (Hilfswerke, kirchliche Beratungsdlen etc.) Rechtsberatung fYr Asylsu-
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chende anbieten. Zudem wird der Bund dafYr besorgt sein, dass der Zugang zur
Verfahrens- und Chancenberatung den #sghenden in der ganzen Schweiz of-
fensteht.

ZustSndig fYr die DurchfYhrung der Asylverfahren ist ausschliesslich der Bund.
Weder die DurchfYhrung noch die Finanaieg der Verfahrens- und Chancenbera-
tung kann den Kantonen auferlegt werden.

Die BundesbeitrSge an die Verfahrensd Chancenberatung sollen in Form einer
objektbezogenen Subventionierung (digstngserbringer erlten die Bundesbei-
trSge) ausgestaltet sein. Auf die sutijekogene Subventionierung (BundesbeitrSge
gehen an die Asylsuchenden) wird ventit, da ansonsten die zweckmSssige Ver-
wendung der BundesbeitrSge niclehsirgestellt werden kdnnte.

Damit die Verfahrens- und Chancenber@f zu einer Reduktion aussichtsloser
Beschwerdeverfahren fYhren kann, mYstemren Anbieter ein m3glichst grosses
Vertrauen bei den Asylsuchaen geniessen. Als Leisturggbringer werden deshalb
voraussichtlich nicht-staatliche Akteufiengieren. Die Subvention soll unabhSngig
vom konkreten Beratungsaufwand und vonraBengsresultat als Pauschale ausge-
richtet werden. Der Gesetzesentwurf sidashalb die Festlegung der Beitragshshe
auf Verordnungsstufe vor. Um dem aufgrwsich verSndernder Asylgesuchszahlen
schwankenden Beratungsaufwand Rechraungragen, soll als Berechnungsgrund-
lage des Bundesbeitrags voraussichtlichfeier Betrag pro Asylgesuch festgelegt
werden.

Der neue Bundesbeitrag fYr die Verfahramsd Chancenberatung tritt an die Stelle
des bisherigen Bundesbeitrags an diestitirke fYr inre Teilnahme an Anh3rungen.
Bei einem geschStzten Eingang von 15 00@igesuchen (aktuelle Annahme) wird
die Verfahrens- und Chancenberatung dandgjShrlich rund 4,5 Millionen Franken
kosten. Dieser Betrag entspricht eirleostenneutralen Umlegung der heutigen
Subvention an die Hilfswerksvertretunganf die neue Subvention. WYrden die fYr
die Verfahrens- und Chancenberatung gesehenen Bundesmittel substanziell
reduziert, so wSre es fraglich, ob sichistungserbringer f¥r die Wahrnehmung
dieser Aufgabe finden w¥Yrden.

3.1.32 Materielle und finanzielle Steuerung des Bundesbei-
trags

Mit den ausgewShlten Leistungserbringern sollen $ffentlich-rechtliche Leistungs-
vereinbarungen abgeschlossen werdanderen Rahmen die Mittelverwendung
durch das BFM mittels eines Controllingsfirtings kontrolliert werden kann. Bei
Nichteinhaltung der Leistungsvereinbag k3nnen die BundesbeitrSge gekYrzt oder
zurYckgefordert werden.

Der Totalbetrag der BundesbeitrSge veirdgrund der Asylgesuchszahlen bestimmt
und ist daher nur beschrSnkt steuerbarisEanzunehmen, dass sich der Aufwand
der Leistungserbringer fYr die Verfahremsidd Chancenberatung parallel zu den
GesuchseingSngen entwickeln wird. Amthader Ausgestaltung der Subvention ist
deshalb sichergestellt, dass die HsheRiendesbeitrSge im VerhSltnis zum subven-
tionierten Aufwand in etwa gleich bleibt.
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3.1.3.3 Verfahren der BeitragsgewShrung

Im Rahmen der abzuschdgenden Leistungsvereinbarungen sollen den Leistungs-
erbringern Vorgaben gemacht werden Yberdiiekt fYr die Beratung einerseits und
den Verwaltungsaufwand andemts einzusetzenden Mittel.

Die Berechnung des konkreten Bundesbedtrag die einzelnen Leistungserbringer
(sofern mehrere vorhanden) wird anhand klarer und auf Verordnungsstufe festzule-
gender Kriterien erfolgen (z. B. Antedim Gesamtauftrag geSss der vom Leis-
tungserbringer Ybernommenen geogchiim Abdeckung unter Verwendung des
VerteilschlYssels nach Artikel 21 Absatz 1 AsylV 1).

Die Auftragsvergabe soll in einem Vergabeverfahren nach dem Sffentlichen Be-
schaffungsrecht erfolgen. Zu den Kriteridar Auftragsvergabe werden ein m3g-
lichst fiSchendeckendes Angebot sowie ejnsstmsgliche NeutralitSt und Profes-
sionalitSt in der Verfahrens- und Chancenberatung gehsren.

3.1.34 Befristung und degressive Ausgestaltung des Bun-
desbeitrags

FYr diese Subvention wird sowohl auf eBefristung wie auch auf eine degressive
Ausgestaltung verzichtet, da es sich umeglermanente Aufgabe handelt und keine
anderen KostentrSger ein eigenes Interesse an deren ErfYllung haben.

3.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden

Hinsichtlich der Auswirkungen auf Kamte und Gemeinden ist davon auszugehen,
dass sich die vorgeschlagenen Bestimmungen insgesamt positiv auswirken werden,
da Verfahrensbeschleunigungen angestrebt werden, die individuelle Aufenthaltsdau-
er von Personen im Asylprozess verk¥Ymtl der finanzrelevante Gesamtbestand
von Personen im Asylprozesditeziert werden kann. Dies gilt namentlich auch im
Hinblick auf die Herabsetzung der Beschaedrist auf neu 15 Tage. Die Erfahrun-

gen haben gezeigt, dass abgesene Personen, deren Asylverfahren innert kurzer
Frist abgeschlossen werden konnte, wenigsufig und auch weniger lang Nothilfe
beziehen, was sich insgesamt positiv den Finanzhaushalt der Kantone und Ge-
meinden auswirken wird.

Die EinfYhrung eines Sozialhilfestopps auch bei Mehrfachgesuchen (Ad. 111
AsylG) wird zu keiner Kostenverlagerung auf die Kantone fYhren, da die den Kan-
tonen entstehenden Nothilfekosten vom Bund abgegolten werden. Auch die EinfYh-
rung einer neuen Haftkostenpauschale Besdes fYr die kurzfristige Festhaltung
(Art. 73i. V. m. Art. 82 AuG) wird audie Kantone und Gemeinden keine finanziel-

len Auswirkungen haben.

Hingegen dYrfte sich die EinschrSnkung fdeien Wohnsitzwah! bei sozialhilfeab-
hSngigen vorlSufig Aufgenommenen (Art. 85 Abs. 5 AuG) posmv auf die Finanzen
der Kantone und Gemeindeauswirken, da damit innlealb eines Kantons eine
gYnstigere Bewirtschaftung der Unterk\"(m‘mvie eine Entlastung der stSdtischen
Zentren erzielt werden kann.

3.3 Volkswirtschaftliche Auswirkungen

Es ist zu erwarten, dass die neue Ragglin Artikel 43 Absatz 2 AsylG, wonach
eine Bewilligung zur ErwesiStigkeit neu auch wShekeines hSngigen Mehrfach-
gesuchs als erloschen gelten soll, keinen direkten Einfluss auf die Volkswirtschaft
haben wird. Ein Arbeitsverbot wirkt & erfahrungsgemSss nur minim auf die
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Anzahl der erwerbstStigen Asylsuchendes, @a davon nur verhSltnismSssig weni-
ge Asylsuchende betroffen sind.

4 VerhSltnis zur Legislaturplanung

Die Vorlage ist weder in der Botschaft vom 23. Januar Z0¢Ber die Legislatur-
planung 200792011 noch im Bundeshésss vom 18. September 2608 ber die
Legislaturplanung 200792011 angekYndigt. B die RevisionsvorschiSge sind
insbesondere die steigenden Asylgesmahlen und erstinstanzlichen Pendenzen
seit dem Jahr 2008 (vgl. ziffer 1.2.2). Der Bundesrat erachtasesotwendig, die
Asylverfahren zu beschleunigen und effifier auszugestalten sowie MissbrSuche
im Asylbereich zu bekSmpfen.

5 Rechtliche Aspekte

5.1 Verfassungs- und GesetzmSssigkeit

Der Entwurf zur €nderung des AsylG undsdauG sththsich auf Artikel 121 BV
(Gesetzgebungskompetenz des Bundes Yber die GewShrung von Asyl sowie Aufent-
halt und Niederlassung von AuslSrideen und AusiSndern).

5.2 VerhSltnis zum europSischen Recht

5.2.1 Entwicklungen im Asylbereich innerhalb der EU

Das Ziel der ersten Phase (1999D2005) zur Verwirklichung eines gemeinsamen
europSischen Asylsystems bestand datie, rechtlichen Rahmenbedingungen der
Mitgliedstaaten auf der Grundlage genseimer Mindeststandards zu harmonisie-
rer’?. DafYr wurden unter anderem die Richtlinie Yber Mindestnormen fYr die
GewsShrung vorYbergehenden Schifzetie Richtlinie Yber Mindestnormen fYr die
Aufnahme von Asylbewerbetf die Richtlinie Yber Mindestnormen fYr die Aner-
kennung als FIYchtlirfg und die Richtlinie Yber Mindestnormen fYr das Asylverfah-
rer?® geschaffen. Diese Richtlinien sind fYr die Schweiz nicht verbindlich. Weitere

20 BBI 2008753

21 BBl 20088543 .

22 Mitteilung der Kommission vom 3. Novemb2®08, KYnftige Asylstrategie B Ein integ-
riertes Konzept fYr EU-weiten Schutz, KOM (2008) 360 endg.

23 Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20i 2001 Yber Mindestnormen fYr die GewSh-
rung vorYbergehenden Schutzes im FatleeMassenzustroms von Vertriebenen und
Massnahmen zur FSrderung einer ausgewog¥ieeteilung der Belastungen, die mit der
Aufnahme dieser Personen und den FolgesatiAufnahme verbunden sind, auf die Mit-
gliedstaaten, ABI. L 212 vom 7.8.2001, S. 12.

24 Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 2#&nuar 2003 zur Festlegung von Mindestnormen
fYr die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten, ABI. L 31 vom 6.2.2003,
S. 18.

25 Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29riRR004 Yber Mindestnormen fYr die Aner-
kennung und den Status von DiiatsangehSrigen oder Staatenlosen als FlYchtlinge o-
der als Personen, die anderweitig intéiorelen Schutz benstigen, und Yber den Inhalt
des zu geWShrenden Schutzes|.AB304 vom 30.9.2004, S. 12.

26 Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom kzBmber 2005 Yber Mindestnormen fYr Ver-
fahren in den Mitgliedstaaten zur &@kennung und Aberkennung der FlYchtlingseigen-
schaft. ABI. L 326 vom 13.12.2005, S. 13.
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wichtige Elemente zur Schaffung einesngéinsamen Asylsystems sind die Dublin-
und die Eurodac-Verordnufg die fYr die Schweiz verbindlich sind.

Die erkiSrten Ziele der zweiten Pha@905 bis voraussichtlich 2012) sind laut
Haager Programdd die EinfYhrung eines gemeinsamen europSischen Asylverfah-
rens und eines einheitlichen Status fYr &eea, denen Asyl oder subsidiSrer Schutz
gewShrt wird. Zudem soll die praktischesammenarbeit zwischen den Asylbehsr-
den der Mitgliedstaaten intensiviert slen. In diesem Zusammenhang ist vorgese-
hen, eine neue Dublin- und Eurodacrdtelung zu erlassen. Verhandlungen auf
europSischer Ebene bezYglich desltatsind immer noch im Gange. Ein konkreter
Zeitplan liegt zurzeit noch nicht vor. Im talellen Entwurf vom 3. Dezember 2008
der neuen Dublin-Verordnu@gyerweisen gewisse Bestimungen auf die vier oben
erwShnten Richtlinien (so zum Beispiel Art. 2). Obwoh! die Verweise auf die oben
erwShnten Richtlinien fYreliSchweiz rechtlich nicht verbindlich sind, soll grund-
sStzlich ein unnstiges Abweichen von d&ld-Mindeststandardsermieden werden.
Das Dublin-System kann nur dann fuktieren und Binnenwanderungen effizient
vorbeugen, wenn die Standards im Asydee nicht zu stark voneinander abwei-
chen.

5.2.2 KompatibilitSt der schweizerischen Geszgebung mit dem EU-
Recht

Die vorliegenden €nderungen des AsylG leéfien vor allem die Richtlinie Yber
Mindestnormen fYr das Asylverfahren (Asylverfahrensrichtlinie), die Richtlinie zur
Festlegung von Mindestnormen fYr diefdahme von Asylbewerbern (Aufnahme-
richtlinie) und die Richtlinie fYr die Anerkennung als FlYchtling (Qualifikations-
richtlinie).

GemSss dem vorgeschlagenen Systemwechsel bei den Nichteintretensverfahrel
sollen NEE bei Dublin-FSllen oder inlle8, in denen eine Wegweisung in einen
sicheren Drittstaat erfolgt, durchgefYhrtrden. FYr diese beiden TatbestSnde sieht
auch dieAsylverfahrensrichtlinieein beschleunigtes Verfahren vor (Art. 23 Abs. 4
Bst. ¢). Zudem halten Artikel 25 Absatz 1 der Asylverfahrensrichtlinie und Artikel 3
der Dublin-Verordnung klar fest, dass tiblin-FSllen einePrYfung der FIYcht-
lingseigenschaft nur durch den zustSndigaiblin-Staat durchgefYhrt wird. Auch
sieht Artikel 36 Absatz 1 der Asylverfahrensrichtlinie vor, dass keine oder keine
umfassende PrYfung des Asylgesuchedgafomuss, wenn die betroffene Person
aus einem sicheren Drittstaat in einen Mitgliedstaat eingereist ist.

27 Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 des Rates vom 11. Dezember 2000 Yber die Einrichtung
von CEurodack fYr den Veiiglevon FingerabdrYcken zum geke der effektiven An-
wendung des Dubliner tbereinkommens, ABI. L 316 vom 15.12.2000, S. 1; Verordnung
(EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18bifeear 2003 zur Festlegung der Kriterien und
Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaalsy f¥r die PrYfung eines von einem Dritt-
staatsangehsrigen in einem Mitgliedstaat giéish Asylantrags zustSndig ist, ABI. L 50
vom 25.2.2003, S. 1. . .

28 Haager Programm zur StSrkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in der EuropSischen
Union, ABI. C 53 vom 3.3.2005, S. 1. . .

29 Vorschlag der Kommission vom 3. Dezieer 2008 fYr eine Verordnung des EuropSi-
schen Parlaments und des Rates zur Fgst@eder Kriterien und Verfahren zur Bestim-
mung des Mitgliedstaats, der fYr die PrYfamges von einem Drittstaatsangeh3rigen oder
Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gesteldatrags auf internationalen Schutz zustSn-
dig ist (Neufassung), KOM(2008) 820 endg.
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Artikel 39 Absatz 2 der Asylverfahrensrichtlinie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten
die erforderlichen Fristen fYr die Wakhmung des Rechts auf wirksamen Rechts-
behelf selber festlegen kSnnen. EinesBawerdefrist von 15 Tgen bei einem mate-
riellen Asylentscheid entspricht der Praxis auch anderer europSischen Staaten. Die
neue Regelung ist mit den europSischtindestnormen vereinbaDie vorgeschla-

gene Verfahrens- und Chancenberatungesnfalls mit der Verfahrensrichtlinie
vereinbar (Art. 15 und 16) und geht teilweise Yber deren Vorgaben hinaus.

Die Asylverfahrensrichtlinie sieht sodann ein besonderes Verfahren fYr FolgeantrSge
vor, welches Abweichungen vom ordentlichsylverfahren zuISsst (Art. 24 Abs. 1

Bst. a und 32). Dies entspricht demr¥chlag, bei WiedererwSgungs- und Mehr-
fachgesuchen neu ein besonderes Veefia vorzusehen. Zudem k3nnen die Mit-
gliedstaaten diégm Rahmen der Aufnahmebedingungen gewShrten Vorteile B z. B.
die MSglichkeit, einer BeschSftigungachzugehenb bei einem Mehrfachgesuch
einschrSnken (Art. 16 i.V.m. Art. 1Aufnahmerichtlinip Die Anpassung von
Artikel 43 AsylG, wonach keine ErwestStigkeit wShrend eines Verfahrens bei
WiedererwSgungs- und Mehrfachgesuchenliti§gst, ist somit mit dieser Bestim-
mung ebenfalls vereinbar.

Als Verfolgung im Sinne vorArtikel 9 Absatz 1 deQualifikationsrichtlinie gilt
eine Strafverfolgung oder Bestrafung gee MilitSrdienstverweigerung in einem
Konflikt, wenn der MilitSrdienst schweregende Verbrechen (Verbrechen gegen
die Menschlichkeit oder gegen den Friedériegsverbrechen) umfassen wYrde
(Art. 9 Abs. 2 Bst. e i.V.m. Art. 12 Ab® Bst. a). Auch eine unverhSltnismSssige
oder diskriminierende Strafverfolgung oder BestrafurlggamSss dieser Richtlinie
als Verfolgung im Sinne der FK gelten (A& Abs. 2 Bst. c). Die vorgeschlagene
€nderung in Artikel 3 Absatz 3 AsylG isflamit vereinbar (vgl. ErlSuterungen zu
Art. 3 Abs. 3 AsylG).

Nicht mit der Qualifikationsrichtlinie vereinbar ist der Vorschlag, dass die kantona-
len Behsrden vorlSufig aufgenommenen Personen, die Sozialhilfe beziehen, einen
Wohnort oder eine Unterkunft zuweisen kdnr{@rt. 85 Abs. 5 AuG). Die Richtli-

nie legt in Artikel 32 fest, dass die Mitgliedstaaten anerkannten FlYchtlingen und
Personen mit subsidiSrem Schutzstaties Bewegungsfreiheit im gleichen Masse
zuerkennen, wie anderen Drittstaatsangebksriglie sich recht8ssig im Hoheitsge-

biet aufhalten.

5.2.3 VerhSltnis zur EuropSischenMenschenrechtskonvention
(EMRK)

Die vorgeschlagenen GesetzesSnderungdmestm Einklang ihder EMRK (siehe
hierzu AusfYhrungen zu den einzelnen Bestimmungen unter Ziff. 2). Die nicht
rechtsverbindlichen Leitlinien des Europtes vom 1. Juli 2009 Yber den Schutz der
Menschenrechte im Kontext der bescimigten Asylverfahren wurden mitberYck-
sichtigt.

5.3 Unterstellung unter die Ausgabenbremse

Nach Artikel 159 Absatz 3 Buchstabe b BV bedarf die EinfYhrung des Bundesbei-
trages fYr die Verfahrens- und Chancenberatung in Artikel 94 AsylG der Zustim-
mung der Mehrheit der Mitglieder beidBSte, da der Beselss neue wiederkeh-
rende Ausgaben von mehr als 2 Millionen Franken nach sich zieht.

72



73



	1 Grundzüge der Vorlage
	2 Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln

